
733 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

26. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1962 über 
die Schulorganisation (Schul organisations-

. gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. HAUPTSTüCK. 

Allgemeine Bestimmungen über die Schul
organisation. 

§I. Geltungsbereich. 

Dieses Bundesgasetz gilt für die . allgemein
bildenden und berufsbildenden Pflichtschulen, 
mittleren Schulen und höheren Schulen sowie für 
die Anstalten der Lehrerbildung und ,der Er
zieherbildung. Ausgenommen vom Geltungsbe
reich dieses Bundesgesetzes sind die land- .. und 
forstwirtschaftlichen Schulen. 

§ 2. Auf gab e der ö 's t e r r e ich is c he n 
Sc h u I e. 

(1) Die österreichische Schule hat die Aufgabe, 

§ 3. G I i e de run g der ö s t e r
re ich i s c h e n S c h u 1 e n. 

(1) . Das österreichische Schulwesen stellt in 
seinem Aufbau eine Einheit dar. Seine Gliede
rung wird durch die Alters- und Reifestufen, die 
verschiedenen Begabungen und durch die Lebens
aufgaben und Berufsziele bestimmt. Der Erwerb 
höherer Bildung und der übertritt von -einer 
Schulart in eine andere ist allen 'hiefür geeigneten 
Schülern' zu ermöglichen. 

(2) Die Schulen gliedern sich 
a) nach ihrem Bildungsinhaltin: 

aa) allgemeinbildende Schulen, 
bb) berufsbildende. Schulen, 

. cc) Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung ; 

b) nach ihrer Bildungshöhe in: 
aa) Pflichtschulen, 
bb) mittlere Schulen, 
cc) höhere Schulen, 
dd) Akademien und verwandte Lehran

stalten. 

4.. A 11 gern ein e Zu g ä n g 1 ich k e i t 
. der S c h u 1 e n. 

an der Entwicklung ,der Anlagen der Jugend § 
nach den Werten des Wahren, Guten und 
Schönen sowie nach den sozialen und religiösen 
Werten durch einen ihrer Entwicklungsstufe u;!J.d 
ihrem Bildungsweg entsprechenden 'Unterricht 
mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem, für 
das Leben und den künftigen Beruferforder
lichen Wissen und Können auszustatten und zum 
selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen. 

(1) Die öffentlichen Schulen sind allgemeih 
ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, 
der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache 
und .des Bekenntnisses mit der Maßgabe zugäng
lich, daß Schulen und Klassen eingerichtet wer
den können, die nur für Knaben oder ~ur' für 
Mädchen bestimmt sind. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, 
arbeitstü'chtigen, pflichttreuen und verantwor
tungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und 
Bürger;' der demokratischen und 'bundesstaat
lichen Republik österreich herangebildet w,erden. 
Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem 
·Verständnis geführt, dem politischen und welt
anschaulichen . Denken anderer aufgeschlossen 
sowie befähigt· wer,den, am Wirtschafts- und 
Kulturleben österreichs, Europas und der Welt' 
Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Frie
densliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken. 

(2) Die besonderen Aufgaben 
S'chuJ.arten ergeben sich aus den 
des II. Hauptstückes. 
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der eInzelnen 
Bestimmungen 

. (2) Die Aufnahme eines Schülers in eine öffent
liche Schule darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die schulrechtlichen Auf
nahmsbedingurigen nicht erfüll.):; 

b) wenn für die Schule ein S'chulsprengel 
vorgesehen ist und der Schüler dem Schul
sprengel nicht angehört; 

c) wenn für die Schule kein Schulsprengel 
vorgesehen ist, wegen überfüllung der 
Schule. 

(3) Für Privatschulen gelten die Bestimmungen 
des Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an Schulen, 
deren Schulerhalter eine gesetzlich anerkannte 
Kirche oder Religionsgesellschaft, eine nach 
deren Recht bestehende Einrichtung oder em 
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ana.erer R:echtsträger ist, sofern er nicht öffent
lidl-rechtlichen Charakter hat, die Auswahl der 
Schüler nach <lern Bekenntnis zulässig ist. 

§ 7. Sc h u I ve r s u ehe. 

(1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf dem 
Gebiete des Schulwesens zukomm:t, kann das Bun-

§ 5. S ch u I gel d f re i h e i t. desministerium . für Unterricht oder mit dessen 
Zustimmu~g der Landesschulrat (Kollegium) zur 

(1) Außer der durch andere gesetzliche Vor- Erprobung besonderer pädagogischer oder schul
schriften vorgesehenen Schulgeldfreiheit an organisatorisch~r. Maßnahmen abweichend von 
öffentlichen Pflichtschulen ist auch der Besuch den Bestimmungen des Ir. Hauptstückes Schulver
der sonstigen unter dieses Bundesgesetz fallenden suche an öffentlichen Schulen durchführen. . 
öffentlichen Schulen unentgeltlich. ' 

(2) Die durch gesonderte Vorschrifte~ geregelte (2) An Privatschulen mit öffentlichkeitsrecht 
oder zu regelnde Einhebung von Prüfungstaxen, bedarf ein vom SchuIerhalter beabsichtigter Schul
Lern- und Arbeitsmittelbeiträgen, Unfallver-. versuch der Bewilligung des Bundesministericms 
sicherungsprämien und eines höchstens kosten- für Unterricht, um die im Wege des tandesschul
deckel'lden B.eitrages für die Usterbringung, Ver- rates anzusuchen ist. Die Bewilligung ist zu er
pflegumg und Betreuung in öffentlichen Schül.er- teilen, wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt 
heimen wird hiedun.:h micht berührt. Sonstige werden und der im Abs. 4 angeführte Hundert
Schuigebühren dürfen nioot eingehoben werden. satz nicht überschritten wird. 

(3) Soweit bei der Durchführung von Schul-
§ 6. L ehr pI ä n e. versuchen an öffentlichen Pflichtschulen deren 

(1) Das Bundesministerium für Ullterricht hat äußere Organisation beruhrt wird, bedarfes einer 
für jede der in diesem Bundesgesetz geregelten vorherigen Vereinbarung zwischen dem Bund und 
Schul arten Lehrpläne dunn Verordnung festzu- dem betreffenden Bundesland. 
setzen. Die Landesschulrlite sind vor Erlassung (4) Die Anzahl der Klassen an öffentlichen Schu
solcher VerDrdnungenzu hören; außerdem len, an denen Schuiversuche durchgeführt werden, 
kann in diesen Verordnungen vorgesehen wer- darf 5 v. H. der Anzahl der Klassen an öffent
den, daß die i;and.esschuh'äte im Rahmen der limen Schulen im Bundesgebiet, soweit es ~ich 
vom Bundesministerium für UnterridJ.t erlasse- aber um Pfli.chtschu1:ldassen handelt, 5 v. H. der 
nen Verordnungen zusätzliche Lehrplanbestim-. Anzahl der Klassen an öffentlichen Pflichtschulen 
mungen nach denörtlicnen Erford·ernissen auf im jeweiligen Bundesland nicht übersteigen. D~s . 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassen können. gleiche gilt sinngemäß für Priv:atschulea mit 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthahen: öffentlichkeitsrecht. 

a) Die allgemeinen Bildun,gsziele, die Bil
dungs- und !.-ehraufgaben der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände und didaktische 
Grundsätze; 

b) die AufteilIlug des L1:hr~toffes auf die ein
zelnen Schulstufen; 

c) Gesamtstundenzahl und :Stundenausmaß 
der einzelnen UnterriChtsgegenstände 
(Stunden tafel). 

(s) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtge-; 
genstäIl'de, alternaciv'e Pßichtgegenstände, rela-· 
tive Pflichtgegenstände, Frcige,genstände) in den 
Lehrplänen vorzwehen sind, wird in den Be
stimmung .des Ir. Haup.tstüCkes 'für ai·e einzel
nen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß einzelne der im ß. Haupt
stück angeführten PHichtgegenstände als alter-: 
naltive P~idhtgegenstän.de zu führensi'lld. Dar-·. 
über hinaus können in den Leit:rplänen auch : 
sonstige U nterridhtsgeßeastäm.dealls relative: 
Pflic.nltge:g.el1stände oder al~ Freigegenstände und 
un;verhin&.ic.ne üb\1n'ge~ v<il'rgesehen werden. 

(4) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht ist a;uf·die Bestimmungen des 
Religionsunterrichtsgesetzes, ßGBl. Nr. 190/194~, 
1/il .aer FaSS1Jillg der Ncwd1em tBGBl. N r. ;1..85/ 
1957 R1ll'd BGBt NI'. .. .111 %>2, Bedaohtzu 
nehmen. 

§ 8. Be g riff s b es tim m 1.1 n gen. 

(l) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu ver
stehen: 

a} Unter öffentlichen Schulen jene SChulen, die 
von gesetzlimen Schulerha1tern (Artike114 
Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 und in der Fassung· 
des Bundesverfassungsgesetzes vom . . . . . 
1962, BGBl. Nr •... ) erriChtet und erhalten 
werden; 

b) unter PrivatsdlU1en jene Sohul~n, die von 
anderen als den gesetzlichen Sdtulerhaltern 
errichtet und erhalten werden :und gemäß 
den Bestimmungen ~Privat$dlulgesetl;es, 
BGlßt. Nr .... /1962, zur Führunge4ner 
gesetzlich . geregdten Sdnilartbezei&mung 
bereChtigt ~incl; . 

'C) unter Pfliditgegenständea jeae UaterridJ.t~
gegenstände, deren BesuCh fiiraUe in die 
bet·re'ffende S<hule aufgenommenen Sclhii.ter 
verpfl.j:chtiend 1'51:, sofern 'Sie eidtt 'Vom 'Be
sudt belfreit ()der im Falle des R.eligions
unt.oerri4tes ·auf Grun<! <ter ßestim.mung.en 
des ·R..eligionsunlter,ri4tsgesetz-es V0i'l'l ße
such abgemeldet wor<len <&in&; 

cl) lUfl,ter :alternativ.en PHicht:gegenständen jene 
Un1tert"i:cht~gegenstän4e, <deren. ße:Sladnz,ur 
Wahl gestellt wird, w:ooei 'ewer 'VtOn meh,.. 
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reren Unterrichtsgegenständen gewählt wer
den kann und der gewählte Unterrichts
gegenstand wie ein Pflichtgegenstand ge
wertet wird; 

e) unter relativen Pflichtgegenständen jene 
Unterrichtsgegenstände, deren Besuch zwar 
frei gewählt werden kann, die jedoch im 
übrigen wie Pflichtgegenstände gewertet 
werden; 

f) unter Freigegenständen jene Unterrichts
gegenstände und unter unverbindlichen 
übungen jene Unterrichtsveranstaltungen, 
zu deren Besuch eine Anmeldung zu Beginn 
des Schuljahres erforderlich ist und die nicht 
wie Pflichtgegenstände gewertet werden. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. d, e und f hat 
die Wahl oder Anmeldung durch die Erziehungs
berechtigten des Schülers, wenn dieser aber voll 
handlungsfähig ist, durch ihn selbst zu erfolgen. 

11. HAUPTSTüCK. 
Besondere' Bestimmungen über die Schul

organisation. 

TEIL A. 

Allgemeinbildende Schulen. 

Abschnitt I. 

Allgemeinbildende Pflichtschulen. 

1. Volksschulen. 

a) Unmittelöar anzuwendendes Bundesrecht. 

§ 9. Auf gab e der V 0 I k s s c h u I e. 

Die Volksschule hat den Schülern eine grund
legende Allgemeinbildung zu vermitteln und sie 
für das praktische Leben und für den übertritt 
in weiterführende Schulen vorzubereiten. Sie hat 
in den ersten vier Schulstufen (Grundschule) eine 
für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung, in 
der 5. bis 8. Schulstufe (Oberstufe) eine erweiterte 
Bildung und in der Ausbauform der Volksschul
oberstufe eine den örtlichen Gegebenheiten ent
sprechende ,ergänzende Bildung zu vermitteln. 

§ 10~ L eh rp I a n der V 0 I k s s c h.u I e. 

(t) Im Lehrplan (§ 6) der Volksschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Lesen, 
Schreiben, Deutsch, Sachunterricht (Heimat- und 
Naturkunde, in der Oberstufe Geschichte und 
Sozialkunde, G.eographie und. Wirtschaftskunde, 
Naturgeschichte und Naturlehre), Rechnen und 
Raumlehre, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Knabenhandarbeit, Mädch·enhandarbeit, 
Hauswirtschaft (in der ODerstufe, für Mädchen), 
Leibesübungen. 

(2) Im Lehrplan für die ausgebaute Volksschul
oberstufe (§ 12 Abs. 2) ist ein ergänzender Unter
richt in mehr.eren der im Abs. 1 genannten Un
terrichtsgegenstände sowie ein zusätzlicher Un-
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terricht in weiteren . Unterrichtsgegenständen 
(darunter auch eine lebende Fremdsprache, Kurz
schrift und Maschinschreiben) in der Form von 
relativen Pflichtgegenständen (§ 8 lit. e) vor
zusehen. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestirri~ungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen Volks-

. schulen. 

§ 11. Auf bau der V 0 I k s s c h u I e. 

(l) Die Volksschule umfaßt acht Schulstufen, 
wobei - soweit die Schülerzahl dies zuläßt -
jeder Schulstufe eine Klasse zu entsprechen hat. 

(2) Bei zu geringer Schülerzahl können meh
rere Schulstufen in ·einer Klasse zusammengefaßt 
werden. Solche Klassen sind in Abteilungen zu 
gliedern, wobei eine Abteilung eine oder mehrere 
- in der Regel aufeinanderfolgende - Schul
stufen zu umfassen hat. 

(3) Zum Zwecke der Durchführung. von Schul
versuchen (§ 7) können abweichend von den Be
stimmungen der Abs. 1 und 2 auch ,Klassen und 
Abteilungen eingerichtet werden, in denen ver
schiedenaltrige Schüler nach Begabung oder In
teressenrichtung zusammengefaßt werden. Die 
Anzahl solcher Klassen einschiießlich der Klassen, 
die derartige Abteilungen umfassen, darf 5 v. H. 
der Anzahl der Klassen an öffentlichen Volks
,schulen im Lande nicht übersteigen. 

§ 12. 0 r.g a.n isa t ion s f 0 r m·e n der 
Volk'sschule. 

(1) Volksschulen sind als ein- bis achtklassige 
Volkss~ulen mit acht Schulstufen oder als vier
klassige Volksschulen mit den ersten vier Schul
stufen, von denen jede einer Klasse entspricht, 
zu führen. 

(2) An Volksschulen mit acht Schulstufen kann 
die Oberstufe auch als Ausbauform der Volks
schuloberstufe geführt werden. 

(3) Vierklassigen Volksschulen mit den ersten 
vier Schulstufen, von denen jede einer Klasse 
entspricht; können Oberstufenklasseri ange
schlossen werden. 

(4) Wo es die Anzahl der 'Schüler zuläßt, sind 
die Volksschulen und Volksschulklassen getrennt 
für Knaben und Mädchen zu führen, wenn 
dadurch keine Minderung der Organisationsform 
(Zusammenfassung mehrerer Schulstufen in einer 
Klasse) eintritt und die Zumutbarkeit des Schul
weges sowie eine möglichst gleichmäßige Ver
teilung der Schüler auf die einzelnen Klassen 
der Schule gewährleistet sind. 

(5) über die Organisationsform gemäß Abs. 1 
bis 4 entscheidet nach den örtlichen Erforder
nissen die nach dem Ausführungsgesetz zustän
dige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, 
des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Lan
desschulrates (Kollegium). 

2 
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§ 13. L ehr e r. 

(1) Der Unterricht in den Vo~ksschulklassen ist, 
von einzelnen Gegenständen abgesehen, durch 
Klassenlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Volksschule sind ein Leiter, für 
jede Volksschulklasse ein Klassenlehrer und die 
erforderlichen Lehrer für einzelne Gegenstände 
zu bestellen. 

(3) Hiedurch werden die' Vorschriften . des 
Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch 
jene des Religionsunterrichtsrechtes, nicht be
rührt. 

§ 14. K las sen s c h ü I erz a h I. 

Die Zahl der Schüler in einer Volksschulklasse 
soll im allgemeinen 30 betragen und darf 36 
nicht übersteigen. Bei der Teilung von Klassen 
ist auf die Erreichung einer höheren Organi
sationsform und auf eine möglichst gleichmäßige 
Verteilung der Schüler auf die. einzelnen Klassen 
der Schule Bedacht zu nehmen. 

2. Hauptschulen. 

a) Unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht. 

§ 15. Auf gab e der Hau p t s c h u I e. 

(1) Die Hauptschule schließt an die 4. Schul
stufe der Volksschule an und hat in einem vier
jährigen Bildungsgang durch ihre Organisation, 
Einrichtung und Anforderungen den Schülern 
eine über das Lehrziel der Volksschule hinaus
reichende Allgemeinbildung zu vermitteln und 
sie für das praktische Leben und fü·r den Eintritt 
in berufsbildende Schulen zu befähigen. überdies 
soll sie geeigneten Schülern den übertritt in all
gemeinbildende höhere Schulen ermöglichen. 

(2) Werden Hauptschulen zweizügig geführt 
(§ 19 Abs. 1), so sind die Klassenzüge als Erster 
und Zweiter Klassenzug zu bezeichnen. Der 
Erste Klassenzug ist gegenüber dem Zweiten 
Klassenzug durch erhöhte Anforderungen ge
kennzeichnet. Einzügig geführte Hauptschulen 
sind wie ein Erster Klassenzug zu führen. 

§ 16. L ehr p I a n der Hau p t s c h u I e. 

(1) Irit Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind .als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, 
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geo
graphie und Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Geometrisches Zeichnen, Naturgeschichte, Physik 
und Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Er
ziehung, Schreiben, Knabenhandarbeit, Mädchen
handarbeit, Hauswirtschaft (für Mädchen), Kurz
schrift, Leibesübungen. 

(2) Für einzügig geführte Hauptschulen und 
für den Ersten Klassenzug von zweizügig ge
führten Hauptschulen ist ferner als Pflichtgegen
stand eine lebende Fremdsprache vorzusehen. 

(3) Als Freigegenstand ist für einzügig geführte 
flauptschulen 'und für den Ersten Klassenzug 

vonzweizugig geführten Hauptschulen Latein, 
für den Zweiten Klassenzug eine lebende Fremd
sprache vorzusehen. 

§ 17. Auf nah m s vor aus set z u n gen. 

Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Schulstufe der 
Volksschule und die Feststellung der Eignung 
zum Besuch der Hauptschule voraus. Die näheren 
Vorschriften über die Feststellung der Eignung .' 
werden durch ein gesondertes Bundesgesetz ge
regelt. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen Haupt

schulen. 

§ 18. Auf bau der Hau pt s c h u I e. 

(1) Die Hauptschule umfaßt vier Schulstufen 
(5. bis 8. Schulstufe), wobei jeder Schulstufe eine 
Klasse zu entsprechen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 3 finden 
sinngemäß Anwendung. 

§ 19. Organisationsformen der 
Hau p t s c h u I e. 

(1) Hauptschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen zweizügig oder einzügig zu 
führen. über die Organisationsform entscheidet 
die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Be
hörde nach Anhörung des Schulerhalters., des 
Bezirksschulrates (Kollegium) un~ des LaF14es- . 
schulrates (Kollegium). Die Führung einer zwei
zügigen Hauptschule ist vorzusehen, wenn unter 
Bedachtnahme auf die Schülerzahl die durch
gehende Führung von zwei Klassenzügen in allen 
vier Schulstufen der Hauptschule gesichert er
scheint; die Führung einer einzügigen Haupt
schule ist vorzusehen, wenn die Führung von 
zwei Klassenzügen im Hinblick auf die geringe 
Schülerzahl einen unzumutbar hohen Aufwand 
des Schulerhalters mit sich bringen würde. 

(2) Unter Bedachtnahme auf eine für die Schul
führung erforderliche Mindes!schülerzahl sind 
Hauptschulen und Hauptschulklassen für Kna
ben und Mädchen getrennt zu führen. Ist die 
Schülerzahl für eine . nach Geschlechtern ge
trennte Führung zu gering, und zwar etwa auch 
aus dem Grunde ~ner. vorangegangenen oder 
gleichzeitigen Entscheidung zur Führung der 
Hauptschule in zwei Klassenzügen (Abs. 1), so 
hat die nach dem Ausführungsgesetz zuständige 
Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, des 
Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landes
schulrates (Kollegium) ,die für Knaben und Mäd
chen gemeinsame. Führung der Hauptschule oder 
Hauptschulklasse vorzusehen. 

§ 20. L ehr er. 

(1) Der Unterricht in den Hauptschulklassen 
ist durch Fachlehrer zu erteilen. 
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(2) Für jede Hauptschule sind ein Leiter und 
die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 21. K las sen s c h ü I erz a h 1. 

Die Zahl der Schüler in einer Hauptschulklasse 
soll im allgemeinen 30 betragen und darf 36 
nicht übersteigen. 

3. Sonderschulen .. 

a) Unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht. 

§ 22. Auf ga b e der S 0 n der s c h u I e. 

Die Sonderschule in ihren verschiedenen Arten 
hat physisch oder psychisch behinderte Kinder 
in einer ihrer Behinderungsartentsprechenden 
Weise zu fördern, ihnen nach Möglichkeit eine 
den Volksschulen oder Hauptschulen entspre
chende Bildung zu vermitteln und ihre Einglie
derung in das Arbeits- und Berufsleben vorzu
bereiten. 

, § 23. L ehr p I a n der S 0 n der s c h u I e. , 
Die Lehrpläne (§ 6) der einzelnen Arten der 

Sonderschule sind unter Bedachtnahme auf die 
Bildungsfähigkeit der Schüler und unter Anwen
dung der Vorschriften über den Lehrplan der 
Volksschule' oder der Hauptschule zu erlassen. 
Zusätzlich sind der Behinderung der Schüler ent
sprechende Unterrichtsgegenstände sowie thera
peutis.che und funktionelle übungen vorzusehen. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlich·en Sonder

. schulen, 

§ 24. Auf bau der S 0 n der s c h u I e. 

Die Sonderschule umfaßt acht Schulstufen. Die 
Einteilung in Klassen richtet sich nach dem Alter 
und der Bildungsfähigkeit der Schüler; hiebei 
sind die Vorschriften über den Aufbau der 
Volksschule (§ 11) und der Hauptschule (§ 18) 
insoweit sinngemäß anzuwenden, als dies die 
Aufgabe der Sonderschule zuläßt. 

§ 25. 0 r g a n isa t ion s f 0 r m e n J e r 
S 0 n der s c h u I e. 

(1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen 
E!"fordernissen selbständig od'er als Sonderschul
klassen, die einer Volks- oder Hauptschule an
geschlossen sind, zu führen. 

(2) Folgende Arten von Sonderschulen kommen 
in Betracht: 

a) Allgemeine Sonderschule (für leistungs-
behinderte oder lernschwache Kinder); 

b) Sonderschule für körperbehinderte Kinder; 
c) Sonderschule für sprachgestörte Kinder; 
d) Sonderschule für schwerhörige Kinder ; 

5 

e} Sonderschule für taubstumme Kinder I 

(Taubstummeninstitut); 
f) Sonderschule für sehgestörte Kinder; 
g) Sonderschule für blinde Kinder (Blinden

institut); 
h) Sondererziehungsschule (für s·chwererzieh

,bare Kinder); 
i) Spezialsonderschule (für schwerstbehinderte 

Kinder); 
j) Heilstättensonderschule (in Krankenanstal

ten und ähnlichen Einrichtungen). 
(a) An V olks-, Haupt- und Sonderschulen 

sowie an polytechnischen Lehrgängen können 
therapeutische und funktionelle übungen in 
Form von Kursen durchgeführt werden. 

§ 26. L ehr er. 

Die Vorschriften der §§ 13 und 20 finden 
unter Bedachtnahme auf die Organisationsform 
der Sonderschule sinngemäß Anwendung. 

§ 27. K las sen s c h ü I erz a h 1. 
Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer Son

de~schule für blinde Kinder, einer Sonderschule 
für taubstumme Kinder oder einer Spezial
sonderschule dad 10, die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer Sonderschule für sehgestörte 
Kinder darf 12 und die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer sonstig.en Sonderschule darf 
18 nicht übersteigen. 

4. Polytechnischer Leihrgang. 

a) Unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht. 

§ 28. Auf gab e des pol y te c ih n i s c he n' 
L ehr g a 'll' g e s. 

Der polytedmische Lehrga>ng hat im 9. Jahr 
der ·allgemeinen Schulpfl.icht jenen Schülern, die 
weder eine mittlere oder höher,e Schule be
suchen, noch in der V olks-, Haupt- oder Sonder
schule verblieben sind, eine berufsorienuierende 
AusbiLdung, die sich :bei Mädchen insbesondere 
auch auf die hauswirtschaftliche Ri,chuung zu be
ziehen hat, zu v,ermitteln und die .allgemeine 
Grundbildung im Hinblick auf das praktische 
Leben zu festigen. 

§ 29. L eh r pi a nd es pol y te c h ni s c h e n 
L ehr g a n g e s. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) des polytech!nischen Lehr
ganges sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Für die Berufsorientierung: Berufskund.e 
und Berufsberatung, prakuisch.e Berufs
orientierung, Natur 'UiD.O Technik, Tech
nisches Zeichnen, Knabenhandarbeit, Mäd
chenhandarbeit, Gesundheitslehre; für 
Mädchen <liuch Hauswirtschaft !\lnd Kinder
pflege; 

b} für ·die Festigung der allgemeinen Grund
bildung : Sprachpflege, Rechnen, Staats~ 
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bürgerkunde und Wirtschaftskunde, Zeit
geschichte Ulnd Gegenwartskunde; 

c) für die Persönlichkeitsbildung: Rd~gion, 
Lebenskunde, Umgangslehre, Freizeit-
gestaltung, Leibesübungen. 

(2) Als Freigegenstä<nde sind Kurzsch-rift, 
Maschinschreihen und Fremdsprachen ,vor-
zusehen. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen poly

technischen Lehrgäng,e. 

§ 30. Auf bau des p 01 y te c h ni s c h e n 
L ehr .g a n g e s. 

(1) Der polytechnis.che Lehrg;\'ng umfaßt .ein 
Schuljahr (9. Schulstufe). 

. (2)' Die Schüler des' pol ytechnischen : Lehrganges 
sind unter Bedachonahme auf ein.e für die Unter
richtsführung erforderliche . Mindestschülerzathl 
nach ihrer Vorbildung in Klassen zusammen
zufassen. 

(3) Die Bestimmungen des § 11 Ahs. 3 finJden 
sinng,emäß Anwendung. 

§ 31. 0 r g a n isa ti 0 n s f 0 r me n. 

(1) Der polyte,chnis,che Lehrgang ist je nach den 
ö'rtIichen Gegebenheiten, Erforderni,ssen und 
Mö.glichkeiten in organisatorischem Zusammen
hang mit eirner V olkssmule, einer Hauptschule, 
einer Sonderschule, einer gewerblich,en oder 
kaufmännischen Ber,ufssch,ule oder aber - unter 
der Voraussetzung ei'ner entsprechenden Anzahl 
von Kl'assen des polyte,chnischen Lehrganges -
als selbständige Schule zu führen. 

(2) Polytechnische Lehrgangsklassen sind ufiiter 
Beda,chtnahme auf ,eine für die Schulführung er
forderliche Mindestschülerzahl für Knaben und 
Mädchen getr,ennt zu führ,em Ist die Schülerzah'I 
für eine nach Geschlechtern getrennte Führung 
zu gering, so kö.nnen polytechnische Lehrgänge 
auch für Knaben und Mädchen gemeinsam ge
führt ;ve;l'den, wobei jedoch nach Möglichkeit zu
mindest in ·einzelnen Untenichtsgegenständen ein 
nach K;nahen ,und Mädchen ,getrenlnter Unterricht 
zu führen ist. 

§ 32. L ehr er. 

(1) Der Unterricht i,n den Klassen des poly
technischen Lehrganges ist durch Fachlehrer zu 
erteilen. . 

(2) Für die polytech,nischen Lehrgänge sind die 
erforder1ichen Lehrer zu bestellen. Für polytech
nisch·e Lehrgäng,e, die als se1bständige Schule ge
führt wel'den, i,st überdies ein Leiter zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 findet An
wendung. 

§ 33. K 1 ass e n s c h ü I erz a h 1. 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse des 
poly,te.chnis'cheln Lehrganges soll im allgemeinen 
30 betragen und darf 36 nicht übersteigen, 50-

weit nicht A'bs. 2 Anwend'UIIlJg find,et. Bei der 
Teilung einer Klasse ist auf die Bestimmung des 
§ 30 Abs.2 Bedacht zu nehmen. 

(2) Bei polytech,nischen Lehrgängen, die einer 
Sonderschule ang,eschlossen sind, gelten die im 
§ 27 genannten Klassenschülerzahlen. 

Abschnitt 11. 

Allgemeinbildende höhere Schulen. 

, § 34. Auf gab e der a ll g e m e i n
b i I den ,d e ;n' h ö her e n S c h u I e n. 

Die allgemeinbildenden höheren Schulen haben 
die Aufgabe, den Schülern eine umfassende und 
vertiefte AUgemeinbildl\llIlg zu vermittdn und sie 
zugleich zur Hochschulreife zu führen . 

§ 35. Auf bau der all g e m e i n
b i I den ,d e In 11 ö her e,n Sc h u 1 e n. 

(1) Die allgemei.nbildenden höheren Schulen 
schließen an die 4. Schuls,tufe der VolksschuLe an 
und umfassen neun Schulstufen (5. bis 13. Schul
stufe). 

(2) Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu ent
sprechen. 

(3) Die allgemeinbildeIliden höheren SchUllan 
gliedern sich in eine vierj,~hrlige Unterstufe und 
eine fünf jährige Oberstufe. 

(4) Die Besümmung,end~r Abs. 1 und 3 gelten 
nicht für die im § 37 Abs. 1 bis 5 vorgesehenen 
Sonderformen .. 

§ 36. F 0 r m en der a 11 g e m e i n
b i 1 d e ,n d e:n h ö her e n S c h u I e n. 

Folgende Formen der allgemeinhildenden 
höheren Schulen - abgesehen von den Sonder
formen (§ 37) - kommen in B,etra·cht: 

1. Das Gymnasium 
mit folgeinden Formen der Oberstufe: 
a) humanistisch,eS Gymnasium, 
b) neusprachJi,ches Gymnasium, 
c) realistisches Gymnasium; 

2. das Realgymnasium 
mit folgenden Formen der Oberstufe: 
a) namrwissenschafdi,ches Re~gymnasium, 
b) mathematisches Realgymnasium; 

3. das MäodchenreaJgymnasium. 

§ 37. San d e ,rf 0 r me n der all ge m e i n
b i r den d e,n h ö h er e n S c h u 1 e n. 

(1) Sonderformen der aHgemeinbildenden 
höheren Schulen sind: 

1. Das musisch,-pädago,gis,che ReaJgymnasium, 
2. das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal

gymnasium, 
3. das Gymnasium für Berufstätig,e und das 

Realgymnasium für Berufstäti.ge. 
(2) Das musis,ch-pädagogische Re~.1gymnasium 

schließt an die 8. Schulstufe, deren erfolgre,i,cher 
Abschluß na,chzluweisen ist, ,.am, un.d bi.Jdet eine 
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selbständige fünf jährige Oberstuf.e (9. bis I § 39. L ehr p 1 a n ,d er all gern e i n-
13. Schulscufe}. Es dient in erster Linie de,rVor
berei1tung auf den Besuch der Pädagogischen 
Akademie und ,der Vorbereitung auf Sozial
berufe. 

(3) Das Aufbaugymnasium und das Aufbau
realgymnasium ,umfass,en eine einjährige Über
gangsstufe und eine fünf jährige Oberstufe. Sie 
si,nd vornehmli,ch für Schüler bestimmt, die nach 
erfol,greichem Abschluß der acht Schul~tufen der 
V olksschule das Bildtmgszid einer allgemein
bildeI1iden höheren Schule erreichen wollen. Bei 
größeren AltersUlnte'fSchiede-n sind gesonderte 
Klassen zu' führen. 

(4) Das Gymnasium für Ber)lfstätige und das 
Realgymnasium für Beruf,stätige umfassen zehn 
Halbjahrslehrgänge. Sie haben die Aufgabe, 
Personen über 18 Jahre, di,e nach VoUendung der 
Schulpflicht entweder eine Bel'ucfsausbi1dung ab
geschlossen haben oder in das Berufsleben ein
getreten sind, dUIIch einen besonderen Studien
gang das Bildungsziel einer a11gemeinbildenden 
höheren Schule zu vermitteln. 

(5) Für zeitverpfüchtete Unteroffiziere des 
Bundesheeres kann an der Militärakademie ein 
Realgymnasium für Berufstätige in, einer gegen
übet dem in Abs. 4 g~nannten Ausmaß verrin
gerten Dauer geführ.! wellden. ' 

(6) Ferner können allgemeinb~ldende höhere 
Schulen oder einzelne ihrer Klassen als Sonder
formen . für körperbehinder>te Schüler geführt 
wel'den. 

§ 38. H ö h e ,r eIn t e rna t s s c h u I e 'll. 

(1) Höhere Intematsschulen sind allgemein-
~ bildende höhere Schulen, die mi,t einem Schü,ler

heim derart organisch verbunden s,ind, daß die 
Schüler nach einem ,einheidi,chen Erziehungsplan 
Unterricht, Erziehung und Betreuung, ferner 
Unterkunft und Verpflegung erhalten. 

(2) In erziehlicher Hinsicht haben die höheren 
Internatsschulen i1nsbesondere die Aufgabe, die 
musischen Anlagen der ZögJi'nge, ihre Ausbildung 
in Fertigkeiten, ihre Leibeserziehung und ihre 
Beziehungen zur Gemeinschaft zu fördern, bei 
Mädch,en überdies die Erziehung auf fraul1ch
leben:skundlichem Gebiet ZIU gewähren. 

(:3) Höhere Internatsschulen können au~ als 
Werkschuiheime geführt werden, wobei der 
Bildungsgang gegenüber dem im § 35 vor
gesehenen Ausmaß bis zu einem Schuljahr ver
längert wel'dem kalnn. 

(4) Die höheren Internatssch.ulen sind aJs An
stalten für Knaben 'Oder als An5talten für 
Mädchen zu führen. 

(5) Die näheren Vorschriften über die Führung 
von höheren Inter:natsschulen bleiben einer ge
sonderten bundesgesetzlichen Regelung vor
behalten., 

bilden,den hi;)heren Schulen. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten 
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen 
sind· als Pflichitgegenstände "vorzusehen: 

1. in allen Formen: 

Religion, Deutsch, Geschichte und Sozi:alkunde, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Naturgeschichte, Physik,' Chemi,e, Musikerzie-' 
hung, Bildnerische Er:niehung, Handarbeit und 
Werkerziehung, Philosophischer Einführungs
unterricht (in der Oberstufe), Leibesübungen;. 

2. in dem' folgenden Formen übeTdies: 

a) ;im Gymnasium: 
eine lebende Fr,emdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Late,in (2. bis 9. Klasse), sowie 
aa) im humanistis,chen Gymnasium: 

Griechisch (5. bis 9. Klasse), 
bb) im neusp,rachlichen Gymnasium: 

eine zweite lebende Frem<:l,sprache 
(5. bis 9. Klasse), 

cc) im realisoischen Gymnasium: 
Darstellende Geometrie (in der Ober" 
stufe); 

, b) 1m Realgymnasium: 

eine lebende Fremdsprach.e (1. bis 9. Klasse), 
Geometrisches Zeidmen (in der l!nt,erstufe) 
SOWIe 

aa) 1m naturwissem.chaftlid1cn ReaIgym
na!>~um: 

bb) 

Latein (5. bis 9. Klasse), in der Obe'r
soufe a:Itemativ DarsteUende Geo
metrie oder ein ergänzender Unter
richt in den Unterrichtsgegenständen 
Naturgeschichte,' Physik und Chemie, 
im ma1thematisch,en &ealgymn:asium: 
eine z~eite lebende Fremdsprache 
(5. bis 9. Klasse), DarsteUende Geo
metrie (inder. Oberstufe); 

c) 1m Mädchenrealgymnasium: 

eine lebende FTemdspra,che (1. bis 9. Klasse), 
alternativ eine zweite lebende Fremdsprache 
oder Latein (5. bis 9. Klasse), frauIich
lebenskundliche U n terrich tsgegenständie (in 
der Oberstufe). 

(2) Eine unterschiedliche Gestalt!ung der Lehr
pläne der 'Unterstufen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen und der Ersten Klassenzüge der 
Hauptschule (§ 16) darf den Übertritt von 
Hauptschülerni in die a\,Lgemeinbildende höhere 
Schule (§ 40 Abs. 3) nicht ers'chweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan der 
im § 36 genannten Formen der alIgemeinbilden
den höheren Schulen' Eremdsprachen und Dar
stellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht
gegemtän:de sind) sowie Kmzschrift ulnd 
Maschinschreiben vorzusehen. 

(4) Im Lehrplan des musisch-pädag'Ügischen 
Realgymn,.asi\lrns (§ 37 Abs. 2) sind vOTZ\lsehe't1;: 
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1. als Pflichtgegenstände 
a) ,die 1m Abs. 1 Z.l angeführten Unterrichts

.gegenstände, 

b) eine lebende Fremdspr.ache urud Latei.n 
(1. bis 5. Klasse}, Geometrisches Zeichnen, 
Jnstrumentalmusik; 

2. 'als Freigegenstände 
lebende Fremdspra,chen und Instrumental
musik (soweit sie ruicht Pflichtgegenständ:e 
s~na), Chor:gesang, Kurzs·chrift. 

(5) Die Lehrpläne ,des Aufbaugymnasiums und 
des. Aufbaurealgymnasiums (§ 37 Abs. 3), d'es 
Gymnasiums für Bel'ufstätige und des Real
gymnasiums für Berufstätige (§ 37 Abs. 4 und 5) 
sowie der Sonderformen nach § 37 Abs. 6 habmll 
sich nach, den Lehrplänen der entsp.rechenden, im 
§ 36. genannten Formen zu richten. 

(6) Der Unterricht an ,den höheren Internats
s0u1en ($ 38) ,rich·tet sich nach dem Lehrplan 
ernerderm den §§ 36 und 37 gena,nntenFormen. 
Zusätzl!,ch können in eiJruem ergänzenden Lehr
plan >Unter Bedachtnahme auf besonder,e Bil
dungsaufgaben. weitere Unterrichtsgegenstände 
al~. relauve Pfllch,tgeg,enstände und als Freigegen
stande vorgesehen werden. Ferner ist bei Werk
schulheimen (§ 38 Abs. 3) in ,einem ergänzenden 
Lehrplan die schulmäßige Ausbildung in einem 
Handwerk vorzusehen; dabei sind die Vor
sch'riften über den Lebrp1aJflI der entsprechenden 
berufsb~ldende~. mittleren Schulen (Tei,l B 
Abschmtt II) smngemäß anwwenden. 

§ 40. A u fn ahm s vor aus s ,e t z u n g e ,n·. 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere SchuLe setzt - soweit im § 37 für die 
Sonderformen nicht .anderes bestimmt ist -
den erfolgreichen A:bsch,luß der 4. SchUIlstufe der 
V olksschule und die erfoLgreiche Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung VOl1aus. 

(2) Die näheren Vorschiriften über die Auf
nahmsprüfung werdem durch ein gesondertes 
Bundesgesetz gellegelt. 

(3) Schüler einzügig geführter Hauptsch'ulen 
un~. Schüler des Ersten Klassenzu.ges zweizügi.g 
g~fuhrter ,Haupts,chulen,deren Jahreszeugnis 
etnen guten Gesamterfolg i'm Sinne der Vor
schriften über das Kilas~ifizieren nachwei,st und 
die auch den fremdsprachlichen Untlerricht mit 
Er.folg besucht haben;, können zu Beginln des un
mittelbar folgenden Schuljahres in d!ie nächst
höhere Klasse einer allgemeinbildendieJn' höiheren 
S0ule, an der die :gleich,e Fremd'sp.rache gelehrt 
WIrd, ohne Aufnahmsprüfung übertreten. 

§ 41. Re i f ,e p r ü fun g. 

(1) Der Bildungsgang der allgemeinbildenden 
höheren Sch,ulen wird dur.eh die Reifeprüfung 
ahgeschlossen. Die näheren Vorschriften über die 
Reifeprüfung weI1den durch ein gesondertes 
:Sundes,gesetz geregelt. 

(2) Di'e erfolgreiche Ablegung der Reife
p.rüfung berecht,igt zum Besuch der Hochschulen 
und! Kunstakademien, wobei nach den Erforder
nissen der verschciedenen Studienrichtungen dul'ch 
Verordnung zu bestimmen ist, in welchen FäHen 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung aus de'n 
Unterrichtsgegenständ.en Latein, Griechisch oder 
Da'fStlellende Geometrie a:bzulegen sind. 

§ 42. L eh ,r er. 

(t) Der Untefiricht in den Klassen der all
gemeinbildenden höheren Schulen ist durch Fach
lehl'er zu erteilen. 

(2) Für jede allgemeinbi.ldende höhere Schule 
sind ein L,eiter und die erforderlichen weiteren 
Lehrer zu bestellen. 

(3) Hiedul'ch werden die Vorschriften des 
Lehrerd,ienstrechtes, bei Religionslehrern auch 
jene des Relügionsunter'r,ichtsre1chtes', nicht be
rührt. 

§ 43. K la s se n s c h ü I erz a h I. 

Die Zahl der Schüler in einer Klas~e einer aII-' 
gemeinbildenden höheren Schule soll im all
gemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Bei mehr als 36 Schülern ist die Klasse 
in Parallelklassen zu teilen, sofern die Klassen
schülerzahl nicht· durch eine Auf teilung der 
Schüler auf bereits bestehende Parallelklas'sen 
auf höchstens 36 gesenkt werden kann. 

§ 44. K n a be n- und M ä d ehe n sc h u I e n. 
Soweit die Gliederung nach Schulformen . und· 

die für 'die Schulführung erforde:rliche Schüler
zahI.es zulassen, sind die allgemeinbildenden 
höheren Schulen oder einzelne ihrer Klassen für 
Knaben und Mädchen getrennt zu fühl'en. 

§ 45. A 11 ge m ein b i 1 d e ~ de h ö her e 
B und e s s c h u I e n. 

(1) Die' öffentlichen allgemeinbildenden hqhe
ren Schulen sind ah "Allgemeinbildende höhere 
Bundesschulen" zu bezeichnen. 

(2) Die einzelnen Formen und Sonderformen 
der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen 
haben folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium, 
Bundes~ Mädchenl'ealgymnasium, 
Musisd.-pädagogisches Bundesrealgymnasium, 
Bundes-Aufbaugymnasium und Bundes-Auf-

baurealgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige und Bun

d<es1realgymnasium für Berufstätige. 
(3) Die öffentlich,en höheren Internatsschulen 

führen die Bezei:chnung "Bundeserziehungs
anstalten". Werden sie als Werkschulheim ge

. führt, so führen sie di.e Bezeichnung »Bundes~ 
Werkschu1heim". 
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(4) Wil'd eine der in den Abs. 2 und 3 ge
nannten Schul'en (ausgenommen das Bundes
Mädchenrealgymnasium) als Mädchenschule ge
führt, so i~t der angeführten Bezeichnung der 
Zusatz "für Mädch,en" beizufügen. 

(5) Zur näheren Kel1Jl1zeichnung einer Schule 
kann neben den in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen 
Bezeichnungen auch die Bezeichnung der Ober
s'tufenform (humanistis,ches Gymnasium, neu
sprachli;ches Gymna,sium, realistisches Gym
nasium, naturwissenschafdiches Realgymnasium, 
mathematisches Realgymnasium) angefühClt wer
den. Bei Bundes-Werkschulheimen kann überdies 
die handwerkliche Fachrichtungangeführt we'r
den, die an der Schule unterrichtet wird. 

TEIL B. 

Berufsbildende Schulen. 

Abschnitt I. 

Berufsbildende Pflichtschulen 
(Gewerbliche u~d kaufmännische Berufsschulen). 

a) Unmiuelbar anzuwendendes Bundes,re;cht. 

,§ 46. Auf gab e der Be ruf s s c h u I e. 

Die gewerblichen und kaufmännisch,en Berufs
schulen haben dre Aufgabe, die Ausbildung der 
in einem gewerblichen (einschließlich kauf
männisch.en) Lehrverhältnis oder in einem dies'em 
gleichzuhaltenden Ausbildungsverhältnis stehen
den Personen durch einen berufsbegleitenden 
fa.chlich einschlägigen Unterricht zu ergänzen und 
zu fördern. 

§ 47. L ehr pI a n de r Be ruf s s c h u I e n'. 

Im Lehrplan (§ 6) der Berufsschulen sind als 
Pflichtgegenstände vor7Jusehen: 

a) Für gewerb!.iche Berufss'chulen: 
1. Religion (nach Maßgabe der Bestimmun-

gen des Religionsunte'rrich,tgesetzes); 
2. Staa'tsbürgerkunde; 
3. Betl'iebswiruchaftlicher Unterricht; 
4. die für das betreffende Gewel'be er

forderlichen theoretischen und prakti:
tisch,en fa,chlichen Unterrichtsgegens,tände. 

b) Für kaufmännis,che Berufsschulen: 
1. Religion (nach Maßgabe der Bestimmun

gen des ReligionsuntJerrichtsgesetzes); 
2. Deutsch, Staatsbürgerkunde;, 
3. die für kaufmännische Berufe enforder

lichen fa,chlichen Unterrichtsgegen~tände, 
insbesondere Kaufmännisches Re,chnen, 
Kaufmännische Betriebskunde, Kauf
männischer Schriftverkehr, Buch:haItung, 
Waren- und Verkautskunde, Wirtscltafts-

9 

geographie, Ges,chäfts- un,d Kurzs,chrift, 
Maschin~chreiben. 

b) Grundsatzgesetzlich,e Bestimmungen übe,r die 
äußere Organisation der öffem\.i.chen gewerb

lichen und kaufmännischen Berufss,chulen. 

§ 48. Auf bau der B e ruf ss c h u I e n. 

(1) Die gewerblichen und kaufmännischen 'Be
rufsschulen umfassen soviele Schulstufen (Schul
jahre), wie es der Dauelr der Lehr(AusbiJdungs)
zeit ertspricht. Jeder Schulstufe hat eine Klasse 
zu entsprechen. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 3 finden 
-sinngemäß Anwendung. 

§ 49. 0 r g anis a ti 0 n s f 0 r me n de r 
, Berufs'schu'len. 

(1) Die gewerblichen und kilufmännischen Be
rufsschulen gliedern sich i,n 

a) fachliche Berufsschulen für 
Berufsrichtung oder eine 
wandter Berufsrichtungen, 

eine bestimmte 
Gruppe ver-

b) allgemeine gewerbliche Berufsschulen für 
verschiedenartige Berufsrichtungen. 

(2) Die fachlichen Be,rufs,schulen sind - bei 
gleichem Unterrichtsausmaß - zu führen: 

a) als ,ganzjährige Berufsschulen mit minde
stens einem UnterrichtS>tag in der Woche 
oder 

b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem in jeder Schulstufe acht zus'ammen

'hängende Wochen dauernden Untenricht 
oder 

c) als saisonmäßige Berufss,chulen mit einem 
auf eine bestimmte Jahreszeit zusamme'n
gezogenen Unterricht. 

, (8) Die allgemeinen gewerblichen Berufsschulen 
sind ,ganzjährig mit mindestens 'einem U~ter
richtstag in ,der Woche zu führen. 

§ 50. Lehr e r. 

(1) Der Unterricht in den Berufss·chulklassen 
ist durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2)' Für jede Berufs&chule sind ein Lei,ter, nach 
Maßgabe der dienstrechtlichen Vors·ch,ri,ften auch 
ein St,ellvertreter des Leiters, sowie die erforder-
'lichen weite'ren Lehrer zu bestellen. ' 

(3) Die Bes,timmung des § 13 Abs. 3 findet An
wendung. 

§ ~1. Kassenschülerzahl. 

Die Zahl der Schüler in einer Berufssmulkla'Sse 
soll im allgemeinen 30 betragen un,d darf 36 
nicht übersteigen. 
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A b ,s, c h ni t t II. 

Berufsbildende mittlere Schulen. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 52. Auf gab e der he ruf sb i I d e n,d e n 
mit t1 'e ren S c h u I e n. . 

Die berufsbildenden mrttleren Schulen haben 
die Aufgabe, den Schülern jenes fachliche grund
legende Wüssen und Können zu v-ermitte1n, das 
unmittelbar zur Ausü'bung eines Berufes auf ge
werblich,em, technis1chem, kunstgewerblichem, 
kaufmännis·chem, w,irtschaftlich-frau.enberuf
lidlem oder sozialem Gebiet befähigt. Zugleich 
haben sie di'e erwor,bene Allgemeinbildung in 
einer der kün~tigen Berufstäti.gkeit des Schülers 
angemess,enen Weise zu erweitern und zu ver-' 
tiefen. 

§ 53. Auf bau der b e 'r u Es h i1 ,d e n, den 
mit tl e ren S ch u l,e n. 

(1) Die berufsbildenden mittleren Schulen 
schließen an die 8. Schulstufe an und umfass·en 
j'e nach ihrer Arte:ine bis vier Schulstufen 
(9., 10.,11. und 12. Schulstufe). 

(2) Jeder Schulsltufe hat eine Klasse zU ent-
sprechen. ' 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
die in den foIgenden Bestimmungen vorge
sehenen Sonderforme:ri, Lehrgänge und Kurse 
sowi,e für die Fachschulen für SoziaIa'rbeit. 

§ 54. Art e n cl e 'r be ruf s b i I de n cl e n 
mit t I e ren S c h u I e n. 

(1) Berufshildende mittIere Schulen s,ind: 
a) Gewerbliche, technische und' kunstgewerb

liche Fachschulen, 
b) Handelsschulen, 
c) Fachsdml,en für' wirts,chafdich,e Frauen

berufe, 
d) Fa,chs,chulen für SoziaLarbeit, 
e)' Sonderformen der in a biJs d genannten 

Arten. 
(2) Berufsbildende miulere Schulen können 

aus dem Grunde der .fachlichen Zusammen
gehöri,gkeit herufsbiIdendenhöheren Schulen e,in
gegliedert werden. 

§ 55. Auf nah m s 'v 0 rau s set z u n gen. 

Vürausootzung fü.r die Aufnahme in eine be
rufsbildende mittlere Schule ist - soweit im 
foJ.genden nicht anderes bestimmt ist - die er
folgreiche Erfüllung der ers'ten acht Jahre de'rall-' 
gemeinen Schulpflicht sow,ie - .aus,genommen bei 

, Lehrgängen und Kursen -die erfo1gr,eiche Ab
legung einer Aufnahmsprüfung, durch welche 
die geistige und körperliche Eignung des Schülers 
für die hetreffende' Fachrichtung festzustellen ist. 
Die nähemn Vorschriften über die Aufnahms
prüfung wel'den durch ,ein gesondertes Bundes
gesetz ge'regelt. 

§ 56. Le h:r e r. 

(1) Der Uruterrichlt ,in den Klassen der berufs
bild·enden mittleren Schulen ist durch Fachlehrer 
zu erteilen. . 

(2) Für.jede berufsbiJldende mittlere Schule sind 
die erforderlichen Lehrer und - sofern sie nicht 
nach § 54 Abs. 2 einer berufsbildenden höheren 
Schule eingegli,edert ist - ein Leiter und nötigen,-
falls auch Fachvorstände zu bestellen. . 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs·. 3 findet An
wendung. 

§ 57. K 1 ass e n s eh ü I ,e 'r z a h 1. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse einer be

rufsbildenden mittleren Schule soll im aUge
meinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Die Bestimmung des § 43 zweiter Satz 

·findet Anwendu~g. 

Besondere Bestimmungen. 

§ 58. G ewe r b I ich e, ,t e eh n i s c heu n cl 
ku ns tg ewe r b I ich e Fa' eh s c h u: 1 e n. 

(1) Di'e geWe'rbli,chen, tedmischen und kunst
gewerblichen Fachs,chulen umfassen einen zwei
bis vierjährigen Bildungsgang und dienen der Er
lernung eines oder mehl'erer Gewerbe oder de'r 
~ushildung auf technis:chem oder kunstgewerh
IIchem Gebiet. Hiebei ist in einem Werks'tä<tt'en
unterr,icht oder in einem sonstigen praktischen 
Unterricht eine si,cherel}andwerkliche oder son
stige praktische Fertigkeit zu erzielen. 
. (2) Gewerbliche, technische undkunstgewerb

lIche Fachschulen für, mehrere Fachrichtungen 
sind in Facha;bteilungen zu gliedern. Die Lei
tungen der Fach-abteilungen einer Schule unter
stehen der gemeinsamen Schulleitung. 

(3) Gewerblichen und technischen' Fachschulen 
können Versuchsanstalten angegliedert werden. 
Solche Schulen führen die Bezeichnung "Lehr
und Versuchsanstalt" mit AnführUng der Fach-
richtung. . 

(4) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen 
Fachrichtungen der gewerblichen, technischen und 
kunstgewerblichen Fachschulen sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürg·erkunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen, naturwissenschaft
li,chen, fremdsprachlichen, fach theoretischen, 
praktischen, betriebswirts·chaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände; 
an den für Mädchen beS1)immten Fach
schulen überdies fraulich-Iebenskundliche 
und musische Unterrichtsgegenstände. 

(5) Die Ausbildung an den gewerblichen, tech~ 
nischen und kunstgewerblichen Fachschulen wird 
durch die ~bschlußprüfung beendet. Die näheren 
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Vorschriften über die Abschlußprüfung werden 
durch ein gesondertes Bu~desgesetz geregelt. 

§ 59. So nd e r f 0 r me n der ge wer b
I ich e n, t e c h n i s c h e nun d k uns t
gewerblichen Fachschulen sowie 
g ewe r b I ich e und t e c h n i s c heL e h r-

gänge und Kurse. 

(1) Als Sonderformerrder ge.werblichen una 
technischen Fachschulen können Lehrgänge und 
Kurse zur fachlichen Weiterbildung von Personen 
mit abges,chJossener Berufsausbildung eingerichtet 
werden, die bis zu vier Jahren umfassen. Sollche 
Sonderformen sind insbesondere: . 

a) Meisterschulen und Meisterklassen zur 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung; 

b)Werkmei!>terschulen und Bauhandwerker
schulen zur Erweiterung der Fachbildung. 

(2) Für die Lehrpläne' sind die Bestimmungen 
des § 58 Abs. 4 nach den Erfordemissen der be
treffenden Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

(3) Darüber hinaus können gewerbliche und 
technische Fachschulen als Sonderformen unter 
besonderer Berücksichtigung 'der Erfordemisse 
bestimmter Wirtschaftszweige geführt werden, 
für deren Lehrpläne die Best'immungen des § 58 
Abs.4 und des § 60 Abs. 2 sinngemäß anzu
wenden sind. 

. (4) Ferner können gewerbliche, technische und 
kunstgewerbliche Fachschulen oder einzelne ihrer 
Klassen als Sonderformen unter Beclachtnahme 
auf eine entsprechende Berufsausbildung körper
behinderter Personen geführt werden, für deren 
Lehrpläne die Bestimmungen des§ 58 Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden srnd. 

. (5) In' den Fällen der Abs. ~ und 4 finden die 
Bestimmungen des § 58 Abs. 5 Anwendung. 

§ 60. H a n dei s s c h u le. 

(1) Die Handelsschule umfaßt einen drei
jährigen Bildungsgang und dient der kauf
männischen Berufsausbildung für alle Zweige 
der Wirtschaft. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsschule sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Relig~on, Deutsch, eine lebende Fremd
spra,che, Staatsbürgerkunde, Geographie, 
Ldbesübungen; 

b) die im Hinblick auf di'e künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen naturwissenschaft
lichen,fachtheoretischen, praktischen, be
triebswirtschaftlichen und berufskundlichen 
U n terrich tsgegenstände. 

§ 61. S 0 n d e rf 0 r m end e r H a n dei s
sc h u 1 e und kau f m ä n ni s c h·e L e h.r

gänge und Kurse. 

(1) Als Sonderformen der Handelsschule kön
nen geführt werden: 

733 der Beilagen 
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a) Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem dreijährigen 
Bildungsgang Personen, die das 18. Lebens
jahr vollendet haben und einen Beruf aus
üben, zum Bildungsziel der Handelsschule' 
zu führen. Die näheren Voraussetzungen 
für die Aufnahme werden dUI1ch ein ge
sondertes Bundesgesetz geregelt. Für den 
Lehrplan sind die Bestimmungen des § 60 
Abs. 2 anzuwenden. 

b) Lehrgänge und Kurse zur Aus- oder 
Weiterbildung auf verschiedenen kauf
männischen Fachgebieten können mit einer 
Dauer bis zu einem Jahr geführt werden. 
Für den Lehrplan sind die Bestimmungen 
aes §. 60 Abs. 2 nach den Erfordernissen 
der Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

(2) Ferner können Handelsschulen oder ein
zelne ihrer Klassen als Sonderform unter Be
dachtnahme auf eine entsprechende Berufsaus
bildung körperbehinderter Personen geführt 
werden, für deren Lehrplan die Bestimmung,en 
des § 60 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden sind. 

§ 62. F ach s c h u I e n für wir t s c h a f t~ 
. I ich e Fra ue n b e ruf e. . 

. (1) Die Fachschulen für wirtschaftliche Frauen
berufe umfassen einen ein- bis dreijährigen Bil
dungsgang und dienen. der Erwerbung der Be
fähigung zur Führ'ung eines Haushaltes oder zur 
Ausübung eines wirtschaftlichen Frau·enberufes. 

(2) Fachschulen für wirts·chaftliche Frauenberufe 
sind . 

a) die einjährige Haushaltungsschule, 
b) die zweijährige Hauswirtschaftsschule, 
c) die dreijährige Fachschule für wirtschaft

liche Frauenberufe. 
(3) In den Lehrplänen (§ 6) der einzelnen 

Arten der Fachschulen für wirtschaftliche Frauen
berufe sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Staatsbürgerkunde, 
Leibesübungen; im Lehrplan der mehr
jährigen Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe überdies Geschichte und Geo
graphie; 

b) die im Hinblick auf ,die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen naturwissenschaft
lichen, fremdsprachlichen, fachtheoreti
schen, praktischen, hetriebswirtschaftlichen, 
fraulich-Iebenskundlichen ,und musischen 
Unterrichtsgegenstände. 

(4) Lehrgänge und Kurse zur Fortbildung auf 
verschiedenen Gebieten ,der Hauswirtschaft kön
nen mit einer Dauer bis zu einem Jahr geführt 
werden. Für den Lehrpla.n sind die Bestimmun
gen des Abs. 3 nach den Erfordernissen der 
Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

(5) Ferner können Fachschulen für wirtschaft
liche Frauenberufe oder einzelne ihrer Klass·en 
als Sonderformen unter Bedachtnahme auf eine 

3 
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entsprechende Berufsausbildung körperbehin
derter Personen geführt werden, für deren Lehr
pläne dil! Bestimmungen des Abs. 3 sinngemälS 
anzuwenden sind. 

§ 63: F ach s c h u I e n für S 0 z i a I a r bei t. 

-(1) 'Die Fachschulen für Sozialarbeit umfassen 
einen ein- oder zweijährigen Bildungsgang und 
dienen unter praktischer Einführung in die 
Berufstätigkeit der Erwerbung der Fachkenntnisse 
für die Ausübung eines Berufes auf Gebieten 
der Sozialarbeit. 

(2) Fachschulen für Sozialarbeit sind 

a) die zweijährige Familienhelferinnenschule 
und 

b) ein- bis 
bereiche 
arbeit. 

zweijährige Schulen für Sonder
auf dem Gebiete der Sozial-

(3) Die Aufnahme in eine Fachschule für 
Sozialarbeit setzt die Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht, den mindestens zweijährigen erfolg
reichen Besuch einer Fachschule für wirtschaftliche 
Frauenberufe oder eine mindestens zweijährige 
Praxis, sowie die Vollendung des 18. Lebens
jahres spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
voraus. 

(4) Im Lehrplan (§ 6) der Fa·chschulen für 
Sozialarbeit sind als Pflichtgegenstände vor
zusehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürgerkunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen fadnheoretischen, 
praktischen, lebens- und berufskundlichen 
und musischen Unterrichtsgegenstände 
sowie Praktika. 

§ 64. B e ruf s b i I den dem i t tl e r e 
B und e s s c h u I e n. 

(1) Die öffentlichen berufsbildenden mittleren 
Schulen sind als "Berufsbildende mittlere Bundes-
schulen" zu bezeichnen. . 

(2) Die einzelnen Arten und Sonderformen der 
berufsbildenden mittleren Bundesschulen haben 
folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesfachschule ; 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt; 
Bundeshandelsschule; 
Bundesfachschule für wirtschaftliche Frauen-

berufe; 
Bundes-Meisterschule ; 
Bundes-Ba uhandwerkerschule; 

§ 65. 

A b s c h n i t t III. 

Berufsbildende höhere Schulen. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Aufgabe der berufsbildenden 
h ö her e n S eh u I e n. 

Die berufsbildenden höheren Schulen haben 
die Aufgabe, den Schülern eine höhere allgemeine 
und fachliche Bildung zu vermitteln, die sie zur 
unmittelbaren Ausübung eines gehobenen Be
rufes auf technischem, gewerblichem, kauf
männischem' oder wirtschaftlich-frauenberuf
lichem Gebiet befähigt und ihnen das Studium 
der gleichen oder einer verwandten Fachrichtung 
an einer Hochs·chule ermöglicht. 

§ 66. Aufbau der -berufsbildenden 
h ö her e n . S c h u I e n. 

(1) Die berufsbildenden höheren Schulen 
schließen an die 8. Schulstufe an und umfassen 
fünf Schulstufen (9. bis 13. Schulstufe). 

(2) Jeder Schulstufe hat ein Jahrgang zu ent
sprechen. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
berufsbildende höhere Schulen für Berufstätige 
und Abiturientenlehrgänge. 

§ 67. Arten der berufsbildenden 
h ö her ,e n Sc h u I e n: 

Berufsbildende höhere Schulen sind: 
a) Höhere technische und gewerbliche Lehr

anstalten, 
b) Handelsakademien, 
c) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 

Frauenberufe, 
d) Sonderformen der in abis c genannten 

Arten. 

§ 68. Auf nah m s vor aus s 'e t z u n ge n. 

Voraussetzung für ·die Aufnahme in eine 
berufsbildende höhere Schul'e ist - soweit für 
Sonderformen nicht anderes bestimmt ist - die 
erfolgreiche Erfüllung der ersten acht Jahre der 
allgemeinen Schulpflicht sowie die erfolgreiche 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung, durch welche 
die geistige und körperliche Eignung des Schülers 
für die betreffende Fachriehtung festzustellen 
ist. Die näheren Vorschriften über die Aufhahms
prüfung werden durch ein gesondertes Bundes
gesetz geregelt. 

Bundes-Werkmeisterschule. § 69. Re i f e p r ü f u h g. 

(3) Zur näheren Kennzeichnung emer der im (1) Die Ausbildung an den berufsbildenden 
Abs. 2 angeführten Schulen kann überdies die höheren Schulen wird durch die Reifeprüfung 
Fachrichtung, bei Bundesfach·schulen für wirt-! abgeschlossen. Die näheren Vorschriften über die 
schaftliche Frauenberufe die im § 62 Abs. 2

1

1 Reifeprüfung werden durch ein gesondertes 
genannte Schulart angeführt werden. ! Bundesgesetz geregelt. 
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(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer berufsbildenden höheren Schule berechtigt 
zum Besuch ei'ner, Hochschule oder Kunst
akademie gleicher oder verwan'dter Fachrichtung, 
wobei durch Verordnung zu bestimmen ist, wel
che Fachrichtungen der Hochschulen und Kunst
akademien als gleich oder verwandt anzusehen 
sind und in welchen Fällen nach den Erforder
nissen der Fachrichtung Zusatzprüfungen zur 
Reifeprüfung abzulegen sind. Darüber hinaus 
ist in dieser Verordnung zu bestimmen, ~elche 
Zusatzprüfungen 'zur Er1angung der Berechti
tung zum Besuch anderer Fachrichtungen der 
Hochschulen und Kunstakademien abzulegen 
sind. 

§ 70. L ehr e r. 

(1) Der Unterricht in den Klassen der berufs
bildenden höheren Schulen ist durch Fachlehrer 
zu erteilen. 

(2) Für jede berufsbildende höhere Schule sind 
ein Leiter, nötigenfalls auch Fachvorstände und 
die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet Ap.
wendung. 

§ 71. K las sen s c h ü 1 erz a h I. 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufs
bildenden höheren Schule soll im allgemeinen 
30 betragen und' darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet An
wendung. 

Besondere Bestimmungen. 

§ 72. H ö her e t e c h n i s c h e ,u nd 
wer b I ich e L ehr ans ~ alt e n. 

g e-

(1) Die Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten ,dienen der 'Erwerbung höherer 
technischer oder gewerblicher Bildung auf den 
verschiedenen Fachgebieten der industriellen und 
gewerblichen Wirtschaft. Hiebei ist in einem 
Werkstättenunterricht oder in einem sonstigen 
praktischen Unterricht auch eine sichere prak
tische Fertigkeit zu erzielen. 

(2) Höhere technische und gewerbliche Lehr
anstaLten für mehrere Fachrichtungen sind in 
Fachabteilungen zu gliedern. Die Leitungen der 
Fachabteilungeneiner Schule unterstehen der 
gemeinsamen Schulleitung. 

(3) Die Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten gliedern sich in eine zweijährige 
Unterstufe und eine dreijährige Oberstufe. Der 
übertritt von der Unterstufe in die Oberstufe 
setzt einen guten Gesamterfolg im Sinne der 
Vorschriften über das Klassifizieren voraus. Im 
übrigen können 'Schüler, die die Unterstufe 
erfolgreich besucht haben, in die dritte Klasse 
einer Fachschule der gleichen oder einer ver
wandten Fachrichtung übertreten. 
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(4) Höheren technischen und gewerblicheri 
Lehranstalten können Versuchsanstalten ange
gliedert werden. Solche AnstaLten führen die 
Bezeichnung "Höhere Lehr- und Versuchsanstalt" 
mit Anführung der Fachrichtung. 

(5) Im Lehrplan (§ 6) der HÖheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende Fremd
sprache, Geschichte und Sozialkunde, Geo
graphie und Wirtschaftskunde, Staats
bürger kunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
na turwissenschaftlichen, fach theoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände. Nach 
den Erfordernissen der Fachrichtung kön
nen auch eine oder zwei weitere Fr,emd
sprachen vorgesehen werden. 

§ 73. Sonderformen der Höheren 
technischen und gewerblich,en 

L ehr ans t a l~ t e n. 

(1) Als Sonderformen der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten können geführt 
werden: 

a) Höhere technische und gewerbliche Lehr
anstalten für Berufstätige, welche die Auf
gabe haben, in einem vierjährigen Bildungs
gang Personen" die das 20. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und einen Beruf ausüben, zum 
Bildungsziel der Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt zu führen. Die 
näheren V oraussetzungen für die Auf
nahme werden durch em gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 

b) Abitu!l'ientenlehrgänge an Höheren tech
nischen und gewerblichen Lehranstalten, 
welche die Aufgabe haben, in einem ein
oder zweijährigen Bildungsgang Personen, 
die die Reifeprüfung einer allgemeinbilden
den höheren Schule oder einer berufs
bildenden höheren Schule anderer Art 
oder anderer Fachrichtung erfolgreich abge
legt haben, zusätzlich eine höhere Aus
bildung auf einem technischen oder gewerb
lichen Fachgebiet zu vermitteln. . 

(2) Fjir die Lehrpläne gelten die Bestimmungen 
des § 72 Abs. 5 mit der Maßgabe, daß an den 
Höheren technischen und gewerblichen Lehr
anstalten für Berufstätige ein Werkstättenunter
richt oder sonstiger praktischer Unterricht ent
fallen kann. 

(3) Darüber hinaus können Höhere technische 
und gewerbliche Lehranstalten als Sonderformen 
unter besonderer Berücksichtigung der Erforder
nisse bestimmter Wirtschaftszweige geführt 
werden, für deren Lehrpläne die Bestimmungen 
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des § 72 Abs. 5 und des § 74 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden sind. -

(4) Ferner können Höhere technische und 
gewerbliche Lehranstalten oder einzelne ihrer 
Jahrgänge als Sonderformen unter Bedachtnahme 
auf eine entsprechende Berufsausbildung körper
behinderter Personen geführt werden, für 
deren Lehrpläne die Bestimmungen des § 72 
Abs. 5 sinngemäß anzuwenden sind. 

§74. Handelsakademie. 

(1) Die Handelsakademie dient der Erwerbung 
höherer kaufmännischer Bildung für aUe Zweige 
der Wirtschaft. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsakademie 
sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremd
sprachen, Geschichte und Sozialkunde, Geo
graphie und Wirtschaftskunde, Staats
bürgerkunde, Rechtslehre, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, ·wirtschaftlichen und berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände. 

§ 75. S 0 n d e rf 0 r m end e r 
H a n dei s a k ade m i e. 

(1) Als Sonderformen der Handelsakademie 
können geführt werden: 

a) Handdsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem fünf jährigen 
Bildungsgang Personen, die das 20. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und einen Beruf ausüben, 
zum Bildungsziel der Handelsabdernie zu 
führen. Die näheren Voraussetzungen für 
die Aufnahme werden durch ein geson
dertes Bundesgesetz geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Handelsakade
mien, welche die Aufgabe haben, in einem 
einjährigen Bildungsgang Personen, die die 
Reifeprüfung einer allgemeinbiIdenden 
höheren Schule oder einer beruf.sbil'denden 
höheren Schule anderer Art' erfolgreich 
abgelegt haben, zusätzlich eine höhere kauf
männische BiLdUng zu vermitteln. Bei 
Abituriep.tenlehrgängen für Berufstätige 
kann der Bildungsgang bis auf zwei Jahre 
ausgedehnt werden. 

(2) Für die Lehrpläne gelten die Bestimmungen 
des § 74 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß bei den 
Abiturientenlehrgängen einzelne der im § 74 
Abs. 2 angeführten Pflichtgegenstände entfallen 
können. 

(3) Ferner können Handelsakademien oder 
einzelne ihrer Jahrgänge als Sonderform unter 
Bedachtnahmeauf eine entsprechende Berufs
ausbildung körperbehinderter Personen geführt 

werden, für' deren Lehrplan die Bestimmungen 
des § 74 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden sind. 

§ 76. H ö her e L·e h r ans tal t für w i rt
S c h a f t I ich e Fra u e n b e ruf e. 

(1) Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe dient der Erwerbung höherer 
wirtschaftlich-frauenberuflicher Bildung, die zur 
Ausübung gehobener Berufe in betriebsmäßigen 
Großhaushalten und auf ähnlich,en Gebieten 
befähigt, und auch der Vorbereitung auf Sozial
berufe. Durch den Unterricht in einem Lehr
haushalt ist auch, eine sichere praktische Fertigkeit 
zu erzielen. . 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe sind als Pflicht~ 
gegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremd
sprachen, Geschichte und Sozialkunde, Geo
graphie und Wirtschaftskunde, Staats
bürgerkunde, Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung; Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
na turwissenschaftlichen, fach theoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen Und lebens
und berufskundlichen Unterrichtsgegen
stände. 

§ 77. Sonderformen der Höheren 
Lehranstalt für' wirtschaftliche 

Fra u e n b e ruf e. 

(1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe können geführt 
werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem vierjährigen 
Bildungsgang Frauen, die das 20. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und einen Beruf (ein
schließlich der Tätigkeit im eigenen Haus
halt) ausüben, zum Bildungsziel der 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe zu führen. Die näheren Vor
aussetzungen für die Aufnahme werden 
durch ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenb({rufe, 
welche die Aufgabe haben, in einem ein
jährigen Bildungsgang Frauen, die die 
Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule oder einer b,erufsbildenden 
höheren Schule anderer Art erfolgreich 
abgelegt haben, zusätzlich eine höhere 
wirtschaftlich-frauenberufliche Bildung zu 
vermitteln. . 

(2) Für die Lehrpläne gelten die Bestimmungen 
des § 76 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß bei den 
Abiturientenlehrgängen einzelne der im § 76 
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Abs. 2 angeführten Pflichtgegenstände entfallen 
können. 

(3) Ferner können Höhere Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe oder einzelne ihrer 
Jahrgänge a~s Sonderform unter Bedachtnahme 
auf eine entsprechende Berufsausbildung körper
behinderter Personen geführt wer.den, für deren 
Lehrplan die Bestimmungen des § 76 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden -sind. 

§ 78. B e ruf sb i I den d e h ö her e B u n
des s c h u I e n. 

(1) Die öffentlichen berufsbildenden höheren 
Schulen sind als "Berufsbildende höhere Bundes
schulen" zu bezeichnen. 

(2) Die einzelnen Arten und Sonderformen der 
berufsbildenden höheren Bundesschulen haben 
folgende Bezeichnungen zu führen: 

Höhere technische. Bundeslehranstalt, 
Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt, 
Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, 
Bundeshandelsakademie, 
Höhere Bundeslehranstalt für 0 wirtschaftliche 
Frauenberufe. 
(3) Zur näher,en Kennzeichnung einer höheren 

technischen oder gewerblichen Bundeslehranstalt 
kann überdies die Fachrichtung angeführt wer
den. Umfaßt eine Höhere technische oder ge
werbliche Bundeslehranstalt mehr,ere Fachabtei
lungen, so sind diese mit dem Ausdruck 
"Höhere Abteilung für ... (Anführung der 
Fachrichtung)" zu bezeichnen. 

(4) Bei berufsbildenden höheren Bundesschulen 
für Berufstätige ist der im Abs. 2 angeführten 
Bezeichnung der Ausdruck "für Berufstätige" an
zufügen. 

Ab s c h n i t t IV. 
i 

Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit. 

§ 79. Auf gab e der L ehr ans tal t für 
geh 0 ben e S 0 z i a I a r bei t. 

Die Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit hat 
die Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut 
einer höheren Schule das für die Ausübung einer 
gehobenen Berufstätigkeit auf dem Gebiet der 
Sozialarbeit ·erforderliche Wissen und Können zu 
vermitteln. 
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Religion, Einführung in die Sozialphilosophie, 
Einführung in die Pädagogik, in die Psychologie 
und in die Psychiatrie, Einführung in medizi~ 
nische Fachgebiete, Einführung in rechukund
liche und in soziologisch~ökonomische Fach
gebiete, Methodik ,der Sozialarbeit, musische 
Unterrichtsgegenstände, Leibese1"ziehung, Semi
nare, Praktika. Die angeführten Unterrichts
gegenstände können nach den Erfordernissen der 
Berufsausbildung auch in mehrere Pflichtgegen
stände unterteilt werden .. 

§ 82. Auf nah m s vor aus set z u n gen. 

(1) Die Aufnahme in eine Lehranstalt für ge
hobene Sozialarbeit setzt die erfolgreiche Ab
legung der Reifeprüfung einer höheren ?chule 
und einer Eignungsprüfung voraus. 

(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, 
welche durch die Ablegungeiner Eignungsprü
fung nachzuweisen ist, können auch Personen 
auf.genommen werden, die keine Reifeprüfung 
abgelegt, jedoch eine über die Erfüllung der all
gemeinen Schulpflicht hinausreichende min
destens dreijährige Schulbildung erhalten haben. 

(3) Die näheren V orsd1riften über die Eig
nungsprüfungen (Abs. 1 und 2) werden durch 
ein gesondertes Bundesges,etz geregelt. 

§ 83. A b s chi u ß p r ü fun .g. 

Die Ausbildung an der Leh~anstalt für ge
hobene Sozialarbeit wird durch die Abschluß
prüfung beendet. Die näheren Vorschrift,en über 
die Abschlußprüfung werden durch ein geson
dertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 84. L ehr e r. 

(1) Für jede Lehranstalt für gehobene Sozial
arbeit sind ein Leiter und die erforderlichen 
weiteren Lehrer zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet An
wendung. 

§ 85. B u n de sie h r ans tal t ,e n für g e
hob e n e S 0 z i a 1 a r bei t. 

Die öffentlich·en Lehranstalten für gehobene 
Sozialarbeit sind als "Bundeslehranstalten für ge
hobene Sozialarbeit" zu bezeichnen. 

§ 80. Auf bau der L ehr ans tal t für 
geh 0 ben e S 0 z i a I a r bei t. TEIL C. 

(1) Die Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieher-
umfaßt sechs Semester. bildung. 

(2) Die Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit 
ist eine den Akademien verwandte Lehranstalt. 

§ 81. L ehr p I a n der L e h ra n s tal t für 
geh 0 ben e S 0 z i a I a r bei t. 

Im Lehrplan (§ 6) der Lehranstalt für ge
hobene Sozialarbeit sind al.s Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

Abschnitt 1. 

Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen. 

§ 86. Auf gab e der Bi 1 dun g sari s ta 1-
t e n für A r bei t sie h r e r i n n e n. 

Die Bildungsanstalten fUr Arbeitslehrerinnen 
haben die Aufg;lbe, Lehrerimien für den Unter-
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riCht in Mädchenharidarbeit und Hauswirtschaft' 
an den· allgemeinbildenden Pflichtschulen heran
zubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen 
und Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben 
dieses Unterrichtes zu erfüllen. 

. § 87. Auf bau der B i I dun gs ans tal t e n 
. für A r bei t s I ·e h t; e r i n n e n. 

(1) Die Bildungsanstalten für Arbeitslehre
rinnen schließen an die 8. Schulstufe an und um
fassen vier Schulstufen (9. bis 12. Schulstufe), 
wobei jeder Schulstufe eine Klasse zu entsprechen 
hat. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Arbeits
lehrerinnen sind geeignete Einrichtungen zum 
Zwe~e der praktischen Einführung in die Be
rufstätigkeit vorzusehen. 

(3) Die Bildungsanstalten für Arbeitslehrerih
nen sind mittI.ere Schulen. 

§ 88. Lehrplan der Bildungsanstal
t e n für A r b ·e i t sie h r e r i n n e n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik, Schulpraxis, Deutsch, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Fach
ausbildung (verschiedene Techniken, wie 
Weißnähen, Kleidernähen, Schnittzeich
nen), Materialienkunde, Hauswirtschaft mit 
ihren theoretischen Grundlagen, Musik
erziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erziehung, Leibeserziehung; 

b) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 
im Hinblick auf die künftige Berufstätig

'keit erforderlich sind. 

§ 89. Auf nah m s vor aus set z u n gen. 

Die Aufnahme in eine Bildungsanstalt für Ar
beitslehrerinnen setzt die erfolgreiche Erfüllung 
der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
und die, erfolgreiche Ablegung einer Eignungs
prüfung voraus. Die näheren Vorschriften über 
die Eignungsprüfung werden durch ein geson
dertes Bundes,gesetz geregelt. 

§ 90. B e f ä h ig u n g s p r ü fun g. 

, Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen schließt mit der Befähigungs
prüfung für· Arbeitslehrerinnen (für den Unter
richt in Mädchenhandarbeit und Hauswirtschaft 
an den allgemeinbildenden Pflichtschulen) ab. 
Die näheren Vorschriften über die Befähigungs
prüfung werden durch ein gesondertes Bundes
gesetz geregelt. 

§ 91. L ehr e r. 

(1) Der Unterricht in den Klass.en der Bil
dungsanstalten für Arbeitslehrerinnen ist durch 
Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Arbeitslehre'
rinnen sind ein Leiter und die erforderlichen 
weiteren Lehrer zu bestellen. 

(3) Die Bestim,mung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 92. K las se n s c h ü I erz a h I. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse einer Bil

dungsanstalt für Arbeitslehrerinnen soll im all
gemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Die Bestimmung des § 43 zweiter Satz 
findet Anwendung. 

§ 93. B ü nd e 5 - B i I dun g san s tal te n 
für A r bei t sie h r e r i n n e n. 

Die öffentlichen Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen sind als "Bundes-Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen" zu bez·eichnen; 

A b s c hri i t t II. 

Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen. 

§ 94. Auf g :l. b e der B i I dun g san s t a 1-
t e n, für Kin der gär t n e r i n n e n. 

(1) Die Bildungsanstalten für Kinde~gärt
nerinnen haben die Autgabe, Kindergärtnerinnen 
heranzubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufs
wissen und Berufskönnen geeignet sind, d.ie Er
ziehungsaufgaben in den Kindergärten zu er
füllen. 

(2) Bis zu einer anderweitigen Regelung durch 
Bundesgesetz haben die Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen auch für den Beruf als Hort
erzieherinnen auszubilden. 

§ 95. Auf bau der B i l·d u n g san s tal t e n 
für Kin der g ä 'r t n e r i n ne n. 

(1) Die Bildungsans1talten für Kindergärtnerin
nen schließen an die 8. Schulstufe an und um
fassen vier Schulstufen (9. bis 12. Schulstufe), 
wobei jeder Schulstufe eine Klasse zu entsprechen 
hat. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen ist ein übungskindergarten, allenfalls 
auch ein übungshort zum Zwecke der prakti
schen Einführung in die Berufstätigkeit vorzu
sehen. 

(3) An Bildungsanstalten für Kindergärtnerin
nenkönlJen nach Bedarf Leh.rgänge zur Ausbil
dung von Kindergärtnerinnen zu Sonderkinder
gärtnerinneneingerichtet werden. 

(4) Die Bildungsanstalten für Kindergärt
nerinnen sind mittlere Schulen: 

§ 96. L ehr p 1 a n der B i I dun g san s t a 1-
te n für Kin der gär t n e r i n n e n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

'a) Religion, Pädagogik, Spezielle Berufskunde, 
Kindel'gartenpraxis, Deutsch, Mathematik, 
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Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirts1chaftskunde, Rechtskunde, Na
turkunde, Gesundheitslehre, Musikerzie
hung, Instrumentalmusik, Bildnerische Er
ziehung, Werkerziehung, Mädchenhand
arbeit und Hauswirtschaft, Leibeserziehung; 

b) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen. die 
im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlich sind. 

§ 97. Auf nah m s vor aus s ·e t z u n .g e n. 

Die Aufnahme in eine Bildungsanstalt .für 
Kindergärtnerinnen setzt die erfolgreiche . Er
füllung der ersten acht Jahre der allgemeinen 
S,:hulpflicht und die erfolgreiche Ablegung einer 
Elgnungsprüfung voraus. Die näheren Vorschrif
tenüber die Eignungsprüfung werden durch ein 
gesondertes Bundesgesetz' geregelt. 

§ 98. B e f ä h i g u ng s p r ü fun g. 

Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen schließt mit der Befähigungs
prüfung für Kindergärtnerinnen ab. Die näheren 
Vorschriften über die Befähigungsprüfung wer
den durch ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 99. L ehre r. 

(1) Der Unterricht in den Klassen der Bil
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen ist durch 
Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen sind ein Leiter und die erforderlichen 
weitel"en' Lehrer, für einen eingegliederten 
übungskindergarten die erforderlichen übungs
kindergärtnerinnen und für einen allenfalls ein
gegliederten übungshort die erforderlichen 
Horterzieherinnen zu bestellen. 

(3) Di·e Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 100. K las sen sc h ü I erz a h 1. 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer Bil
dungsanstalt für Kindergärtnerinnen soll im all
gemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Die Bestimmung des § 43 zweiter Satz 
findet Anwendung. 

§ 101. B und e s - B i I d 11 n g san s tal t e n 
für Kin de r gär t n e r i n n ,e n. 

Die öffentlichen Biidungsianstalten für Kinder
gärtnerinnen sind als "Bundes-Bildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen" zu bezeichnen. 

A b s c h n i t t III. 

.Bildungsanstalten für Erzieher. 

§ 102. Auf gab e der B i I dun g s
ans tal t e n für Erz i ehe r. 

Die Bildungsanstalten für Erzieher haben die 
Aufgabe, Erzieher heranzubilden, die nach Be-
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rufsg.e~innung, Berufswissen und Berufskönnen 
geeignet sind, insbesondere die Erziehungsauf
gaben in Schülerheimen und Horten zu erfüllen. 

§ 103. Auf bau der Bi I dun g s
ans tal t e n für Erz ie her. 

(1) Die Bildungsanstalten für Erzieher um
fassen Lehrgänge mit einer nach der Vorbildung 
der Schüler unterschiedlichen Dauer von einem 
bis fünf Jahren. . 

(2) Für jede Bildungsap,stalt für Erzieher sind 
geeignete Einrichtungen zum Zwecke der prak
tischen Einführung in die Berufstätigkeit vorzu
~ehen. 

(3) An Bildungsanstalten für Erzieher können 
nach Bedarf Lehrgänge zur Ausbildung von Er
ziehern zu Sondererziehern eingerichret werden. 

(4) Bildungsanstalten. für Erzieher, welche 
außer den im § 102 angeführten Aufgaben auch 
Aufgaben einer Tatsachenforschung auf dem Ge
biete der Erziehung in Schülerheimen und Hor
ten übernehmen, führen die Bezeichnung "Insti
:ut für Heimerziehung". 

(5) Die Bildungsanstalten für Erzieher s!ind 
mittlere Schulen; soweit jedoch die Befähigurigs
prüfung als Reifeprüfung zu werten ist (§ 106 
letzter Satz), sind sie höhere Schulen. 

§ 104. L ehr p la n der Bi I du 11 g S a ns t a 1-
t e n für Erz i ehe r. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstalten für 
Erzieher sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik mit den einschlägigen 
Hilfsdisziplinen, Spezielle Berufskunde, 
Heimpraxis, Gesundheitslehre, Staatsbür
gerkunde, Deutsch, Musikerziehung, In
strumentaimusik, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung, Leibeserziehung, Kurz
schrift, Maschinschreiben; bei fünf jährigen 
Lehrgängen überdies eine lebende Fremd
sprache, Geschichte und Sozialkunde, Geo
graphie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Naturkunde, Handarbeit und 
Hauswirtschaft (für Mädchen); 

b) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, 
die im Hinblick auf . die künftige Berufs
tätigkeit erforderlich sind. 

§ 105. Auf nah m s vor aus e t z u n gen. 

Die Aufnahme' in eine Bildungsanstalt für 
Erzieher setzt zumindest die erfolgreiche Erfül
lung der ersten acht Jahre der allgemeinen 
Schulpflicht und die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung vo'raus. Die näheren Vorschrif
ten ü,berdie Eignungsprüfung und die' sonstigen 
Voraussetzungen werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 
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§ 106. B e f ä h i gun g s p r ü fun g. 

Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für 
Erzieher schließt mit einer Befähigungsprüfung 
ab. Die näheren Vorschriften über die Befähi
gungsprüfung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. Desgleichen wird durch 
ein gesondertes Bundesgesetz bestimmt, u·nter 
welchen Voraussetzungen die Befähigungsprü
fung als Reifeprüfung zu werten ist. 

§ 107. Lehrer. 

(1) Der Unterricht in den Klassen der Bil
dungsanstalten für Erzieher ist durch Fach
lehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Erzieher sind 
ein L'eiter und die erforderlichen weiteren 
Lehrer und Erzieher zu ,bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 108. K las sen s c h ü I erz a h 1. 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer Bil
dungsanstalt für Erzieher soll im allgemeinen 
30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet An
wendung. 

§ 109. B und e s - B i I dun g san s tal t e n 
für Erz i ehe r. 

(1) Die öffentlichen Bildungsanstalten für Er
zieher sind als "Bundes-Bildungsanstalten für 
Erzieher" zu bezeichnen. Zur näheren Kenn
zeichnung kann neben der genannten Bezeich
nung die Dauer des Lehrganges angeführt 
werden. 

(2) Bundes-Bildungsanstalten für Erzieher, 
welche Aufgaben einer Tatsachenforschung auf 
dem Gebiet der Erziehung in Schülerheimen 
und Horten übernehmen, führen. die Bezeich
nung "Bundesinstitut für Heimerziehung". 

A b s c h n i t t IV. 

Berufspädagogische Lehranstalten. 

§ 110. Auf. gab e der Be ruf s p ä d a g 0-

gis c h e n L ehr ans ta I t e n. 

Die Berufspädagogischen Lehranstalten haben 
die Aufgabe, jenes faChliche Wissen und Können 
zu vermitteln, das zur Ausübung des Berufes 
als Lehr,er für den hauswirtschaftlichen oder für 
den gewerblichen Fachunterricht an berufsbil
denden mittleren und höheren Schulen befähigt. 

§ 111. Aufhau der B,erufspädagogi
s c h e n L eh r ans tal t e n. 

(1) Die Berufspädagogischen Lehranstalten um
fassen zwei bis vier Semester. 

praktischen Einführung in die Berufstlhigkeit 
vorzusehen. -

(3) Berufspädagogische Lehranstalten können 
in Verbindung mit einer mittleren oder höheren 
berufsbildenden Schule geführt werden. 

(4) Die Berufspädagogischen Lehranstalten 
sind den Akademien verwandte Lehranstalten. 

§ 112. L ehr p I a n der Be ruf s p ä d a g 0-

gis ehe n L ehr ans tal te n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Berufspädagogischen 
Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände vor
zus-ehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürgerkunde, Leibesübungen; 

b) Pädagogik mit ihren Grund- und Hilf~
wissenschaften Geschichte des österreichl
schen Schulw:sen;, Schulrechtskunde, Me
thodik mit schulpraktischen übungen; 

c) die im Hinblick auf die künftige B~rufs
tätigkeit erforderlichen fremdsprachlIch'en, 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, 
betriebswirtschaftlichen, fachkundlichen, 
musischen und fraulich-Iebenskundlichen 
sowie der praktischen Vervollkommnung 
dienenden Unterrichtsgegenstände. 

§ 113. Auf nah ms vor aus set z urig e n. 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Lehranstalt ist 

a) für den hauswirtschaftlichen Fachunter
richt:die erfolgreiche Ablegung der Reife
prüfung einer höher.en Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe oder eines 
Mädchenrealgymnasiums sowie ·die Zu
rücklegung einer mindestens zehnmonati
gen hauswirtschaftlichen Betriebspraxis; 

b) für den gewerHichenFachunterricht: die 
erfolgr,eiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer berufsbildenden höheren Schule ein
schlägiger Fachrichtung oder _ die erfolg
reich·e Ablegungeiner einschlägigen Mei
sterprüfung oder eine der Meisterprüfung 
gleichwertige Befähigung. 

(2) Inwieweit die Ablegung einer Eignungs
prüfung erforderlich ist, wird durch ein geson
dertes Bundesgesetz be·stimmt. 

§ 114. L ehr amt s p r ü fun g. 

Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Lehranstalten schließt mit der Lehramtsprüfung 
für den hauswirtschaftlichen oder gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen ab. Die näheren Vorschriften 
über die Lehramtsprüfung werdend'\lrchem 
gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 115. L ehr er. 

(2) Für jede Berufspädagogische 
sind geeignete Einrichtungen zum 

Lehranstalt (1) Für jede Berufspädagogische Lehranstalt 
Zwecke der sind die erforderlichen L'ehl'er und - sofern 
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sie nicht in Verbindung mit einer berufsbilden
den höheren oder mittleren SchuIe geführt 
wird - ein Leiter zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs: 3 findet 
Anwendung. 

§ 116. K lass e n s c h ü I erz a h1. 

Die Zahl der Schüler' einer Klasse einer Be
rufspädagogischen Lehranstalt soll im allgemei
nen 30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. 
Die Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet 
Anwendung, . 

§ 117. B e ruf s p ä d a go gis c heB und e s
I ehr ans tal t e n. 

Die öffentlichen Berufspädagogischen Lehr
anstalten führen die Bezeichnung "Berufspäd
agogische Bundeslehranstalten". Zur näheren 
Kennzeichnung kann neben dieser Bezeichnung 
die Fachrichtung angeführt werden. 

Ab s c h n i t t V. 

Pädagogische Akademien. 

§ 118. Auf gab ede r P ä d a g 0 gis c he n 
A k ade m i e n .. 

Die Pädag9gischen Akademien haben die Auf
gabe, aufbauend auf dem Bildungsgut einer 
höheren Schule, Volksschullehrer heranzubilden, 
die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und Be
rufskönnen geeignet 'sind, die Aufgaben des 
Lehrberufes zu erfül1en. 

§ 119. Auf bau der P ä cl ag 0 gis c he n 
A k ade m ie n. 

(1) Die Pädagogischen Akademien umfassen 
vier Semester. . 

(2) Für einzelne, insbesondere für praktische 
Unterrichtsgegenstände, können Arbeitsgrup
pen gebildet' werden. 

(,1) Jeder Pädagogis·chen Akademie ist eine 
übu,ngsschule ·einzugliedern. Die übungsschule 
hat eine Volksschule, nach Möglichkeit mit 
Oberstufenklassen, die auch örtlich getrennt ge
führt werden können, sowie allenfalls auch eine 
Hauptschule zu umfassen. Darüber hinaus sind 
geeignete Schulen als Besuchsschulen für ein 
Stadt- und Landschulprakükum zu bestimmen. 
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EInführung in System, Theorie und Ge
schichte der Pädagogik); 

c) Volksschuldidaktik, Schulrechtskunde, 
Schul- und Erziehungspraxis (mit Lehr
besuchen, Lehrübungen, Lehrbesprechun
gen, Stadt- und Landschulpraktikum, Be
such von Schul- und Erziehungseinrichtun
gen), Musikerziehung, Instrumentalmusik, 
Bildnerische Erzi~hung, Werkerziehung, 
Handarbeit und, Hauswirtschaft (für weib
liche Studierende), Leibeserziehung; 

d) ,ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, 
die im Hinblick. auf ,die künftige Berufs
tätigkeit erforderlich sind. 

§ 121. Auf nah m s vor aus set zu n gen. 

V oraussetzung für die Aufnahme in eine 
Pädagogische Akademie ist die erforderliche 
Ablegung der Reifeprüfung des musisch-päd
agogischen Realgymnasiums oder die erfolgreiche 
Ablegung der Reifeprüfung einer sonstigen 
höheren Schule. Durch die erfolgreiche Ablegung 
einer Eignungsprüfung ist ferner die musis·ch,e 
und körperliche Eignung für den Beruf als 
Lehrer nachzuweisen. 

§ 122. L ehr amt s p r ü fun g. 

Das Studium an den Pädagogischen Akade
mien schließt mit der Lehramtsprüfung für 
Volksschulen ab. Die Lehramtsprüfung ist vor 
einer Prüfungskommission abzulegen, deren 
V Ol:sitzender ein vom Bundesministerium für 
Unterricht bestelltes Organ des Bundes ist. Die 
näheren Vorschriften über die Lehramtsprüfung 
werden durch ein gesondertes Bundesg.es.etz ge
regelt. 

§ 123. L ehr e r. 

(1) Für jede Pädagogische Akademie sind ein 
Leiter, ein Fachvorstand für die übungsschule 
und die erforderlichen weiteren Lehrer für die 
Vorlesungen, Seminare,. Übungen und die 
Übungsschule zu bestellen. 

(2) Für die im § 120 lit. b angeführten päd
agogischen Pflichtgegenstände sind mindestens 
drei Lehrer mit voller Lehrverpflichtung zu 
bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 120. L ehr p I a n der P ä d a g 0 gis c h e n § 124. P ä d a g ~ gis c h e A k ade m i end e s 
A k ade m i e n. B und e s. 

Im Lehrplan (§ 6) der Pädagogischen Akade
mien sind als Pflicht gegenstände vorzusehen: 

a) Religionspädagogik; 
b) Pädagogik mit ihren Grund- und Hilfs

wissenschaften (insbesondere Unterrichts
und Erziehung,slehre, Pädagogische Psycho
logie, Pädagogische Soziologie, biologische 
Grundlag.en der Erziehung, Schulhygiene, 

733 der Beilagen 

(1) Die öff.entlichen Pädagogischen Akademien 
haben die Bezeichnung "Pädagogische Akade
mien des Bundes" unter Anführung des Bun
deslandes, in dem sie errichtet sind, zu führen. 

(2) An jeder Pädagogi'schen Aka.demie des 
Bundes ist ein Kuratorium einzurichten, dem 
die unmitt,elbar·e Verwaltung der Pädagogischen 
Akademie auf dem Gebiete der Schulerhaltung, 

4 
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die Erstattung. VOn Dreiervorschlägen für die 
Bestellung des Direktors, des Fachvorstandes 
der übungsschule und d~r Lehrer der Pädago
gischen Akademie sowie die Beratung des Direk
tors obliegen. 

(~) Dem Kuratorium haben als Mitglieder 
anzugehören: 

a) mit b~schließender Stimme: 
Der Präsident des Landesschulrates (der 
Amt·sführende Prä:sident des Landesschul
rates) als Vorsitzend'er und zehn weitere 
vom Kollegium des Landesschulrates zu 
bestellende Mitglieder; 

b) mit beratender Stimme: 

Pflichtschulen. Darüber hinaus können an den 
Pädagogischen Instituten auch Einrichtungen für 
die Fortbildung der Lehrer an den sOlfioStilgen 
Schulen vorg'esehen werden. Als weitere Aufgabe 
obliegt den Pädagogischen Instituten die Vor
bereitung von Volksschullehrern auf die Lehr
amtsprüfung für Hauptschulen. Uind für Sonder
schulen. Ferner hahen sie der pädagogischen Tat
sachenforschung zu dienen. 

(2) Berufspädago.gische Institute dienen der 
Fortb~ldung der Lehrer an berufsbildenden 
Schulen und der Vorbereitung auf Lehramts
prüfungen für' berufsbiJdende Schulen., Außer
d'em haben sie der berufspäda,gogischen Tat
sachenforschung zu dienen. Der Amtsdirektor des. Landesschulrates, 

der (die) für die Volks-, Haupt- und Son
derschulen sowie für die musisch-pädago- § 
gischen Realgymnasien zuständige(n) Lan
desschulinspektor( en), ,der Direktor der 
Pädagogischen Akademie des Bundes und 
drei weitere vom Lehrerkollegium der 
Pädagogischen Akademie des Bundes aus 
seiner Mitte zu entsendende Lehrer. 

126. Au f bau d er P ä cl ag 0 gis c h e n 
Ins t i tut e. 

(1) Die Pädagogischen Institute sind entspre
chend ihren. Aufgaben in A.bteilungen und Lehr
gänge 2'IU gliedern. 

(2) Die BiIdungsaufgaben der Pädagogischen 
Insti tute sind durch Vorlesungen, Seminare und 
übungen zu erfüHen, die auch im Zus,ammen
wirken mit Pädagogis,chen Akademien durch
geführt werden können. 

(4) Die nach Abs. 3 lit. a stimmberechtigten 
Mitglieder des Kuratoriums sind nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu 
bestellen. Für jedes stimmberechtigte Mitglied 
ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu be
stellen. 

(ü) Zur Beschlußfassung im Kuratorium i'st die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
nach Abs. 3 lit. a stimmberechtigten Mitglieder 
des Kuratoriums erforderlich. Jedem stimm
berechtigten Mitglied kommt eine Stimme zu. 
Eine übertragung der Stimme auf eine andere 
Person ist unzulässig und unwirksam. Die Be
schlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsii:zenden. . 

(0) Der Amtsführende Präsident des Landes
schulrates ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Kuratoriums, in denen der Landeshauptmann 
als Präsident des Landesschulrates den Vorsitz 

. führt, mit beratender Stimme teilzunehmen. 
(7) Die näheren Bestimmungen über die Ent

sendung der Mitglieder, die Beratung, ,die Be
schlußfassung, das Zusammentreten und die Ge
schäftsbehandlung der Kuratorien der Pädago
gisch·en Akademien des Bundes sind vom Bun
desministerium für Unterricht durch eine V,er
ord.nung über die Geschäftsordnung der Kura
tonen der Pädagogischen Akademien des Bundes 
festzusetzen. 

Abschnitt VI. 

Pädagogische Institute. 

§ 125. Aufgabe der Pädagogischen 
Ins t i tut ·e. 

(3) Die übernahme der Aufgaben der päd
agogischen Institute durch Pädagogische Akade
mien bleibt ei'nem gesonderten B,UItlJdeSigesetz 
vorbehalten. 

(4) Di.e Berufspädagogischen Institute sind ent
sprechend ihren Aufgab.en in Lehrg1inge zu 
gliedern. Ihre Bildungsarufgahen sind durch Vor
lesungen, Seminare und übun.gen zu erfüllen, die 
auch im Zusammenwirken mit Berufspädago
gischen Lehramtalten durchgeführt werd'en 
können. 

§ 127. L ehr e r. 

(1) Für jedes Pädagogische Institut (Berufs
pädagogische Institut) sind ein Leiter und die er
forderlichen Lehrer zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet An
wendung .. 

§ 128. P ä da g 0 gis ehe Ins t i tut e des 
B und e s. 

(1) Die öffentlichen Pädagogischen Institute 
haben die Bezeichnung "Pädagogische Institute 
des Bundes" unter Anführung des Bundeslandes, 
in dem sie errichtet sind, zu führen. 

(2) Die öffentlichen Berufspädagogischen Insti
tute haben die Bezeichnung "Berufspädagogische 
Institute des Bundes" zu führen. 

III. HAUPTSTüCK. . 
übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 129. 

(1) Die Pädagogischen Institute dienen der Durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
Fortbildung der Lehrer an alLgemeinbildenden über die Bezeichnung von Schulen werden eigen-
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namenähnliche Bezeichnungen einzelner Schulen 
nicht berührt. 

§ 130. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen in Kraft: 

a) Gegenüber den Ländern für die Ausfüh
rungsgesetzgebung zu den §§ 11 bis 14, 
18 bis 21, 24 bis 27, 30 bis 33 und 48 
bis 51 mit dem Tage der Kundmachung; 
die Ausführungsgesetze der Länder sind 
innerhalb eines Jahres, vom Tage der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes an ge
rechnet, zu erlassen; 

b) für die Erlassung von Verordnungen auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesge
gesetzes mit dem Tage der Kundmachung, 
wobei diese· Verordnungen jedoch erst 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
jeweilige Schulart, auf die sie sich beziehen, 
in Kraft zu setzen sind; 

c) die §§ 129 bis 133 mit dem Tage der Kund
machung; 

d) die §§ 1 bis 10, 15 bis 17, 22, 23, 46, 47, 52 
bis 59, 62 bis 73, 78, 102 bis 117, 125 bis 128 
am 1. September 1963, soweit es sich nicht 
um die Erlassung von Verordnungen (lit. b) 
handelt; 

e) die §§ 34 bis 45 am 1. September 1963, 
soweit es sich nicht um die Erlassung von 
Verordnungen (lit. b) handelt, mit der Maß
gabe, daß 

1. für jene Schü.ler, die spätestens zu Beginn 
. des Schuljahres 1962/63 in die zweite 
Klasse eines Gymnasiums, eines Real .. 
gymnasiums, einer Realschule oder einer 
Frauenoberschule eintreten, bis zum 
Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber 
bis zum Ende des Schuljahres 1968/69, 

2. für jene Schüler, die spätestens zu Be
ginn des Schuljahres 1964/65 in den 
ersten Jahrgang einer Aufbaumittelschule 
eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schul
z'eit, längstens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1968/69, 

3. für jene Schüler, die spätestens im Schul
jahr 1965/66 in den ersten Halbjahrs
lehrgang einer Arbeitermittelschule ein
treten, bis zum Abschluß ihrer Schul
zeit, längstens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1969/70, 

die bisher geltenden Vorschriften weiter 
anzuwenden sind; 

f) die §§ 60 und 61 sowie 79' bis 85 am 
1. September 1963, soweit es sich ni<;ht um 
die Erlassung von Verordnungen (lit. b) 
handelt, mit der Maßgabe, daß" für jene 
Schüler, die spätestens zu Beginn des 
Schuljahres 1962/63 in. die erste Klasse 
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einer Handelsschule oder emer Abend
handelsschule oder in da:s erste Semester 
einer Fürsorgerinnenschule eintreten, bis 
zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens 
aber bis .zum Ende des Schuljahres 1963/64 
die bisher geltenden Vorschriften weiter 
anzuwenden sind; 

g) die §§ 74 bis 77 am 1. September 1963, 
soweit es sich nicht um die Erlassung von 
Verordnungen (lit. b) handelt, mit der 
Maßgabe, daß für jene Schüler, die 
spätestens zu Beginn des Schuljahres 1962/63 
in den ersten Jahrgang einer Handels
akademie, einer Abendhandelsakademie 
oder einer höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberuf,e eintreten, bis zum 
Abschluß· ihrer Schulzeit, längstens aber bis 
zum Ende des Schuljahres 1965/66 die 
bisher geltenden Vorschriften weiter anzu-
wenden sind; . 

h) die §§. 86 bis 101 am 1. September 1 ~63, 
soweit es sich nicht um die Erlassung von 
Verordnungen (lit. b) handelt, mit der 
Maßgabe, daß für jene Schüler, die 
spätestens zu Beginn des Schuljahres 
1962/63 in den ersten Jahrgang einer 
Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen oder 
eine.r Bildungsanstalt für Kindergärtne
rinnen eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1964/65 die bisher geltenden 
Vorschriften weiter anzuw~nden sind; 

i) die §§ 28 und 29 am 1. September 1966, 
soweit es sich nicht um die Erla-ssung von 
Verordnungen (lit. b) handelt; 

j) die §§ 118 bis 124 am 1. September 1968, 
soweit es sich nicht um die Erlassung von 
Verordnungen (lit. b) handelt, mit der 
Maßgabe, daß 

1. für· jene Schüler, die spätestens zu Beginn 
,des Schuljahres 1962/63 in den ersten 
Jahrgang einer Lehrerbildungsanstalt 
eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schul
zeit, längstens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1966/67, 

2. für jene Schüler, die spätestens zu Beginn 
des Schuljahres 1965/66 in einen ein~ 
jährigen Maturantenlehrgang an einer 
Lehrerbildungsanstalt eintreten, bis zum 
Ende dieses Schuljahres, 

3. für jene Schüler, die spätestens zu Beginn 
des Schuljahres 1967/68 in den ersten 
Jahrgang eines zweijährigen Maturanten
lehrganges an einer Lehrerbildunganstalt 
eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber bis zum Ende 
des Schuljahres 1968/69, 

die bisher geltenden Vorschrihen weiter 
anzuwenden sind. Ab 1. September 1966 
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können Pädagogische Akademien als Schul
versuch (§ 7) eingerichtet werden. 

(2) (Grundsatzbestimmung.) Der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Ausführungsgesetze der 
Länder zu den §§ 11 bis 14, 18 bis 21, 
24 bis 27 und 48 bis 51 ist mit 1. September 
1963, jener zu den §§ 30 bis 33 mit 1. Sep
tember 1966 festzusetzen. 

§ 131. 

(1) Mit dem jeweilIgen Wirksamwerden der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes (§ 130) 
treten die entsprechenden bisherigen gesetzlichen 
Vorschriften über die Organisation der in diesem 
Bundesgesetz geregelten Schularten außer Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Minderheiten-Schul
gesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, 
werden durch dieses Bundesgesetz nur insoweit 
berührt, als die Vorschriften dieses Bundes
gesetzes über die Organisation der entsprechenden 
Schularten auch für die für die Minderheit in 

Betracht kommenden Schulen und Einrichtungen 
gelten. 

§ 132. 

(Verfassungsbestimmung.) 

Dieses Bundesgesetz kann vom Nationalrat 
nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen ergänzt, 
abgeändert oder aufgehoben werden. 

§ 133. 

Mit der Vol1ziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundes 
fällt, sowie mit der Wahrnehmung der Rechte 
des Bundes gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 
............... 19'62, BGBl. Nr .... ,ist das 
Bundesministerium für Unterricht betraut. 
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, 

Erläuternde Bemerkungen, 

Ein Rückblick auf die Rechtsorganisation des 
österreichischen Schulwesens vor 1938 zeigt ein 
zum Teil unorganisches und lückenhaftes Bild 
und läßt erkennen, daß die Notwendigkeit zu 
einer durch,greifenden Neuordnung schon damals 
heranreifte. 

Das Reichsvolksschulgesetz stand bis dahin mit 
yerhältnismäßig geringfügi.gen Ahänderungen seit 
70 Jahren in Kraft, sieben Jahrzehnte, in denen 
sich ungeheure wirtschaftliche, soziale und poli
tische Wandlungen in Evolution und Revolution 
vollzogen hatten. Eine Berücksichtigung dieser 
geänderten Verhältnisse. erfolgte nur durch die 
Einführung der Hauptschule an Stelle der 
Bürgerschule im Jahre 1927. 

Ohne orgaUlischen Zusammenhang mit dem 
genannten, nur 'Plit dem Volks- und Haupts,chul
unterricht und der Lehrerbildung befaßten 
Gesetz hatte sich die Gesetzgebung über die all
gemeinbildenden Mittelschulen entwickelt, wäh
rend weite Gebiete' des kaufmännischen, des 
technisch-gewerblichen und des hauswirtschaft
lichen Schulwesens überhaupt jeder gesetzlichen 
Regelung entbehrten und mehr oder weniger 
isoliert voneinander und, ohne das enn,ig,ende 

. Band gemeinsamer Bildungsgedanken, im bloßen 
Verwaltungsweg,e aufgebaut wurden. Das Fort
bildungsschulwesen ,endlich war in jedem Bundes
land durch partikuläres Landesrecht geregelt, 
dem keine das Bundesgebiet umfassende Grund
satzgesetzgebung die Richtung gab. 

Wie auf allen, Lebensgebieten, hat auch auf 
dem der Schule die Zerstörung der Unabhängig
'keit österreichs im Jahre 1938 ,chaotische Zu
stände herbeigeführt, i'n denen ,das vorhand>ene 
Kultur- und Rechtsgut zu versinken drohte. 
Hiezu trug nicht 'nur das "Gedankengut" dies 
Nationalsozialismus, sondern auch die typische 
nationalsozialistische Rechtst,echnik wesentlich 

• bei. ' 

So fand die wieder erstandene österreich,ische 
Republik im Ja4re 1945 auf dem Gebi-ete des 
Schulwesens die Rechtskontinuität an zahlreichen 
Stellen durchbrochon und die Rechtsgrundlagen, 
auf denen das österreichische Schulwesen wieder
aufserichtet werden sollte, vielfach beseitist oder 

durch Baustücke ersetzt, die mit dem Beg,riff des 
demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbar 
warClm Infolgedessen wurde das SchuHeben, mit 
dessen Wiederaufnahme keinen Augenblick ge
zögert werden durfte, zwangsläufig zu einer Ent
wicklung praeter legern gedrängt. 

Eine durchgreifend:e Neugestaltung ·des öst,er
reichischen Schul.rechtes wurde daher immer 
dringlicher. Die beiden Regierungsparteien be
mühten sich daher in ja:hrelangen Verhand
lungen, zu einem Komprorniß zwischen ihren 
schulpolitischen Konzepten zu gelangen. 

Nach einer lteihe von Versuchell1i ,gdang es in 
den Jahren 1960-<-1962, ein gemeinsames 
Regierungsprogra;mm auf .d:em Gebiete. des 
Schulwesens zu entwickeln; auf dessen Basis der 
vorlie.gende Gesetzentwurf erstellt wurde. 

Dieser Ges·etzentwurf geht vqn dem Grund
gedanken ,einer organisatorischen Einheit des im 
Entwurf geregelten österrei,chischen Schulwesens 
aus und umfaßt damit zum ersten Male in der 
Geschichte des österreichischen Schulwesens dessen 
Gesamtheit mit Ausnahme des eigenständig ge
regelten Hochschul- und KUln'stakademiewesens 
und des· land- und forstwirtschaftlich,en Schul
wesens. Diese .organisatorrsche Zusammengehörig
keit der einzelnen Schultypen kommt insbeson
dere dadurch zum Ausdruck, daß dem Gesetz
entwurf im § 2 eine Bestimmung über die Auf
gabe der österreiehischenSchulen vorangestellt 
wird, die' für alle Schul typen in gleich,er Weise 
gilt. 

Ein wesentlicher Grundsatz des Entwurfes ist 
die Feststellung der allgemeinen ZugängIichkeit 
der öffentlichen Schulen. Damit wird ein tradi
tioneller GrUillidsatz des österreichischen öff,ent
lichen Schulwesens, der mit den ideellen Bestre
bungen der Vereinten Nationen übereinstimmt, 
ausdrücklich gesetzlich normiert. Wie dies schon 0 

bisher auf Grund der Bestimmungen des Schule
Ki.r·ehe-Gesetzes 1868 geltendes Recht ist, sieht 
der Entwurf die Interkonfessionalität der öffent-
lichen Schulen vor. . 

Ein weiterer Gmoosatz ,des Entwurfes ist die 
Unentgeltlichkeit des Schulbesuches auf allen 
St·ufen'des öffentlichen Schulwesens. Damit soll 
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eine seit la~gem bestehende FordeflUUlg beider 
RegierU:I1Jgsparteien erfüllt werden. Ein Grund
satz, ,der bisher schon im Pflichtschulwesen galt, 
wird hiedurch auf alle Schultypen ausgedehnt. 

Der Entwurf ist durch folgende organisato
rische Neuerungen. gekennzeichnet: 

1. Die Verlängerung der aUgemei'nen Schul
pflicht auf neun Jahre, di'e im ebenfalls vor
liegenden Entwurf eines Schulpfli,chtgesetzes vor
gesehen ist, führt zur SchaffUlilig eiIller neuen 
SchUIltype im Bereich desaligemeinbildeiliden 
Pflichtschulwesens, nämlich des polytechnischen 
Lehrgainlges. Eingehende überlegungen päd
aJgogischer und psychoJQgischer Natur' haben zu 
der überzeugung ,geführt, daß durch die Ein
führung eines 9. SchUllpflichtjahr,es die Dauer 
~er bisherigen allgemeinbildenden pflichtschulen 
nicht einfach ",erlä;ngert werden dürfe, sondern 
eine neue Form gefunden werden müsse, um so
wohl der Forderung einer FestigUlIlJg der All
gemeinbi./dung als auch der Notwendigkeit ei,ner 
intensiven Berufsberatu:ng und Ei.nfühmng der 
Jugend inl die möglichen Berufstäti.gkeiten Rech
nung zu tragen. Diesen Erwägungen entspricht 

'die Einführung des polytechnischen, Lehrganges. 
Bezüglich der näheren Einzdheiten wird auf die 
Erläll;temngen zu den §§ 28 bis 33 verwiesen. 

2. Während es seit 1945" in Osterreich nur 
vier Typen der Mittelschule gibt, die in ihrem 
Aufbau im wesentlichen den durch das Mittel
s0ulgesetz 1927 geschaffenen Typen entsprechen, 
Sieht der vorliegende Entwurf nur drei Grund
formen' vor, die sich aller,dings in der Oberstufe 
in mehrere Zweige ~ufteilen. Zu dieser Regelung 
hat die Notwendi,gkeit ,geführt, im Sinne des 
dem ganzen Entwurf- zugrunde liegenden Ge
dankens der Brück,en und übergänge,· alLen Be
ga~ungen die ihnen adäquaten Bildungsmöglich
keiten zu geben. Bei einigen der neuen Formen 
wurden die nach 1945 weitgehend vereinheit
li0ten Formen des Realgymnasiums, wie sie das 
Mlttelschulgesetz 1927 vorsah, der NeUl'egeluil1'g 
zugrunde geliegt; völlig neu ist die Oberstufen
form des neusprachlichen GymnasiUms, dessen 
Aufgabe es ist, durch intensive Pflege der 
lebenden Fremdsprachen Menschen heranzubil
den, die den mit der zunehmenden lMegration 
Europas und der Welt verbundenen Alifol'de
rungen in sp.rachlicher Hi'nsicht gewachsen sind. 

3. Sowohl die MittelschuIe ,als auch einige 
berufsbildende Schulen erhalten durch deJn! vor
liegenden Entwurf neue Bezeichnungen. Die 
~ittelschule. wird in Hinkunft aLlgemein
bildende höhere Schule heißen" die ohne Reife
prüfung ahschEeßenden· berufsbildenden Lehr
anstalten Werden a.ls berufsbildende mitt:Iere 
Schulen, die' berufshildenden Schulen, deren 
Bi.ldllJngsgaJl1g mit Reifeprüfung abschli'eßt, als 
berufsbildende !höhere Schulen bezeichnet. Der 
Grund für die Alt1Jdmmg der Terminologie liegt 

darin, daß d,ie :bisher in Osterreich üblichen Be
zeichnungen mit der in Iden meisten europäischen 
Ländern üblich,en Terminologie nicht überein
stimmt,en und daher häufig Schwi,erigkeiten bei 
internationalen Vergleichen im Ausland auf
traten. 

4. Der Bildun.gsgang der allgemeinbildenden 
höheren Schulen und einiger berufsbi:ldender 
mittlerer und höherer SChulen wird durch den 
vorli,egenden Entwurf ·um ·em Jahr verlängert. 
Diese Verlingemng der Schulzeit entspricht 
einerseits der Einführung eines 9. Jahres der all
gemeinen Schulpfli.cht, anderseits trägt sie den 
in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegenen 
Anforderungen, die aJl1J die Abgänger solcher 
Schulen gestellt werden, Rechnung. Seit der Fest
setzung de'r a.chtjährigen Dauer der Gymnasien 
im Jahre 1849 ist vieJ,es, was damals Spezial
wisseil1 war, Bestandteil der AUgemeiIllbiIdung 
geworden. In gleicher W'eise sind die Anforde
rungen., die von Techn,ik und Wirtsch,aft an die 
Abgänger berufsbildender Schulen gestellt wer
den, erheblich gestiegen. Die mit der Verlänge
rung verbundene Tatsache einer Verzögerung des 
Berufs·eintrittes kann im Hinblick darauf ver
treten werden, daß die Lebense,rwartung der 
Menschen in .Osterreich, seit der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts um etwa 20 bis 30 Jahre 
Igestiegen ist U!nd ein,e Neuverteilung der Auf
ga.ben der einzelnen Lebensabschnitte daher ge
rech tfertigt ist. 

5. Im Sinne der Bestrebungen, Personen, die 
in ihrer Jugend keine Geleg,enheit hatten, all
gemeinbildende höhere SchlU:len oder berufs
bildende mittlere oder höhere Schulen zu be
suchen, di~se Bildungsmöglichkeiten später zu er
schli.eßen, die unter dem Terminus "Zweiter 
Bildungsweg" bekannt sind, sieht der Entwurf 
Sonderformen der genrunnten Schularten für 
Berufstätige vor, die' vor allem in Form von 
Abendunterricht zum Bildungsziel der jeweiligen 
Schularten führen. Ferner sind an den beruJs
bildenden. Schulen Abiturientenlehrgänge vor
gesehen, di,e die Möglichkeit einerergälllzenden 
Ausbildung von Maturant'en anderer höherer 
SchuJen bieten. Darüber hinaus sieht der Ent
wurf Sonderformen für körperbeh~nderte Schüler 
vor, denen d,adurch Geleg,enheit zum Erwel'b der' 
gleichen Bildung geboten werdensol<l, WI,e Sie 
ihren vom Schicksal begünstigteren Alters
genossen offensteht. 

6. Eine elUitscheidende Neuerung des vor
liegenden Entwurfes ist ferner die Neugestaltung 
der Ausbildung der Lehrer für die Volkss,chulen. ' 
Während bisher die Volksschullehrer an Lehrer
bildungsanstalten ausg,ebildet wuroen, die ihnen 
zugleich eine dem B~ldungsgangeiln'es Real
gymnasiums entsprechende Alllgemeinbiildung und 
die für ihre Tätigkeit als Lehr,er erforderlich·e 
BerufsbiIdung vermittelten, wird in Zukunft di,e 
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Berufsbildung ,erst nach Ablegung der Reife
prüfungeiner höheren Schule an den vierseme
strigen .Pädagogischen Akademien ein5etzen,. 
Diese Regelung ist ,einerseits drur,ch Idie erhöh Den 
Anforderung,en hinsichtlich der AUgemeinibildung 
und anderseits mit Rücksicht auf die W,eiter
entwickluill>g der pädagog.is·chen Wissenschaft und 
die im LauJ.e der Zeit sehr 'erweiterte praktische 
Ausbildung der Lehrer erforderlich· geworden. 

Die verfassungrechtlichen GrurudJ;1Jgen des vor
liegenden Entwurfes sind die Kompetenzrege
lungen, ,di'e Artikel 14 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung der gleichfalls vorliegen
den BundesverfassungslllJov,elle enDhält.Zum 
größten Teil beruht der Gesetzentwurf auf den 
Bestimmungen des Artikels 14 Abs. 1 des 
Bundes-Verf,assungsgesetzes in d.er 'g,enannten 
Fassun>g, h]nlsichtlich ,der grundsatzgesetzlichen 
Regelungen über die äußere Organisation der 
öffentlichen Pflichtschulen jedoch auf Artikel 1'4 
Abs.3 lit. b. 

Der Entwurf gliedert sich in drei Hauptstücke, 
von d'enen das I. Hauptstück die AUgemeinen 
Bestimmungen über die Schulo.rganisation, das 
11. Hauptstück die Besonaer.en Bestimmungen 
über die Schulorganlisation und das In. Haupt
stück die übergangs- und Schlußhestimmungen 
enthält. 

Das II. Hauptstück (Besondere Bestimmungen 
über die Schulorganisation) ih das Kernstück 
des Gesetzentwurfes und enthält drei Teile, und 
zwar den Teil A, der die Organisationsbestim
mungen hinsichtlich der allgemeinbildenden 
Schulen enthält, den Teil B, der die Organisation 
der berufsbiLdenden Schulen regelt und den 
Teil C, der die Organisation der Anstalten der 
Lehrerbildung und der Erzieherbildung be
handelt. 

Jeder der angeführten Teile gliedert sich 
wiederum in einzelne Abschnitte, welch,e die 
Organisationsbestimmungen für die einzelnen 
Schularten enthalten. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: 

Zum I. Hauptstück (Allgemeine Bestimmungen 
über die Schulorganisation): 

J)ieses Hauptstück enthält die für alle im vor
liegenden Gesetzentwurf geregelten Schularten 
gemeinsamen grundlegenden Bestimmungen, wie 
jene über die Aufgabe der Schulen, ihre Gliede
rung, die allgemeine Zugänglichkeit, die Schul
geldfreiheit und die Grundlagen für :die Lehr
pläne der öffentl'ichen Schulen. 

Zu § 1 (Geltungsbereich): 

Diese Bestimmung stellt ausdrücklich fest, daß 
das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz sich 
nur auf die in diesem Entwurf behandelten 
Schulart(!l) bezieht. Pie~ bedeutet, daß einerseits 
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die Hochschulen und Kunstakademien, ander
seits das land- und forstwirtschaftliche Schul
wesen von den Regelungen des Entwurfes nicht 
erfaßt werden. Das gleiche gilt für sonstige 
Schulen, über die der Gesetzentwurf keine Be
stimmungen enthält, wie sie aber in der Form 
von Privatschulen hestehen; es handelt sich dabei 
um Schulen, deren' Gestaltung noch nicht soweit 
entwickelt und gefestigt ist, daß ihre gesetzliche 
Einordnung möglich ist. 

Zu §'2 (Aufgabe der österreichischen Schule): 

Hier wird die Aufgabe der unter dieses Bundes
gesetz fallenden öffentlichen und privaten 
Schulen umschrieben. Wie bereits in der Ein
leitung dieser Erläuternden Bemerkungen aus
geführt worden ist, wird damit zum ersten Male 
in der Geschichte des österreichischen Schul
wesens die Aufgabe aller Schultypen aufbauend 
auf dem gleichen Bildungsgedanken in . einer 
gemeinsamen Bestimmung umschrieben. 

Zu den in der vorliegenden Bestimmung 
genannten gemeinsamen Aufgaben aller Schulen 
treten bei jeder Schulart die für sie im 
11. Hauptstück angeführten besonderen Auf
gaben. 

Zu § 3 (Gliederung der österreichisch,en Schulen): 

Diese Bestimmung bringt in ihrem Abs. 1 
einen d·er dem Entwurf zugrunde liegenden 
Wesenszüge zum Ausdruck, daß nämlich alle im 
Entwurf geregelten Schul arten als Einheit auf
gefaßt werden und die für die einzelnen Schul
arten geltenden besonderen Bestimmungen 
keinesfalls durch ein Bildungsprivileg, sondern 
nur durch die Besonderheiten der Alters- und 
Reifestufen, der Begabung.en und der Lebens
aufgaben und Berufsziele bestimmt werden. 
Keinem Schüler, der die notwendigen g·eistigen 
und charakterlichen Voraussetzungen mit sich 
bringt, darf der Zugang zu höherer Bildung 
verwehrt werden. Dieser Grundsatz stimmt mit 
den Bestrebungen überein, die im Rahmen der 
UNESCO zur Ausarbeitung einer Konvention 
gegen die' Diskriminierung im Bereiche des 
Schulwesens geführt haben und wird, wenn auch 
bereits seit langer Zeit in österreich zum größten 
Teil praktisch verwirklicht, zum ersten Male 
durch Gesetz festgestellt. 

Der Abs. 2 gibt einen überblick über die 
Gliederung der in diesem Gesetz geregelten 
Schulen. 

Zu § 4 (Allgemeine Zugänglichkeit der Schulen): 

Der Vorschrift des § 3 Abs. 1, die in den 
Ei'läuternden . Bemerkungen zu § 3 bereits 
besprochen worden ist, entspricht die Normie
rung der allgemeinen Zugänglichkeit der Schulen 
im §-4. In übereinstimmung mit Artikel 7 der 
Bundesverfassung, mit Artikel 66 des Staats-
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vertrages von Saint-Germain und mit Artikel I 
§ 6 des österreichischen Staatsvertrages vom 
Jahre 19'55 bestimmt der Entwurf, daß keine 
Unterschiede der Geburt, des Geschlechtes, der 
Rasse, des Standes, der Klasse, der Spra,ch,e und 
des Bekenntnisses hinsichtlich des Zuganges zu 
den Schulen zulässig sind. Diese Bestimmung gilt 
auf Grund des Entwurfes eines Privatschul
gesetzes - wie auch die übrigen Bestimmungen 
dieses Gesetz,es, soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist - in gleicher Weise für Privatschulen, 
wobei Abs. 3 jedoch die Errichtung von' kon
fessionellen Schulen durch die Kirchen und 
Religionsgesellschaften und andere Rechtsträger, 
soweit sie nicht öffentlich-rechtlichen Charakter 

in den Vero~dnungen des Bundesministeriums 
für Unterricht über den Lehrplan der einzelnen 
Schularten bestimmt werden kann, daß die 
Landesschulrät:e im Rahmen der genannten 
Verordnungen nach den örtlichen Erfordernissen 
nähere Bestimmungen erlass-en können, deren 
gesetzliche Basis jedoch ebenfalls die· im Gesetz 
enthaltene Verordnungsermächtigung ist. 

Hinsichtlich der Lehrpläne für den Religions
unterricht wird auf die Bestimmungen des 
Religionsunterrichtsgesetzes Bedacht zu nehmen 
sein (Abs. 4). Dies gilt insbesondere für die 
Festsetzung der Wochenstundenanzahl Slowie für 
den Lehrstoff und seine Auf teilung auf die em
zelnen Schulstufen . 

. haben, ermöglicht. 
Für die öffentlichen Schulen wird im Abs. 2 Zu § 7 (Schulversuche): 

ein Kontraktionszwang normiert. 

Zu § 5 (Schulgeldfreiheit): 

Wie bereits in der Einleitung dieser Erläu
ternden Bemerkungen festgest:ellt worden ist, 
wird durch .diese Bestimmung der seit dem Jahre 
1945 bestehende Wunsch beider Regierungs
parteien nach Ausdehnung der Schuldgeldfreiheit 
auf alle öffentlichen Schulen erfüllt. Auf Grund 
dieser Bestimmung fällt in Zukunft an den 
öff·entlich·en Schulen sowohl die Einhebung eines 
Schulgeldes als auch von Aufnahmsgebühren, 
Filmbeiträgen und ähnlichen finanziellen Leistun
gen weg, soweit sie im Abs. 2 nicht ausdrücklich 
für zulässig erklärt sind. 

Zu bemerken ist, daß diese Bestimmung auf 
Privatschulen keine Anwendung findet, obwohl 
kein ausdrüddicher Vorbehalt gemacht ist, weil 
das Privatschulgesetz bestimmt, daß die sehul
rechtlichen Vorschriften, die sich auf das Schul
geld beziehen, auf Privatschulen, auch wenn sie 
mit dem öffentlichkeitsrecht ausgestattet sind, 
keine Anwendung finden. 

Zu § 6 (Lehrpläne): 

Diese Bestimmung enthält die Ermächtigung 
des Bundesministeriums für Unterricht bezie
hungsweise der Landesschulräte, die Lehrpläne 
der einzelnen Schularten durch Verordnung fest
zusetzen. Diese Verordnungsermächtigung wird 
ergänzt durch die jeweiligen Bestimmungen über 
den Lehrplan der einzelnen Schul arten, wie sie 
im darauffolgenden H. Hauptstück enthalten 
slind. Im Hinblick auf Artikel 18 Abs. 1 und 2 
der Bundesverfassung wurde die Verordnungs
ermächtigung so gefaßt, daß sie im Zusammen
halt mit den sonstigen Bestimmungen über die 
einzelnen Schularten, vor allem deren Bildungs
aufgaben und Lehrplan, einen khren Rahmen 
für den Verordnungsgeber bereits im Gesetz vor
zeichnet. 

Insbesondere im Hinblick auf die pflichtschulen 
und berufsbildenden Schulen ist vorgesehen,· daß 

Erfahrungen aus zwei Jahrhunderten zeigen, 
daß neue umfassende und eingehende schul
gesetzliche Regelungen nur zu leicht zur Er
starrung des Schulwesens' in seinen jeweiligen 
Organisationsformen und Arbeitsweisen führen 
und die notwendige stete Anpassung an die sich 
wandelnden Verhältnisse mehr oder minder 
unterbinden oder doch stark yerzögern. Daraus 
ergeben sich dann - abgesehen von ,disparaten 
pädagogischen Entwicklung,en - Spannungen 
und Schwierigkeiten politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Art, die sich vor allem auch für 
die Schule höchst ungünstig auswirken und über
dies die Gefahr kurzschlußartiger Lösungen 
heraufbeschwören. Die Weiterentwicklung. des 
Schulwesens kann aber auCh nicht nur der oft 
zufälligen oder doch schwer beeinflußbaren In
itiative von Einzelpersonen überlassen bleiben. 
überdies haben gerade im letzten halben J ahr
hundert Schulversuche in der Entwicklung und 
Vorbereitung neuer oder adaptierter Organisa
tions- und Arbeitsformen im österr-eichischen 
Schulwesen eine sehr bedeutsame und nachhaltige' 
Wirkung ausgeübt. Dies allein schon rechtfertigt 
die Verankerung auch in diesem Gesetz. 

Die Führung rolcher Schulversuche soll gr~nd
sätzlich an öffentlichen Schulen wie auch an mit 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen 
möglich sein, da sie gerade im Privatschulsektor 
eine weit zurückreichende und erfolgreiche Tra
dition haben. Die Initiative oder doch wenigstens 
kontrollierende Genehmigung des Bundes
ministeriums für Unterricht ist notwendig, um 
Spannweite, Erfolg und Koordinierung von 
Schulversuchen verfolgen und erfol'derlichenfalls 
durch Einzelmaßnahmen beeinflussen zu können. 
Die übertragung von Verantwortlichkeit dafür 
in die Kompetenz der Landesschulbehörden war 
auch bisher schon üblich. 

Da durch die Bundes-Verfassungsnovelle ,die. 
Zuständigkeit der Bundesländer in Fragen der 
äußeren Organisation für die Pflichtschulen 
festgestellt wird, ist die im Abs.3 vorgesehene 
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Vereinbarung notwendig. Darin haben sich 
Schwierigkeiten bisher nicht ergeben. 

Die Festlegung der Schulversuche auf einen 
bestimmten Prozentsatz der Gesamtschulen
beziehungsweise -klassenzahl hat sich im bis
herigen Versuchsschulwesen bewährt; die Ver
suche sollen überschaubar und echte Versuche 
bleiben, ihre besondere ~ontrolle und Betreuung 
für die Schulaufsicht möglich sein und eine 
Beunruhigung der öffentlichkeit (wegen über
siedlungen, übertritten u. ä.) vermieden weriden. 
Vor allem aber ist der numerus dausus von 50/0 
deshalb notwendig, :weil ansonsten im Wege des 
Schulversuches unter Umständen das gesamte 
Schulorgisationsgesetz oder doch weite Teile 
davon unwirksam gemacht werden könnten. 

Zu § 8 (Begriffsbestimmungen): 

Diese B,estimmung definiert die wesentlichen 
Begriffe, die im Gesetzentwurf durchgehend' ver
wendet werden, ohne daß ihr Begriffsinhalt aus 
dem Wort selbst oder aus anderen Bestimmungen 
entnommen werden kann. 

Zum 11. Hauptstück (Besondere Bestimmungen 
über die Schulorganisation) : 

Dieses Hauptstück enthält die besonderen Be
stimmungen über die Organisation der im VOl'

li,egenden Entwurf behandelten Schularten und 
stellt somit das Kernstück des Gesetzes dar. 

Zu Teil A (Allgemeinbildende Schulen): 

Dieser Abschnitt bezieht sich in seinen Bestim
mungen auf die allgemeinbildenden Schulen, unter 
welcher Bezeichnurig nunmehr die im Abschnitt I 
behandelten allgemeinbildenden Pflichtschulen 
(die Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie 
der neugeschaffene polytechnische Lehrgang) und 
die im Abschnitt II behandelten allgemeinbil
denden höheren Schulen (das sind die bisherigen 
Mittelschulen) zusammengefaßt sind. 

Zu Abschnitt I (Allgemeinbildende Pflicht
schulen): 

Im Sinne des§ 3 Abs. 2 werden hier unter 
allgemeinbildenden Pflichtschulen die Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen sowie der polytech
nische Lehrg~ng zusammengefaßt; Zu den scho!} 
bisher üblichen Bezeichnung kommt der poly
technische Lehrgang als Neueinrichtung , für 
das durch das Schulpflichtgesetzeinzuführende 
9. Pflichtschuljahr hinzu. 

Zu § 9 (Aufgabe der Volksschule):, 

In den Aufgaben der Volksschule ist eme 
grundlegende Änderung gegenüber früher nicht 
eingetreten - schon bisher hatte sie- außer der 
Elementarbildung im besonderen für das prak-
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tische Leben und für den übertritt in weiter
führende Schulen vorzubereiten. Die .Betonung 
der ersten vier Schulstufen - auch durch die neue 
Bezeichnung "Grundschule" .:- entspricht der 
schulorganisatorischen Entwicklung zufolge des 
Hauptschul- beziehungsweise Mituelschulgesetzes 
1927 (übertritt in diese Schulen nach Abschluß 
der vierten Schulstufe), des Ausbaues des Haupt
schulwesens vor allem nach 1945 (Schrumpfung 
vieler Oberstufen der Volksschulen) sowie der 
Bevölkerungsverschiebung in Richtung Markt und 
Stadt (Zunahme der vierstufigen Volksschulen). 
Nur mehr in den ersten vier Schulstufen wird 
also eine für alle Schüler gemeinsame Elementar
bildung vermittelt. 

Die Volksschuloberstufe soll eine den jeweiligen 
Schulverhältnissen entsprechende erweiterte Bil
dung geben. Die letzten Jahrzehnte haben ihre 
Struktur vielfach grundlegend gewandelt: Die 
Begabungsausschöpfung ist je nach Nähe der 
Hauptschulen und höheren Schulen verschieden. 
Zuweilen sind nur mehr schwache und weniger 
leistungsfähige Reste vorhanden, an abgelegenen 
Orten dagegen nicht selten noch Oberstufen alter 
Art. 

Die Ausbauform der Volksschuloberstufe, die 
für hauptschulferne Orte vorgesehen wird, wurde 
in den letzen Jahren vor allem in Tirol erprobt. 
Der über die Volksschulbildung hinausgehende 
Unterricht hat entsprechend den örtlichen Be
dürfnissen ergänzenden Charakter durch die Füh
rung bestimmter zusätzlicher Unterrichtsgegen
stände oder einen vertieften Unterricht in Pflicht
gegensdnden. Nach einer solchen Ausbauform' 
der Volksschuloberstufe wird in den Gebirgsge
genden österreichs noch lange ein Bedürfnis 
bestehen, da deren Schüler nur mit' großen 
Opfer.n Hauptschulen zugeführt werden können. 
Im übrigen bereitet die ausgeballte Volksschul
oberstufe auch auf die Ablegung der Privatisten
prüfung über den Lehrstoff der Hauptschule vor. 

Zu § 10 (Lehrplan der Volksschule): 

Die Pflichtgegenstände sind gegenüber dem 
Reichsvolksschulgesetz um Knabenhandarbeit und 
Hauswirtscha:ft erweitert, womit langjährigen und 
vielfach erhobenen Forderungen entsprochen 
wurde. Außerdem ist nunmehr der Unterricht 
in Leibesiibungen für die Mädchen in der V olks
schule als Pflichtgegenstand vorgesehen. Die Be
zeichnung für Geschichte upd Sozialkunde (bisher 
Geschichte), Geographie und Wirtschaftskunde 
(bisher Erdkunde), Musikerziehung (bisher Sin
gen) und Bildnerische Erziehung (bisher Zeichnen) 
sind jenen der sonstigen -Schulen angeglichen. 

Die Unterrichtsgegenstände der Ausbauform 
der Volksschuloberstufe sind als relative Pflicht
gegenstände in der Weise vorzusehen, daß die 
ganze an der Schule eingeführte Gruppe (meist 
zwei oder drei Unterrichtsgegenstände) zu 
besuchen ist. 
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Zu den §§ 11 bis 14: 

Hier handelt es sich im Sinne des Artikels 14 
Abs. 3 lit. b des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung des Entwurfes einer Bundesverfas
sungsnovelle um Grundsatzbestimmungen für die 
Ausführungsgesetzgebung der Länder. 

Zu § 11 (Aufbau der Volksschule): 

Die vorliegenden Bestimmungen übernehmen 
weitgehend die entsprechenden bisherigen Rege
lungen. Die ermöglichte Einrichtung von Klassen 
und Abteilungen mit nicht aufeinanderfolgenden 
Schulstufen sowie von Schulversuchen geht auf 
positive Ergebnisse solcher Versuche des In- und 
Auslandes zurück. 

Zu § 12 (Organisationsformen der Volksschule): 

Die Errichtung voll- und weniger organisierter 
(gegliederter) Volksschulen ist schon in den 
bisherigen schulgesetzlichen Vorschriften ent
halten. Volksschulen mit vier Schulstufen in 
der Form, daß jeder Schulstufe eine Klasse 
entspricht, sind in jenen Orten üblich und weiter 
vorgesehen, in denen n~ch Oberstufenklassen 
kein Bedürfnis besteht, da - von vorheriO'en . 0 

oder gl'eichzeitigen überweisungen in die Sonder-
schulen abgesehen - alle Schüler nach Abschluß 
der vierten Volksschulstufe in den Ersten oder 
Zweiten Klassenzug einer Hauptschule über
treten. Abs. 3 gestattet jedoch ausdrücklich solche 
Oberstufenklassen - nicht mehr mit der dis
krimierenden Bezeichnung "Abschlußklasse" -
auch an Orten mit den erwähnten vierstufigen 
Volksschulen. 

Die ausgebaute Oberstufe ist selbstverständlich 
nur für Schüler vorgesehen, die mindestens die 
Lehrplanforderungen der vlierten Schulstufe be
wältigen. Andernfalls kann es sich nur um den 
Besuch von Freigegenständen handeln. 

Die nach Geschlechtern getrennte Führung von 
Schulen und Klassen wird im Abs. 4 in einem 
Umfang verankert, der den derzeitigen tatsäch
lichen Verhältnissen entspricht. Damit werden 
Auswirkungen .verschiedener Geburtenjahrgangs
stärken ausgeglichen. Im übrigen sind in diesen 
und sonstigen schulorgan~satorischen Belangen die 
Schulerhalter sowie der im konkreten Fall zustän
dige Bezirks- und Landesschulrat, und zwar das 
Kollegium, zu hören, ehe Entscheidungen gefällt 
werden. 

Zu § 13 (Lehrer): 

fassungsnovelle). Die Aufnahme dieser Bestim
mung als Grundsatzbestimmung findet ihre 
Rechtfertigung darin, daß dUfich die Bestimmun
gen der genannten Novelle zur Bundesverfassung 
der Begriff der Schulerhaltung weiter gefaßt wird, 
als dies durch das bisher geltende Schulerhaltungs
Kompetenzgesetz der Fall war und nunmehr 
auch die Vorsorge für das notwendige Lehrper
sonal einschließt. 

Zu § 14 (Klassenschülerzahl) : 

Die Festlegung von etwa 30 als durchschnitt
liche Schülerzahl pro Klasse liegt im Interesse 
eines zeitgemäßen Unterrichtes. Dies gilt im be
sonderen für Klassen mit mehr als einer Schul
stufe und vor allem wieder der weniggegliederten 
Schulen (ein- bis dfieiklassigen Schulen). Die Fest
setzung einer Höchstschülerzahl von 36 pro 
Klasse wird die Organisationshöhe der Schulen 
allgemein verbessern,' besonders aber. jene der' 
erwähnten weniggegliederten Volksschulen länd
licher Gebiete. Wie die Schulstatistik gezeigt hat, 
ist eine niederere Schül'er- und Schulstufenzahl 
pro Klasse für die Erzielung besserer Schul
leistungen von besonderer Bedeutung. 

Zu § 15 (Aufgabe der Hauptschule): 

Zu Abs. 1: 

Im Hauptschulgesetz vom Jahre 1927, BGBL 
Nr. 245, wurde die vierklassige Hauptschule auf
bauend auf die 4. Schulstufe der Volksschule ge
schaffen. Durch dieses Bundesgesetz wurde die 
dreiklassige Bürgerschule, die auf die 5. Schul
stuf,e der Volksschule aufbaute, von der vier
klassigen Hauptschule abgelöst. Weiters wurde be
stimmt, daß die Hauptschule in der Regel in zwei 
Klassenzügen gefüh,rt wird, die sich, entsprechend 
der Begabung der Schüler, durch den Umfang des 
zu vermittelnden Lehrgutes und deri Lehrvorgang 
voneinander unterscheiden. An dieser Rechtslage 
tritt durch das im Entwurf vorliegende Organi
sationsgesetz im wesentlichen nur dadurch eine 
Knderung ein, daß die im Jahre 1946 als Pflicht
gegenstand eingeführte Fremdsprache in allen 
vier Jahren beibehalten wird. 

über die Bedeutung der Hauptschule hat der 
Verfasser des Entwurfes des Hauptschulgesetzes 
1927 im Bundesministerium für Unterricht, Mini
sterialrat Dr. Ludwig Bat t ist a, in der Fest
~chrift ,,100 Jallre Unterrichtsministerium" auf 
Seite 162 folgendes ausgeführt: 

Durch diese Bestimmung werden die Länder "Der Wert und die Bedeutung der Haupt-
im Wege der Ausführungsgesetzgebung im Rah- schule wurde in der breiten tlffentlichkeit bald 
~en dieser Grundsätze verpflichtet, die notwen- erkannt und der übergang von der Bürgerschule 
dlgen Lehrer an die öffentlichen Volksschulen zur Hauptschule vollzog' sich in aUen Bundes
zuzuweisen. Diese Verpflichtung ist im Hiriblick ländern völlig reibungslos. Namentlich in den 
darauf von besonderer Bedeutung, daß die Länder ländlichen Gebieten wurde es als Wohltat emp
Träg,er .der Die~sthoheit über die Pflichtschul- funden, daß die Kinder noch vier Jahre in der 
lehrer smd (Artikel 14 Abs. 2 des Bundes-Ver- heimatlichen Hauptschule verbleiben konnten, 
fassungsgesetzes in der Fassung einer ßundesver- ! ohne auf das Studium il1 einer Mittelschule ver-
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zichten zu müssen. Eine überfüllung der Mittel
schulen ergab sich jedoch durch diese übergangs
möglichkeit nicht, denn die Zahl de~ Schüler, die 
von dieser Vergünstigung des Gesetzes Gebrauch 
machte, war gering. 

überblickt man die wesentlichen Bestim
mungen für die Hauptschule, so erkennt man 
ihre große Bedeutung für den Aufbau des 
österreichischen Schulwesens. Sie ist in der Tat 
das Kernstück der damaligen Reform, denn durch 
sie 'ist einerseits Geschlossenheit, anderseits Be
weglichkeit in der Organisation des gesamten 
Schulwesens geschaffen worden. Ohne Zwischen
glieder schließt sie an die vierte Volksschulstufe 
an, gewährt nach ihr,em Besuch ohne Aufenthalt 
den übertritt in Fachschulen und -ermöglicht es 
fähigen Schülern, ohne Zeitverlust und ohne 
Prüfungen in die Mittelschulen überzutreten. 
Dabei werden aber die Schultypen, zwischen 
denen die Hauptschule zu vermitteln hat, in 
ihrem Wesen nicht berührt." 

Zu Abs. 2: 

Hier wird bestimmt, daß in der einzügig ge
führten Hauptschule und im 1. Klassenzug von 
zweizügig geführten rIauptschulen eine lebende 
Fremdsprache als Pflichtgegenstand im Hinblick 
auf die BiIdungsanforderungen' der modernen 
Gesellschaft, aber auch im Hinblick auf die 
übertrittsmöglichkeit von der Hauptschule in 
allgemeinbildende höhere Schulen zu führen ist. 

Zu Abs. 3: 

Der Freigegenstand Latein ist vor allem im 
Hinblick auf die übertrittsmöglichkeit in ein 
Gymnasium vorgesehen. Der Unterricht in der 
lebenden Fremdsprache im 2. Klassenzug wird 
auf ein~ einfache Verständigungssprache, wie sie 
etwa für den' Fremdenverkehr von Bedeutung 
ist, zu beschränken sein. 

Zu § ,17 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Die der geltenden Rechtslage entsprechende 
Aufnahmsvoraussetzung für den Eintritt in die 
Hauptschule ist die erfolgreiche Absolvierung 
der Volksschule. ' 

Zu den §§ 18 bis 21: 

Die einleitenden Bemerkungen zu den §§ 11 
bis 14 gelten auch hier. 

Zu § 18 (Aufbau der Hauptschule): 

Diese Grundsatzbestimmung entspricht der 
seit 1927 bestehenden Rechtslage. 

29 

Fähigkeiten entsprechende Bildung zuteil wer
den sol:1.. Eine solche individuelle Berücksich
tigung der Fähigkeiten soll überall dort erfolgen 
können, wo dies organisatprisch möglich ist, das 
heißt, in der Regel vor allem in größeren 
Städten. Die vorliegende Bestimmung enthält die 
grundsätzlichen Voraussetzungen in der einen 
oder anderen Organisationsform. 

Zu Abs. 2: 

Grundsätzlich ist für die Hauptschule das Prin
zip der Geschlechtertrennung vorgesehen, wel
ches Prinzip jedom nur in größeren Haupt
schulen durchführbar ist, zumal die Führung der 
Hauptschule in zwei Zügen der Trennung nach 
Geschlechtern vorausgeht. 

Zu § 20 (Lehrer): 

Zu Abs. 1: 

In der Hauptschule wird das Klassenlehrer
system der Volksschule durch das Fachlehrer
system abgelöst. Im übrigen wird auf die Er
läuternden Bemerkungen zu § 13 verwiesen. 

Zu Abs. 2: 

Die Leiter der Hauptschulen führen nach den 
Bestimmungen der Landeslehrer~Amtstitelver
ordnung, BGBl. Nr. 105/1958, den Amtstitel 
Direktor; ebenso sind in' der obzitierten Ver
ordnung die Atntstitel der Hauptschullehrer ge
regelt. 

Zu § ~1 (Klassenschülerzahl): 

Auf die Bemerkungen zu § 14 wird verwiesen. 

Zu § 22 (Aufgabe der Sonderschule): 

Die Anstalten für d~e Betreuung körperlich, 
geistig oder seelisch behinderter Kinder, die 
wegen ihres Gebrechens dem Unterricht der Nor
malschule nicht zu folgen vermögen, entwickel
ten sich im Verlaufe der letzten zwei J ahir~ 
hundene aus reinen Pflege-, Fürsorge- oder Ver
wahrungsinstitutionen zu Erziehungs- und Bil
dungs einrichtungen, die erforderlichenfalls auch 
die berufliche Ausbildung in einer der vorlie
genden Behinderung entsprechenden Form und 
Ausmaß vermitteln. 

In besonderen Fällen sind den Sonderschulen 
auch Berufsbildungseinrichtungen angeschlossen. 
Mit den Taubstummen- und Blindenanstalten 
sind in der, Regel Lehrwerkstätten, Berufsfacj1-
schulen oder halb- bis zweijährige Einschulungs
kurse verbunden. ' 

Zu § 23 (Lehrplan der Sonderschule): 
Zu § 19 (Organisationsformen der Hauptschule): 

Zu Abs. 1: 
Die Lehrpläne der meisten Sonderschulsparten 

mußten nach 1945 neu gestaltet werden, nament
Die Führung in zwei Klassenzügen entspricht, lich jene für die einklassigen Formen der den 

der Auffassung, daß jedem Kind eine seinen Volks- oder Hauptschulen angeschlossenen Son-
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derschulklassen und für die neu entwickelten 
hochorganisierten Formen der Sonderschule für 
schwachbefähigte Kinder (Allgemeine Sorider
schule), die derzeit noch in Erprobung stehen. 

Zu den §§ 24 bis 27: 

Die einleitenden Bemerkungen zu den §§ 11 
bis 14 gelten auch hier. 

Zu § 24 (Aufbau der Sonderschule): 

Die Gliederung der Sonderschulen ist von der 
Zahl der Schüler abhängig. In ländlichen Be
reichen können meist nur zwei- oder dreiklas
sige Sonderschulen, vielfach auch bloß einklas
sige Formen eingerichtet werden. Die einklas
sigen Formen sind meist VolkS- oder Haupt
schulen angeschlossen. Die Sonderschullehrer
schaft der meisten Bundesländer strebt jedoch aus 
pädagogischen Gründen eine Verselbständigung 
der anges.chlossenen Klassen an. Um auch in länd
lichen Bereichen hoch organisierte Sonderschulen 
zu erreichen, werden bei günstigen Verkehrs
verhältnissen "Gebietssonderschulen" mit großen 
Sprengeln eingerichtet. 

Zu § 25 (Organisationsformen der Sonderschule): 

Nach 1920 und besonders seit 1945 setzte aus 
pädagogischen Gründen eine weitgehende Diffe
renzierung der Sonderschultypen ein. Die Schu
len für gehörgeschädigte Kinder wurden in 
Taubstummenanstalten, Schwerhörigenschulen 
und Sonderschulen für sprachgestörte Kinder 
aufgegliedert. Die Schulen für sehbehinderte 
Kinder wurden in Blindenanstalten und S'onder
schulen für sehgestörte Kinder unterteilt. Die 
Sonderschulen für schwach befähigte Kinder wer
den je nach dem Grad der inteHektuellen Be
hinderung der Schüler als "Allgemeine Sonder
schulen" (früher Hilfsschule oder Sonderschule 
für schwach befähigte Kinder) 'oder als "Spezial
sonderschule" für schwerstbehinderte Kinder' ge
führt. 

Zu § 27 (Klassenschülerzahl) : 

Die Klassenschülerzahlen in den verschiedenen 
Sonderschularten richten sich nach dem Grad 
der Behinderung und Aufnahmsfähigkeit, nach 
der Art der Unterrichtsführung und der vorlie
genden Erziehungsschwierigkeiten. Der Unter
richt taubstummer und blinder Kinder ist weit
gehend Einzelunterricht. Die Schülerzahlen in 
de!1 Klassen dieser Sonderschulen liegen in al1en 
europäischen Ländern um zehn, ebenso in den 
Sonderklassen für schwerstbehinderte Kinder. 

schuljahres liegt der Gedanke zugrunde, eine 
Festigung der Allgemeinbildung mit einer Be
rufsvorbereitung zu verbinden. Diesen pädagogi
schen Intentionen zufolge ers,cheint es richtig, 
das zusätzliche Schuljahr weder zur Verlänge
rung der bisherigen Formen der allgemeinbil
denden pflichtschulen zu verwenden noch es zur' 
Vorstufe des berufsbegleitenden Pflichtschul
wesens (Berufsschule) zu machen: Dadurch er
!;cheint die Eigenständigkeit einer solchen Schul
type begründet. Zur Bezeichnung der neuen 
Schultype ist festzustellen, daß der Begriff "poly
technisch" in Osterreich eine jahrhundertealte 
Tradition besitzt, durch die auch die Verbindung 
der Allgemeinbildung mit der Berufsbildung 
zum Ausdruck gebracht wird. . 

Diese Schultype ist für jene Schüler bestimmt, 
die nach Erfüllung der ersten acht Jahre der all
gemeinen Schulpflicht keine weiterführende Schule 
besuchen und auch nicht zur Erreichung einer 
abgeschlos,senen Volks- oder Hauptschulbildung 
in diesen Schulen verbleiben. 

Zu § 29 (Lehrplan des polytechnischen Lehr
ganges): 

Im Sinne der Zweckbestimmung des polytech
nischen Lehrganges wird der Lehrplan drei Ge
genstandsgruppen umfassen: 

1. ,Berufsorientierung 

2. Vertiefung der Allgemeinbildung 
3. Persönlichkeitsbildung. 
Im Rahmen der Berufsorientierung sollen die 

Schüler mit den Erfordernissen, Aufgaben und 
den Wegen zur Erlernung der wichtigsten Berufe 
vertraut gemacht werden. Durch praktische Be
tätigung sollen ihnen die Grundbegriffe der 
wichtigsten manuellen Berufe nähergebracht 
werden. Ferner sollen sie zum Verständnis der 
physikalischen, chemischen und biologischen Vor
gänge, die im täglichen Leben in Haush_alt, Ge
werbe, Industrie und Landwirtschaft vorkom
men, geführt werden. Darüber hinaus soll ihnen 
eine grundlegende Gesundheitslehre vermittelt 
werden. 

Im allgemeinbildenden Unterricht soll das er
worbene' Grundwissen gefestigt und erweitert 
werden. 

Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung wird 
den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben 
werden, für ihr künftiges Leben in Familie, Ge
sellschaft und Beruf sinnvolle Lebensformen zu 
finden. 

Zu den §§ 30 bis 33: 
Zu § 28 (Aufgabe des polytechnischen" Lehr

ganges): 
Hier handelt es, sich im Sinne des Artikels 14' 

Abs. 3 lit. b d'esBundes-Verfas'Sungsgesetzes in 
Durch das im Entwurf vorliegende Schul- der Fassung des Entwurfes einer Bundesver

. pflichtgesetz wird die Schulpflicht von acht auf fassungsnovelle um Grundsatzbestimmungen für 
neun Jahre erWeitert. Der Gestaltung des 9. Pflicht- I die Ausfährupgsgesetzgebungder Länder. 
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Zu § 30 (Aufbau des polytechnischen Lehr- schulstudium verleihenden Reifeprüfung führen, 
ganges): unter einer gemeinsamen Bezeichnung zusam
Der polytechnische Lehrgang ist die für die mengefaßt werden· sollen. Als eme solche ge

Erfüllung des 9. Jahres der allgemeinen Sch'lll- meinsame Bezeichnung wird der Ausdruck 
pflicht eigens geschaffene Schultype und umfaßt "höhere Schule" gewählt. 
daher nur ein Schuljahr. 

Zu § 34 (Aufgabe der allgemeinbildenden Eine Gliederung des Lehrganges- in mehrere 
höheren SchuI.en): Klassen wird notwendig sein, wenn die Klassen-

schülerzahl 36 übersteigt (§ 33). In diesem Fall 
ist bei der Zusammenfassung der Schüler in 
Klassen auf die Art ihrer Vorbild-ung Bedacht 
zu nehmen, um ein möglichst günstig-es päd
agogisches Klima zu schaffen. 

.. . 
Zu .§ 31 (Organisationsformen): 

Im Sinne der eigenständ:igenBildungsaufgabe 
des polytechnischen Lehrganges wird die 
Führung als selbständige Schule vorgesehen, 
sofern eine -entsprechende Anzahl von Klassen 
gegeben ist. Um aber eine möglichst breite. 
Streuung dieser Schul type im Lande zu gewähr
leisten, ist auch die Angliederung des polytech
nischen Lehrganges an andere Pflichtschulen 
(V olks- und Haupts,chule, Berufsschule und 

~ allenfalls Sonderschule) möglich. Von der 
Führung als selbständige Schule wird zweifellos 
in erster Linie in größeren Orten, von der An
gliederung an andere Pfli.chtschulen in ländlichen 
Gebieten Gebrauch gemacht werden. 

Im Hinblick auf die Verschiedenheit der Be
rufswege wird als Regelfall die Geschlechter
trennung vorgesehen. 

Zu den §§ 32 und 33 (Lehrer und Klassenschüler-
zahl): . 

Auf die' Be~erkungen zu de~ §§ 13 und 14 
wird verwiesen. Als Unterrichtssystem wird 
ähnlich der Hauptschule ein gefächerter Unter
richt vorgesehen. 

Zu Abschnitt II (Allgemeinbildende höhere 
Schulen): 

Das österreichische Mittelschulwesen hat durch 
das Mittelschulgesetz 1927 zum erstenmal in 

Als Aufgabe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen wird - unter gleichzeitiger Interpretation 
die.ser Schulbezeichnung - bestimmt, dag diese 
Schulen ihren Schülern eine umfassende und ver
tiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie 
zugleich zur Hochschulreife zu führen haben. 
Damit ist im wesentlichen das g·esagt, was im 
Mittelschulgesetz von 1927 mit "höherer Allge
meinbildung" gemeint war. 

Aus ihrer Stel'lung im Aufbau des öster
reichischen S.chulwesens ergibt sich, daß die all
gemeinbildenden höheren Schulen einerseits für. 
einen angemessenen Anschluß ihrer Bildungs
arbeit an jene der Volksschule zu sorgen, ander
seits in ihren Schülern jene Leistungsfähigkeit zu 
·entwickeln und zu sichern haben, die für die 
wissenschaftliche Arbeit auf den Hochschulen 
vorausgesetzt werden muß. Die Aufgabe einer 
solchen Allgemeinbil'dung, in der als Ziel auch 
die Hochschulreife inbegriffen ist, kann hicht als 
eine Vorwegnahme fachwissenschaftlicher Aus
bildung verstanden werden, die ausschließlich 
Aufgabe der Hochschule ist. Mit "Hochschulreife" 
als Ziel ·der Allgemeinbildung ist somit gemeint: 
Die auf breiter Grundlage (umfassend und ver
tieft) aufgebaute allgemeine Bildung (ein den 
ganzen Menschen erfassendes Bildungsziel), wie 
sie die allgemeinbi};dende höhere Schule zu ver
mitteln hat, bietet die beste Gewähr, daß die 
von ihr vorbereiteten jungen Menschen mit Er
folg ihre Studien auf den Hochschulen betreiben 
werden. Mit diesem Gedanken der AllgemeIn
bildung als Vorbereitung auf das Hochschul
studium ist auch der Gedanke der Begabtenaus-
lese engstens verbunden.' . 

seiner GOesamtheit eine einheitliche gesetzliche Zu § 35 (Aufbau der allgemeinbildenden höheren 
Regelung erfahren. Der vorliegende Entwurf Schulen): 
eines Schulorganisationsgesetzes unternimmt . . ' . . 
einen weiteren Schritt und baut das Mittelschul-, Dlese Bestimmung setzt dle Dauer des BlI
wesen u)1ter seiner neuen Bezeichnung "allge- dungsgange~ an den allgemeinbildenden höher~n 
meinbildende höhere SchuLen" in die Gesamtheit· Schulen mlt neun Jahren fest; dadurch wtt 
der im, § 1 angeführten Schulbereiche ein, womit gegenü~.er .. der Da~er des Bildu~gsgange.~ an den 
der. Grundsatz der Einheit. der österreichischen gegenwartlgen Mlttelschulen eme Verlangerung 
Schule in seiner organisatorischen Lösung durch- um ein Jahr ein. 
geführt ist. Der achtjährige Bildungsgang an Mittelschulen 

Der Verzicht auf die gegenwärtige Bezeich- wurde in österreich durch den "Entwurf der 
nung "Mittelschulen" beruht auf einer schon Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
seit längerer Zeit angestrebten Angleichung der österreich" des Jahres 1849 eingeführt, damals 
österreichischen Schulbezeichnungen an die Schul- allerdings nur für den Bereich des Gymnasiums, 
bezeichnungen anderer europäischer Staaten. weLches aber im. Organisationsentwurf als die 
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß alle Schul- Mittelschule an sich aufgefaßt wird. Die Real
arten, die zu einer die Berechtigung zum Hoch- schulen, die durch die Realschulgesetze der Jahre 
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1869 und 1870 als siebenklassige Anstalten em
gerichtet worden waren, wurden erst durch das 
Mittelschulgesetz 19'27 Zu achtklassigen Mittel
schulen ausgebaut. Die anderen Mittelschul
formen - Realgymnasium und Frauenober
schule - wulOden durch die gesetzlichen Rege
lungen der Jahre 1908 beziehungsweise 1927 als 
achtklassige Mittelschule eingerichtet; die diesen 
Mittelschultypen vorausgegangenen Versuchsfor
men sind hier nicht weiter anzuführen. Das be
reits erwähnte Mittelschulgesetz 1927 bestimmte 
alle Mittelschulformen als achtklassige mittl~re 
Lehranstalten mit einer vierjährigen Unterstufe 
und, einer vierjährigen Oberstufe. 

Der auf neun Jahre verlängerte BHdungsgang 
an der allgemeinbildenden höheren Schul'e bietet 
vor allem die Möglichkeit einer völlig neuen 
Auf teilung des Lehrstoffes in: allen Klassen, wo
durch nunmehr dem in den letzten Jahren immer 
wieder beklagten Zustand der überlastung der 
Schüler und der unbewältigten Stoffül1e der 
Lehrpläne wirksam entgegengetreten werden 
kann. Insbesondere bietet sich die Möglichkeit 
für eine Neugestaltung der ersten Klasse in 
jener Richtung, durch d'ie eine allmähliche über
leitung der Schüler vom ungefächerten Unter
richt der Volksschule zum Fachunterricht der 
allgemeinbildenden höheren Schule erreicht 
werden kann. Ebenso wird - nicht zuletzt durch 
die Gliederung der allgemeinbildenden höheren 
Schule in eine v:ierjährige Unterstufe und eine 
fünf jährige Oberstufe - die Grundlage für 
eine Neuordnung und Vertiefung des Studiums 
an der Oberstufe einschließlich seines Abschlusses 
durch ,die Reifeprüfung geschaffen. ' 

Aus der neuen Organisation der gegenwärtigen 
Mittelschule als allgemeinbildende höhere Schule 
erwachs·en somit Rahmen und Grundlage für die 
innere Neuordnung dieses Schulwesens. 

wurden. Im Realgymnasium fielen die einzelnen 
Unterformen weg, es wurde eine, einheitliche 
realgymnasiale Type mit einer lebenden Fremd
sprache ab der 1. Klasse, Latein ab der 3. Klasse 
und Darstellender Geometrie in der 7. und 
8. Klass~ geschaffen. Im Gegensatz zu dieser 
Vereinheitlichung des Realgymnasiums vollzog 
sich eine Aufgliederung des Gymnasiums in 
einen "östlichen" und einen "westlichen" Typus. 
In den östlichen Bundesländern wurde das 
Gymnasium in seiner Unterstufe dem Real
gymnasium vollständig angeglichen, die febende 
Fremdsprache in der 4. Klasse als obligater 
Unterrichtsgegenstand abgeschlossen und Grie
chisch erst ab der 5. Klasse unterrichtet. In den 
westlichen Bundesländern wurde das Gymnasium 
auf der Grundlage eines "altsprachlichen Gymna
siums" aufgebaut, das heißt, mit dem Unterricht 
aus Latein wurde in der 1. Klasse und mit dem 

. Unterricht aus Griechisch in der 3. KI'asse be-
gonnen; zu den klassischen Fremdsprachen kam 
ab der 5. Klasse noch eine lebende Fremdsprache, 
so daß die Oberstufe dieser Gymnasialform einen 
obligaten Unterricht in drei Fremdsprachen 
führte und damit - wenn auch bei verschie
denen Ansätzen des jeweiligen Fremdsprachen
unterrichtes - ein Modell für das humanistische 
Gymnasium des neuen Schulorganisationsg.esetzes 
bietet. Der Unterricht in den naturwissenschaft
lichen Fächern war im "östlichen" Gymnasium 
etwa gleich dem realgymnasialen Ausmaß, im 
"westlichen" Gymnasium diesem gegenüber um 
einiges eingeschränkt. Die Realschule - nach 
1945 zahlenmäßig nicht mehr so stark vertreten 
wie zwischen 1920 und 1938' - wurde zwar in 
ihrer traditionel.len Form weitergdührt, es ent
wickelte sich aber in ihrem Bereich auch immer 
stärker der Typus der "Latein~Realschule", in 
welcher die zweite lebende Fremdsprache - 5. 
bis 8. Klasse - durch Latein ersetzt wurde. Be-

Zu § 36 (Formen der al1gemeinbildenden höheren züglich der übrigen Unterrichtsgegenstände be-
Schulen): ' stand kein Unterschied zwischen den beiden 

Realschulformen. Sieht man vom Gegenstand 
Während der rund acht Jahrzehnte der schul- Darstellende Geometrie ab, so kann die 

geschichtlichen Entwicklung in Österreich vom "Latein-Realschule" als eine Vorstufe des kiinf
Organisationsentwurf 1849 bis zur Schulgesetz- tigen "naturwissenschaftlichen Gymnasiums" an
gebung des Jahres 1927 sind jene vier Haupt- gesprochen werden. Der Lehrplan der Frauen
formen der Mittels,chule herausgebildet w()rden, . oberschule wurde im wesentlichen nach den Ge
die im Mittelschulgesetz 1927 dann festgelegt sichtspunkten des Lehrplanes von 1928 aufge
wur,den und die seither das österreichische Mittel- baut. 
schulwesen bestimmen: 

Gymnasium, 
Realgymnasium (1927 mit semen Formen 
Bund C), 
Realschute und 
Frauenoberschule. 

Ein überblick über die Verteilung der Mittel
A schüler auf die einzelnen der vier Typen zeigt, 

, . daß - zumindest in den letzten fünf Jahren
rund 65% das Realgymnasium, 17'% das Gym
nasium, 12% die Realschule und 6% die Frauen
oberschule besucht haben. 

Nach 1945 wUl"d'e die österreichische Mittel
schule wieder in diesen vier Hauptformen von 
1927 beziehungsweise nach ihren Lehrplänen 
von 1928 eingerichtet, wobei aber einige Ande
rungen im Aufbau der Typen vorgenommen 

Der vorliegende Entwurf des Schulorganisa
tionsgesetzes gliedert die allgemeinbildende 
höhere Schule in drei Hauptformen, nämlich in 
das Gymnasium, das Re~llgymnasium und das 
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Mädchenrealgymnasium. Eine weitere Verzwei
gung in den einzelnen Hauptformen selbst tritt 
erst in der Oberstufe ein. 

Das Gymnasium entspricht in seiner Unter
stufe dem gegenwärtigen Gymnasium des ;,öst
lichen Typus" beziehungsweise dem gegen
wärtigen Realgymnasium; es ist also organisa
torisch im wesentlich,en dadurch gekennzeichnet, 
daß der Lateinunterricht mit der 2. Krasse be
ginnt. Das Charakteristikum eines in der Unter
stufe beginnenden Lateinunterrichtes war auch 
ausschlaggebend dafür, diese Hauptform als 
"Gymnasium" zu bezeichnen. 

Die gymnasiale Oberstufe wird in drei Zweig·e 
aufgegliedert: 

Das humanistische Gymnasium, in dem das 
traditionelle Gymnasium in akzentuierter Form 
weiterlebt; 

das neusprachliche Gymnasium, eine für das 
österreichische Schulwesen neue Form der allge
meinbildenden höheren Schule, welcher eine 
intensive Pflege der lebenden Fremdsprachen 
übertragen ist; 

das realistische Gymnasium, in dem die Form 
des gegenwärtigen Realgymnasiums als Binde
glied zwischen den stärker im sprachlich-geistes
wissenschaftlichen Bereich und den stärker im 
naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich 
wurzelnden Typen weitergeführt wird. 

Das neue Realgymnasium tritt an die Stelle 
der bisherigen Realschule, von der es in seinem 
Aufbau die Unterstufe und für seinen mathe
matischen Zweig auch die Oberstufe ubernimmt. 
Auf die Bezeichnung "Realschule", die im öster
reichischen Schulwesen zu einem festumrissenen 
Begriff geworden ist, wurde nicht aus bloßen 
Rücksichten auf eine einheitliche Terminologie 
in diesem Gesetzentwurf verzichtet. Aussch,lag
gebend war in. erster Linie die Tatsach:e, daß die 
Bezeichnung "Realschule" (wie auch die Bezeich
nung "Mittelschule") außerhalb östJerreichs in-' 
sofern eine starke Abwertung erfahren hat, als 
hierunter nicht mehr eine zum Hochschulstudium 
führende höhere. Schule verstanden wird. Zum 
anderen war auch zu bedenken, daß unter "Real
schule" ursprünglich jener Bildungsgang gemeint 
war, der vor allem für ein technisches Studium 
vorzubereiten hatte. Von dieser ihrer ursprüng
lichen Widmung hat sich aber die Realschu1e in 
ihrer letzten Entwicklung stark entfernt; außer
dem kommt dazu, daß praktisch die Aufgaben 
einer Vorbereitung für das technische Studium 
mehr und mehr vom technischen und gewerb
lichen Schulwesen übernommen worden sind. 
Somit muß die neue Bezeichnung der bisherigen 
Realschule als durch,aus berechtigt erscheinen. 

Die realgymnasiale Oberstufe kennt zwel 
Z"?feig·e: 

das naturwissenschaftliche Realgymnasium und 
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das mathematische Realgymnasium (auf die 
Weiterführung der traditioneHen Realschule in 
dieser Form ist bereits hingewiesen worden). 

Bei der Schaffung des naturwissenschaftlichen 
Realgymnasiums, das weniger von der alten 
Realschule als von der Form C des Realgymna
siums der Jahre 1927/28 herkommt, wurde noch 
stärker als in allen anderen Formen der Grund
satz der "Brücken und übergänge" beachtet. Die 
Bezeichnung als ein "naturwissenschaftliches" 
Realgymnasium erktärt sich aus der stärkeren 
Betonung der naturwissenschaftlichen Unter
richtsgebiete (Chemie, Physik, Naturgeschichte). 
Dem Lateinunterricht kommt in dieser Type nur 
eine ergänzende Funktion zu. 

Im Bereich der MädchenbiIdung, der in Öster
reich schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts be
sondere Bedeutung zugemessen wird (zum Unter
schied von zahlreichen anderen Staaten, in denen 
es keine eigenständigen Typen für diese~ Bil
dungsbereich gibt), treten im Grundsätzlichen 
keine wesentlichen Veränderungen ein. Ledig
lich die Bezeichnung "Frauenoberschule" wird 
durch die Bezeichnung "Mädchenrealgymnasium" 
ersetzt. 

Die einzelnen formen der allgemeinbildenden 
höheren Schul'e sind keine organisatorischen Kon
struktionen, sondern Ausdruck bestimmter Bil
dungsideen, für deren Verwirklichung sie als 
Rahmenbau eines Bildungsgeschehens zu ver
stehen sind. Der Entwurf eines Schulorganisa-. 
tionsgesetzes bietet keine Gelegenheit, diese 
Bildungsideen darzustellen, was aber nicht be
deutet, daß die einzelnen Typen nicht aus ·den 
sie bedingenden bildungstheoretischen Grund
lagen entwickelt worqen sind. Die nähere Aus- . 
führung dieser Grundlagen wird in den Lehr
plänen (vgl. § 6 Abs. 2 lit. a) geschehen. 

Zu § 37 (Sonderformen der allgemeinbildenden 
höheren SchuIen): 

Der Entwurf des Schulorganisationsgesetzes 
sieht im Bereich der allgemeinbildenden höheren 
Schulen drei Sonderformen vor, und ~war 

das musisch-pädagogische Realgymnasium, 
,das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal

. gymnasium, 
das Gymnasium für Berufstätige und das Real

gymnasium für Berufstätige. 
Das' musisch-pädagogische Realgymnasium 

stellt in gewisser Weise eine Nachfolge der gegen
wartlgen Lehrerbildungsanstalten dar. Dies 
kommt besonders auch dadurch zum Ausdruck, 
daß es in erster Linie der Vorbereitung auf den 
Besuch der Pädagogisch,en Akademie und der 
Vorbereitung auf Sozial berufe dient. Das 
musisch-pädagogische Realgymnasium schließt an. 
die 8. Schulstufe an und bildet im Rahmen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen eine selb-
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ständige fünf jährige Oberstufe (9. bis 13. Schul
stufe). 

Das Aufbaugymnasium und d'as Aufbaureal
gymnasium übernehmen die Funktionen der 
gegenwärtigen Aufbaumittelschule, ·die auf Grund 
des Mittelschulgesetzes 1927, § 9 Abs. 1, durch 
Verordnung vom 24. Juli 1928, BGBL Nr. 215, 
errichtet worden ist. Die gegenwärtigen Aufbau
mittelschulen sind mit einem fünf jährigen 
Studiengang eingerichtet; der Studiengang an der 
neuen Aufbauform wird auf sechs Jahre ver
längert, wobei eine Gliederung in eine einjährige 
übergangsstufe und eine fünf jährige Oberstufe 
vorgenommen wird. Durch ,~iese Gliederung wird 
jene' Organisationsform erzielt, .die es am ehe
sten ermöglicht, Schüler nach Abschluß der 
Volksschule (§ 12) zum Bildungsziel einer allge
meinbildenden höheren Schule zu führen. Diese 
Sonderform ist nämlich vornehmlich für Schüler 
bestimmt, welche den Bildungsgang an einer 
achtstufigen Volksschule abgeschlossen haben. Es 
wird dadurch in erster Linie für Schüler aus 
ländlichen Gebieten ein Weg zu einer höheren 
Schulbildung eröffnet. Das Alter der in die Auf
bauform eintretenden Schüler ist nach unten 
durch den Abschluß der achtstufigen Volksschule 
bestimmt; nach oben sieht der Gesetzentwurf 
keine Altersbegrenzung vor, weshalb aus päd
agogischen Gründen im Abs. 3 vorgesehen ist, daß 
bei größeren Altersunterschieden gesonderte 
,Klassen zu führen sind. 

Das Gymnasium für Berufstätige und, das 
Realgymnasium für Berufstätige übernehmen 
·die Funktionen der g'egenwärtigen Arbeiter
mittelschule, die - ebenfalls auf Grund des § 9 
Abs, 1 des Mittelschulgesetzes 1927 - durch 
Verordnung eingerichtet worden ist. Die gegen
wärtigen Arbeitermittelschulen sind mit einem 
durch neun Halbjahrslehrgänge ' (Semester) 
führend~n Studiengang eingerichtet; in .der 
neuen Sonderform dieser Art wird de'r Studien
gang auf zehn Halbjahrslehrgänge (Semester) 
v.erlängert, um auch hier eine günstigere Ver
teilung ·des Lehrstoffes zu ermöglichen. 

Mit Rücksicht auf die vielgestaltige ber~fliche 
Herkunft der Besucher der gegenwartlgen 
Arbeitermittelschulen wurde für .die ,neue Form 
die Bezeichnung "für Berufstätige" gewählt. 
Ihrer Eigenart und ihrer besonderen Aufgabe 
entspre-hend werden die allgemeinbildenden 
höheren Schulen für Berufstätige ebenso wie 
die derzeitigen Arbeitermittelschulen in erster 
Linie als Abendschulen (Abendgymnasien, Abend
r.ealgymnasien) geführt werden. Dies schließt 
aber nicht aus, daß gegebenenfalls auch eine 
"Tagesform" dieser Schule für Berufstätige einge
richtet wird. 

Als eine besondere Form einer allgemein
bildenden höheren Schule für Berufstätige ist 
- entsprechend der gegenwärtigen Bundes-' 

Oberrealschule an der Militärakademie in Wiener 
Neustadt (die fünf Semester umfaßt) - ein Real
gymnasium für Berufstätige vorg,esehen, ,das an 
der Militärakademie ,geführt werden kann,' und 
zwar· mit einer gegenüber ,der allgemeinen Form 
eines Realgymnasiums für Berufstätige . ver
ringerten Dauer. Diese Sonderform hat die Auf
gabe, befähigten, den Offiziersberuf anstrebenden 
Soldaten des Bundesheeres ein Studium, das mit 
fueifeprüfung abschließt, zu ermöglichen. Die 
besonderen Voraussetzungen für die Aufnahme 
in diese Sonderform sowie die zeitintensive Ge
staltung dieses Studiums begründen .die Verkür
zung der Studiendauer. 

Im Sinne der bereits in der Einleitung dieser 
Erläuternden Bemerkungen erwähmen Grund
sätze, allen geeigneten Personen den Zugang zu 
höherer Bildung zu ermöglichen, wird im § 37 
Abs .. 6 vorgesehen, daß allgemeinbildende höhere 
Schulen beziehungsweise einzdne ihrer Klassen 
auch als Sonderform für körperbehinderte 
Schüler geführt werden können. 

Zu § 38 (Höhere Internatsschulen): 

Zum erstenmal' wird im Zusammenhang mit 
einer gesetzlich.en Regelung des Schulwesens 
auch das Internatsschulwesen als selbständige 
Schulform behandelt. Das eharakteristikuin 
dieser Schulform ist die organische Verbunden
heit von Schule und Inte'rnat, welche in der Ein
heit des Erziehungsplaned ihren Ausdruck findet. 
Die höheren Internatsschulen müssen daher 
streng von jenen Schulen unterschieden werden, 
denen ein Schülerheim nur angeschlossen ist .. 

Die besonderen Erziehungsaufgaben der 
höheren Internatsschulen werden im Abs. 2 mit 
den Be~eichen der musischen Erziehung, der 
Leibeserziehung, der Ausbildung in Fertigkeiten 
und - hinsichtlich der höheren Interrratsschulen 
für Mädch'en - mit den fraulich-Iebenskund
lichen Fächern umschrieben. Im Interesse der 
weiteren Entwicklung dieses Schulwesens ist 
hierin aber nicht eine abschließende Definition 
der besonderen Erziehungsaufgaben zu sehen. 
Besonders zu betonen ist die Aufgabe der Ge
meinschaftserziehung, womit sowohl die Ge
meinschaft der Zöglinge selbst gemeint ist, dar-' 
über hinaus aber auch die Erziehung zu ver
antwortlicher Mitarbeit in den Gemeinschafts
formen, denen der Zögling in seinem späteren 
Lebensbereich als Erwach&ener beg,egnen wird. 

Der Aufbau der höheren ,internatsschulen 
wird sich - soweit es sich dabei um öffentliche 
Schulen handelt - in vielen Punkten nach den 
Erfahrungen und Erkenntnissen ,richten, die zum 
Beispiel aus der Arbeit der Bundeserz~ehungsan
stalten gewonnen wel'den konnten. ' 

Der Erfolg des Schulversuches "Werkschul
heim Felbertal", der im Jahre 1951 eingeleitet 
worden ist und in den letzten Jahren in immer 
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stärkerem Maße auch internationale Beachtung 
gefunden hat, ist als die geschimtliche Grund
lage für die Bestimmung über das "Werkschul
heim" aufzufassen, die Abs. 3 enthält. Eine 
solche Schulform wird nur als Interriatssmule ge
führt werden könIl!en. Wenn hiefür eine Not
wendigkeit besteht, kann der gesamte Bildungs
gang in einem Werkschulheim bis zu, einem 
Ausmaß von einem Jahr verlängert werden. 
Auch in den gegenwärtigen Werkschulheimen 
dauert ,der Bildungsgang neun Jahre, also um 
ein Jahr länger als in den allgemeinbitdenden 
Mittelschulen. 

Die Bildungsbedürfnisse der modernen In
dustriegesellschaft sind ein zwingender Grund, 
die Aufgabenstellung in den allgemeinbildenden 
Schulen unter neuen P.erspektiven zu sehen, sie 
verlangen aber auch zugleich nach einer Abkehr 
vom reinen Spezialistentum. Die organisatorisme 
Formung des künftigen österreichischen Schul
wesens muß daher, innerhalb ,des allgemein
bildenden höheren Schul'wesens einen entspre
chenden Bildungsrau'm vorsehen, von dem aus 
in einem besonderen Maße diesen Bildungsbe
dürfnissen entsprochen werden kann'. Hier 'liegt 
eine Aufgabe des Werkschulheimes. 

Zu § 39 (Lehrplan der all~emeinbildenden 
höheren Schul'en): 

Zu Abs. 1: 

Im ersten Teil des Abs.l wird festgelegt, welche 
Pflichtgegenstände im Lehrplan aller Formen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen vorzusehen 
sind. Die angeführten Unterrichtsgegenstä~de 
stimmen im wes,entlichen mit jenen der gegen
wärtigen Lehrpläne überein. Eine stärkere Be
tonung als bisher erfahren Sozialkunde (in diesem 
weiteren Sachg,ebiet ist auch die Staatsbürger
kunde inbegriffen)' und Wirtschaftskunde, die 
hier zwar in Zusammenhang mit den Unter
richtsgegenständen Geschichte und Geographie 
als ihren Grundtagenfächern stehen, für die aber 
ebenso wesentlich, ,die Zusammenschau mit 
anderen Sachgebieten sein wird. Die mit den 
künstlerischen Unterrichtsgegenständen verbun
denen besonderen Erziehungsaufgaben finden 
ihren Ausdruck in neuen B'ezeichnungen (Musik
erziehung, Bildnerische Erziehung; zur Bild
nerischen Erziehung gehört auch der bisherige 
Unterrichtsgegenstand Schreiben). Der Unter
richtsgegenstand Handarbeit wird zu Handarbeit 
und Werkerziehung erweitert, wodurch auch auf 
die technische Seite der künstlerischen Erziehung 
hingewi,esen wird. 

Der Kanon der Pflichtgegenstände ,wird in den 
einzelnen Formen der allgemeinbildenden 
höheren, Smulen entsprechend deren Bildungs
zielen und Bildungsaufgaoen durch weitere 
Pflichtgegenstände ausgebaut, (Typendifferen
zierung). So wird 'durch den B'eginn des Latein-
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unterrichtes schon in der Unterstufe die Haupt
form des Gymnasiums von der Hauptform des 
Realgymnasiums unterschieden. Die eigentlichen 
Merkmale der Typendifferenzierung sind aber 
erst von der 5. Klasse an zu verzeichnen. Im 
humanistischen Gymnasium beginnt' hier der 
Unterricht aus Griechisch, im neusprachlichen 
Gymnasium der Unterricht aus einer zweiten 
lebenden Fremdsprache. Im naturwissenschaft
lichen Gymnasium, in welchem der Grundsatz 
der "Brücken und übergänge" seinen' besonderen 
Ausdruck findet, ist in der 5. Klasse der Beginn 
des Lateinunterrichtes .angesetzt.Außer,dem wird 
in dieser. Oberstufenformein ergänzender Unter
richt in Naturgeschichte, Physik und Chemie 
alternativ zum Gegenstand Darstellende Geo
metrie geführt. Für den Bereim der Mädchen
bildung (Mädchenrealgymnasium) wurde ab 
der 5. Klasse die alternative Führung von Lat:ein 
oder einer zweiten lebenden Fremdsprache vor
gesehen. Im mathematischen Realgymnasium, 
jener Form also, in der die traditionelle Real
schule weiterlebt, beginnt in der 5. Klasse der 
Unterrimt in einer zweiten lebenden Fremd
sprache. 

Es ist somit zum Fremdspramenunterricht in 
der allgemeinbildenden höhe1"en Schule fest
zustellen, daß in jeder Form dieses Schulwesens 
zumindest zwei Fremdsprachen als Pflichtgegen
stände unterrichtet werden. Die Schwerpunkte 
des Unterrimtes in den lebenden Fremdsprachen 
liegen vor allem im neusprachlich·en Gymnasium, 
dann aber auch noch im mathematischen Real
gymnasium und im Mädch'enrealgymnasium. 

Die Oberstufen des realistischen Gymnasiums 
und des mathematischen Realgymnasiums wer
den des weiteren durm den Unterricht in Dar
stellender Geometri'e gekennzeichnet, der im 
mathematischen Realgymnasium stärker aus" 
gebaut sein wird als im realistischen Gymnasium. 
In den anderen Typen ist nach ,den Bestimmun
gen des Abs. 2 der Unterrichtsgegenstand Dar
stellende Geometrie als Freigeg'enstand zu 
führen, wodurch auch hier die Möglichkeit zu 
einer Erweiterung der Studienberechtigungen 
besteht (siehe auch § 40 Abs. 2). 

Dem besonderen Bildungsziel des Mädchen
realgymnasiums ,entsprechend werden auf der' 
Oberstufe dieser Schultype fraulich-lebenskund
liche Gegenstände als Pflichtg,egenstände unter
richtet, ,die sich in ihren Sachgebieten und ihrem 
Ausmaß im großen und ganzen na,ch dem Lehr
plan der gegenwärtigen Frauenoberschule richten 
werden. ' 

Es wird Aufgabe der Lehrpl'äne sein, Stellung 
und Gewicht der einzelnen Unterrichtsgegen
stände einschließlich ihres lehrstoffmäßigen Aus
maßes in den verschiedenen Formen der allge
meinbildenden höheren Schulen entsprechend 
deren Bildungszielen näher zu bestimmen. Dabei 
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wird besonders die Einheitlichkeit der Bildungs
arbeit zu beachten sein, wel'ch'em Grundsatz sich 
die Erfordernisse des fachlichen Unterrichtes 
unterzuordnen haben. 

Zu Abs.2: 

Die Bildungsziele der Hauptschule und der 
Unterstufe. der allgemeinbildenden höheren 
Schule werden trotz der Abstimmung auf
einander und auch bei einer mögli.chsten B.erück
sichtigung des Grundsatzes der "Brücken und 
Übergänge" zu einer unterschiedlichen Gestaltung 
der Lehrpläne. führen. Durch die Formulierung 
des § 39 Abs. 2 wird .dies·er voraussichtlichen 
Entwicklung in der Lehrplangestaltung Rechnung 
getragen, gleichzeitig aber betont, daß 'hieraus 
keine Erschwernisse für. den Übertritt von Haupt
schülern in die allgemeinbildende höhere Schule 
erwachsen dürfen. 

plänen der einzelnen Formen der allg>emein
bildenden höheren Schulen, können aber ent
sprechend den besonderen Erziehungsaufgaben 
dieser SchuHarm ergänzt und erweitert we1'1den. 

In der Form von Werkschulheimen wird der 
Bildungsgangeiner allgemeinbildenden höheren 
Schule mit der Ausbildung in einem Handwerk 
verbunden, die in ihrem Ausmaß etwa emer 
fachsch~lmäßigen Ausbildung entspricht. 

Zu § 40 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Voraussetzung für ·die Aufnahme m die 
1. Klasse emer allg.emeinbildenden höheren 
Schule ist - wie bisher für die Aufnahme in die 
1. Klasse einer allgemeinbildenden Mittelschule ~ 
der erfolgreiche Abschluß .der 4. Schuls'tuf'e der 
Volksschule und die erfolgreiche Ahlegung ein~r 
Aufnahmsprüfung. Gegenwärtig wird diese Auf
nahmsprüfung aus den Unterrichtsgegenständen 
Deutsch und Rechnen abgelegt. Über die künftige 

Zu Abs. 3: Form der Aufnahmsprüfungen für die 1. Klasse, 
Der lehrplanmäßige Unterricht in den Pflicht- für höhere Klassen und auch für die Sonder

geg'enständen wird durch Freigegenstände und fo~men. der allgemeinbildenden höheren Schulen 
unverbindliche Übungen ergänzt und erweitert. wl1'1d eme gesonderte Regelung dur.ch Bundes
Dieser Unterricht, .der den' Schülern Möglich- gesetz getroffen werden. 
keiten bietet, nach hesonderen Begabungen und I Für begab1:e und befähigte Schüler einzugig 
Interessen ihre allgemeine Bildung weiter zu' geführter Hauptschulen hezi,ehungsweise des 
verüefen, wird besonders in der Oberstufe aus- ersten Klassenzuges zweizügig geführter Haupt
zubauen sein. In den vergangenen Jahren schulen ist wie bisher die Möglichkeit des Über
konnten wertvolle Erfahrungen für die Gestal- trittes in die allgemeinbildende höhere Schule 
tung dieses Unterrichtes gewonnen werden: ohne Aufnahmsprüfung gegeben. Dabei wi·rd 

Zu Abs.4: 

Diese Bestimmung führt die Unterrichtsgegen
stände an, die im Lehrplan für das musisch
pädagogische Realgymnasium als Pflichtgegen
stände und Freigegenstände vorzusehen sind. Auf 
die Betonung der Fremdsprachen und der Musik
erziehung (einschließlich In~trumentalunterricht) 
ist besonders hinzuweisen. Entsprechend dem 
realgymnasialen Lehrplan, nach welchem diese 
Sonderform einzurichten ist, wird Latein von 
der 1. bis zur 5. Klasse (also in allen Stufen dieser 
Sonderform) un1:erichtet. 

Zu Abs. 5: 

Die Lehrpläne für die weiteren Sonderformen 
(Aufbaugymnasium und Aufbaurealgymnasium, 
Gymnasium für Berufstätige und Realgymnasium 
für Berufstätige) richten sich nach den Lehrplänen 
für die entsprechenden Formen der allgemein
bildenden höheren Schulen. Die Lehrpläne wer
den aber die Eigenart dieser Sonderformen und 
ihres Bi'ldungsganges zu berücksichtigen. haben, 
wie dies auch gegenwärtig hinsichtlich der Mittel
schulsondertormen der Fall ist. 

Zu Abs.6: 

Die Lehrpläne der höheren Internatsschulen 
richten sich zwar im allgemeinen nach den Lehr-

entsprechend der gegenwärtigen Regelung be
stimmt, daß ein Hauptschüler, dessen Jahres
zeugnis einen guten Gesamterfolg aufweist, ohne 
Aufnahmsprüfung in die nächsthöhere Klasse 
einer allgemeinbildenden höheren Schule über
treten kann; und zwar jeweils zu Beginn des 
unmittelbar folgenden Schuljahres. Hauptschüler, 
deren Jahreszeugnis keinen guten Gesamterfolg 
aufweist und die ·dennoch den Übertritt in eine 
allgemeinbildende höhere Schule anstreben, 
haben eine Aufnahmsprüfung in die ent
sprechende Klasse der allgemeinbildenden höheren 
Schule abzulegen. 

Zu § 41 (Reifeprüfung): 

Diese Bestimmung entspricht den Regelungen 
in den bisherigen Vorschriften über die Reife
prüfungen und die Zusatzprüfungen zu einer 
Reifeprüfung. 

Mit ·dem Reifezeugnis erwirbt der Absolvent 
einer allgemeinbildenden höheflen Schule die B,e
rechtigung zum Hochschulstudium. Strebt er das 
Studium an einer Hochschule beziehungsweise 
in einer bestimmten Fachrichtung an, für die 
ihn sein Reifezeugnis von vornherein nicht 
berechtigt, so kann er diese zusätzlich'e' Studien
berechtigung durch Ablegung ,einer. Zusatz
prüfung zu seiner Reifeprüfung gleichzeitig mit 
seiner Reifeprüfung oder nachträglich erwerben. 
Dabei bietet ihm der Besuch des Unterricht:es 
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in einem Freigegenstand (§ 38 Abs. 2) die Mög
lichkeit zur Vorbereitung auf diese Zusatz
prüfung. 

Zum Zwecke einer Erweiterung der mit einem 
bestimmten Reifezeugnis verbundenen Studien
berechtigungen, die derzeit auch durch Ablegung 
einer Ergänzungsprüfung an der bet!'effenden 
Hoch,schu~e erreicht werden kann, wird für die 
Zukunft generell die Ablegung von Zusatz
prüfungen zu einer Reifeprüfung im Bereich der 
allgemeinbildenden höheren Schule vorgesehen. 

Zu § 42 (Lehrer): 

Die~e Bestimmung enthält keine dienstrecht
lichen Regelungen, sondern stellt lediglich die 
Verpflichtung des Schulerhalters fest, daFür 
Sorge zu tragen, daß der Schule die notwendigen 
Lehrer zur Verfügung stehen. Hinsichtlich des 
Unterrichtssystems, nämlich des gefächerten 
Unterrichtes, entspricht die Regelung der gegen
wärtigen Rechtslage. 

Zu § 43 (Klassenschiilerzaht): 

Die mit etwa 30 Schülern festgelegte durch
schnittliche Schülerzahleiner Klasse entspricht 
den Erfordernissen eines zeitgemäßen Unter
richtes. Hiedurch sowie durch die Festsetzung 
der Höchstschülerzahl einer Klasse mit 36 ist 
gegenüber den bisherigen Vorschriften eine Ver
besserung erzidt worden, die sich zweifellos 
pädagogisch günstig auswirken wird. Bei über
s~hreitung dieser Höchstzahl ist eine Paraltelklasse 
einzurichten, sofern nicht mit der Aufteilung der 
Schüler auf vorhandene ParaHelklassen das Aus
langen gefunden werden kann. 

Zu § 44 (Knaben- und MäJdchenschulen): 

Durch diese B1estimmung wird die nach Ge
schlechtern getrennte Führung von Schulen oder 
einzelnen Klassen in jenem Umfang festgelegt, 
der sowohl den gegenwärtigen tatsächlichen 
Verhältnissen wie auch den pädagogischen Er
fordernissen entspricht. 

Zu § 45 (Allgemeinbildende höhere Bundes
schulen): 

Diese Bestimmung regelt die Bezeichnung der 
öffentlichen al~gemeinbildenden höheren Schulen. 
Dabei wird hinsichtlich der öffentlichen höheren 
Internatsschulen die traditionelle Bezeichnung 
"Bundeserziehungsanstalten" beibehalten. 

Zu Teil B (Berufsbildende Sdnilen): 
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tung' trotz ihrer nahezu 100jährigen Entwick
lung bisher keine gesetzliche &egelung ·erfahren 
haben. 

Bis zum Jahre 1938 gehörte das berufsbil
dende Schulwesen, soweit es sich nicht um das 
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen han
delte, zum Ressortbereich des jeweils für di,e 
Angelegenheiten des Handels und des Gewerbes 
zuständigen Ministeriums. Im Jahre 1938 und 
vor allem durch das Behörden-Überleitungsgesetz 
1945 ging die Zuständigkeit auf das. Bundes
ministerium für Unterricht über. Das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwes1en gehört hingegen 
auch derzeit, wie dies schon seit jeher der Fall 
ist, zum Ressortbereich des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft. 

Diese von den sonstigen Schulen getrennte 
Entwicklung des berufsbildenden Schulwesens 
brachte es mit sich, daß es in seinem Aufbau 
vielfach vom sonstigen Schulwesen divergierte. 
Nach 1945, aufbauend auf dem I~chler Reform
programm, wurde eine Neuorganisation des 
technischen und gewerblichen Schulwesens ein
geleitet, in deren Rahmen auch die Beziehung 
zum allgemeinbildenden Schulwesen hergestellt 
wurde. 

Die berufsbildenden Schulen 'sind vor allem 
dadurch gekennzeichnet, daß sie die berufs
erziehliche Arbeit betonen, dabei aber die Er
weiterung der Allgemeinbildung nicht vernach
lässigen und damit bei den höheren Schulen auch 
die Grundla~en für ein späteres einschlägiges 
Hochschulstudium vermittdn. 

Bezüglich der Gestaltung der in diesem Ge
setzentwurf enthaltenen Verordnungsermächti
gungen über den Lehrplan der einzelnen ScIlul
arten (§ 6 im Zusammenhalt mit den Lehrplan
bestimmungen in den folgenden Abschnitten) 
ist zu bemerken, daß die betreffenden Gesetzes
vorschriften weiter gehalten sind als diejenigen 
hinsichtlich ·der allgemeinbildenden Schulen. 
Dies findet 'seiIl!e Begründung darin, ·daß die 
wirtschaftliche Entwicklung und die ständigen 
technisch'en Veränderungen in Gewerbe und 
Industrie zur steten Bereitschaft zwingen, neue 
Wege einzuschlagen, um den Unterricht mit 
den wechselnden Forderungen des Wirtschafts
lebens in Einklang zu ·bringen. 

Der Teil B gliedert sich in vier Abschnitte. 

Auf dem Gebiete des berufsbildenden Schul
wesens bestehen bisher nur hinsichtlich des 
Fortbildungs'schulwesens, das heute als Berufs
schulwesen bezeichnet wird, teilweise g,esetzliche 
Regelungen, während die übrigen Schulen 
technischer, gewerblicher, kaufmännischer, wirt
schaftlich-frauenberuflicher und sozialer Rich-

Abschnitt I enthält die Bestimmungen über die 
berufsbildenden Pflichtschulen (gewerbliche und 
kaufmännische Berufsschukn); Abschnitt II 
regelt die Organisation der berufsbildenden 
mittleren Schulen (gewerbliche, techn~sche und 
kunstgewerbliche Fachschulen, Hand.elsschulen, 
Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe, 
Fachschulen für Sozialarbeit); Abschnitt III be
handelt die Organisa tionsvorschriften der be
rufsbildenden höheren Schulen (Höhere techni
sche und gewerbliche Lehranstalten, Hand.els-
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akademien und Höhere Lehranstalten für wirt
schaftliche Frauenberufe); Abschnitt IV enthält 
die Organisationsvorschriften über die Lehr
anstalt für gehobene Sozialarbeit, die im Sinne 
der Gliederung nach § 3 eine den Akademien 
verwandte Lehranstalt ist. 

Zu Abschnitt I (Berufsbildende Pflich tschulen): 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält Iedig
lich Organisatiorrsvorschriften über die gewerb
lichen und kaufmännischen Berufsschulen. Die 
in einzelnen Bundesländern bestehenden land
und forstwirtschaftlich·en Berufsschulen konnten 
in den Gesetzentwurf nicht aufgenommen wer
den, da diesbezüglich - wie auf dem Gebiete 
des land- und forstwirtschaftlich·en Schulwesens 
überhaupt - ,eine abschließende Kompetenz
regelung zwischen Bund und Ländern vorläufig 
noch nicht in Aussicht genommen ist und dies
bezüglich noch § 42 des V erfassungs-übergangs
gesetzes 1920 in Geltung steht. 

Der Entwurf enthält ferner keine Organisa
ti.onsvorschriften über die hauswirtschaftlichen 
Berufsschulen, die als öffentliche Schulen derzeit 
nur im Lande Vorarlberg bestehen, da nach den 
Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden 
Schulpflichtgesetzes eine hauswirtschaftliche Be
rufsschulpflicht in Vorarlberg nur bis zur Ein
führung der neunjährigen Schulpflicht bestehen 
soll. Bis dahin sind für die Organi'sation dieser 
Schulen die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 17. Jänner 1929, BGBL Nr. 74, an
zuwenden. 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß derzeit 
auch die Einführung einer allgemeinen Berufs
schulpflicht für alle Jugendlichen bis zum 
18. Lebenl'ljahr, die keine andere Schule be
suchen, nicht beabsichtigt ist (vgl. die Erläute
rung zum Entwurf eines Schulpflichtgesetzes), 
enthält der Entwurf auch keine dies.bezüglichen 
Organisa tionsvorschriften. 

Da nach den Bestimmungen des Artikels 14 
Abs. 3 lit. b .des Bundes-VerfaJssungsgesetzes in 
der Fassung des vorli'egenden Entwurfes einer 
Bundresverfassungsnovrelle dem Bund in den An
gelegenheiten der äußeren Organisation der 
Pflichtschulen, wozu auch die gewerblichen und 
kaufmännisch·en Berufsschulen zählen, nur die 
Grundsatzgesetzgebung vorbehalten ist, gliedert 
sich der Abschnitt I in die als unmittelbar 
anzuwendendes Bundesrecht geltenden §§ 46 
und 47 und in die grundsatzgesetzlichen Be
stimmungen der §§ 48 bis SI. 

Zu § 46 (Aufgaben der Berufsschule): 

Die gewerblichen und kaufmännischen Berufs
schulen sind eine die Berufsausbildungbeg1ei
tende Schul art. Sie sind als integrierender He
stand teil der in der Meisterlehre od,er im Betrieb 
erfolgenden Lehrlingsausbildung anzusehen und 

dazu hestimmt, die gewerbliche Ausbildung 
durch schulmäßigen Unterricht zu ergänzen und 
zu fördern. Aus dieser Aufgabenstellung ergibt 
sich ihre überaus enge Verhindung mit der 
Wirtschaft. 

Zu § 47 (Lehrplan der Berufsschule): 

Der Forderung der Wirtschaft nach Verfach
lichung des Berufsschulunterrichtes wird dadurch 
Rechnung getragen, daß diese Bestimmung in 
den Mittelpunkt der Lehrplangestaltung den 
Fachunterricht stellt, der bei den gewerblichen 
Berufsschulen insbesondere auch einen entspre
chenden Werkstättenunterricht einzuschließen 
hat. Eine besondere Bedeutung hat die Berufs
schule aber auch dadurch, daß sie neben der fach
lichen Ausbildung eine Erziehungsaufgabe zu 
erfüllen hat. Dieser Aufgabe dienen insbeson
dere die Unterrichtsgegenstände Religion (nach 
Maßgabe ,des Religionsunterrichtsgesetzes) und 
Staatsbürgerkunde, bei den kaufmännis,chen Be
rufsschulen überdies Deutsch. 

Zu § 48 (Aufbau der Berufsschule): 

Die Dauer des Bildungsganges der Berufsschule 
ist entsprechend ihrer Aufgabenstellung auf die 
Dauer der Lehr(Ausbildungs)zeit abgestellt. 

Zu § 49 (Organisationsformen der Berufsschule): 

Hinsichtlich der Formen der gewerblichen und 
kaufmännischen Herufsschulen sind die fach
lichen Berufsschulen und die allgemein-gewerb
Ech,en Berufss,chulen zu unterscheiden. Der vor,
herrschende und vom Gewerbe ebenso wie von 
der Schulv,erwaltung als zweckmäßiger an
erkannte Typ ist die fachliche Berufsschule. Sie 
ist für Lehrlinge einer bestimmten Gewerhe
gruppe oder eines einzelnen bestimmten Ge
werbes ,eingerichtet; in ihrem Mit1Jelpunkt steht 
der fachliche Unterricht. Eine besondere Form 
der fachlichen Berufsschule ist die lehrgangs
mäßig oder saisonmäßig geführte Berufsschule, 
die meist mit einem Internat verbunden ist. 
Hier tritt an die Stelle der wöchentlich regel
mäßig wiederkehrenden Unterrichtstage eine 
geschlossene acht Wochen dauernde Unterrichts
zeit. Allgemein-gewerbliche Berufsschulen für 
Lehrlinge verschiedener Fachrichtungen werden 
nur dann in Betracht kommen, wenn die 
Schülerzahl die Führung fachlich ~ufgegliederter 
Berufss·chulen nicht zuläßt. 

Zu den §§ 50 und 51 (Lehrer und Klassenschüler
zahl): 

Auf die Erläuterungen zu den §§" 13 und 14 
wird verwie'sen. 

Zu Abschnitt II (Berufsbildende mittlere 
Sd!ulen): 

Der Entwurf versteht unter berufsbildenden 
mittleren Schulen alle" jene berufsbildenaen 
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Schulen, die weder Pflichts·chulen sind noch zur 
Reifeprüfung führen. Die Vielgestaltigkeit des 
berufsbildenden Schulwesens findet gerade auf 
diesem Gebiet ihllen besonderen Ausdruck. 
Durch den Umfang und die Erfolge dieses Schul
wesens steht Österreich wohl an erster Stelle 
unter den ,europäischen Staaten, was die Mög
lichkeit einer schulmäßigen Erlernung gew,erb
licher, kaufmännischer, wirtschaftlich-frauen
beruflicher und sozialer Beruf,e anlangt. Die 
Spannweite dieser Bildungsmöglichkeiten reicht 
etwa von der Familienhelferinnnenschule bis zu 
Fachschulen für Gebrauchsgraphik, Uhrenindu
strie, Handfeuerwaffen u. a. m. Auf Grund 
der gewerblichen Vorschriften ersetzt das Ab
schlußzeugnis einer solchen Fachschule je nach 
der Dauer, der Fachschule die Gesellenprüfung, 
zum Teil auch über diese hinaus mehrere Jahre 
der Gesellenzeit. 

Der Abschnitt II enthält in den §§ 52 bis 57 
allgemeine Bestimmungen für alle berufsbilden
den mittleren Schulen und in den §§ 58 bis 63 
besondere Bestimmungen für die einzelnen 
Arten. 

Zu § 52 (Aufgaben): 

Aufgabe der berufsbildenden mittleren 
Schulen ist die Ausbildung des jungen Menschen 
für seinen künftigen Beruf. Dies schließt neben 
hohem fachlichem Können auch eine entspre
chende Erweiterung der Allgemeinbildung ein. 

Zu § 53 (Aufbau): 

Die Dauer des Bildungsganges der berufsbil
denden mittleren Schulen richtet ,sich nach den 
Erfordernissen der betreffenden Fachrichtung. 
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schule oder 4. Schulstufeeiner allgemeinbilden
den höheren Schule) sowie das positive Ergebnis 
einer pädagogisch-psychologischen Einigungs
prüfung in Verbindung mit einer überprüfung 
der Selbständigkeit in der Anwendung des bis 
dahin. erworbenen Wissens voraussetzt. 

Zu den §§ 56 und 57 (Lehrer und Klassenschüler
zahl): 

Auf die Erläuterungen zu den §§ 42 und 43 
wird verwiesen. 

Zu § 58 (Gewerbliche, technische und kunst
gewerbliche Fachschulen): 

Die besondere Aufgabe der gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen Fachschulen 
liegt in der Ausbildung von gut geschulten Fach
kräften, wie sie die Wirtschaft dringend benötigt. 

Im Sinne des in der Einleitung der Erläut·e
rungen zum Teil B erwähnten Ischler Programms 
wird bei der Gestaltung des Lehrplanes 
(Abs.4) der fachliche Unterricht und insbeson
dere der praktisch.e Unterricht in den Vorder
grund zu stellen sein. In, diesem praktischen Un
terricht soll der Schüler nicht nur seine manuel
len Fertigkeiten entwickeln, sondern auch die 
Anwendung moderner Produktionsmethoden 
kennenlernen. 

Da sich die in der Praxis bei einigen Fach
schulen, schon bisher durchgeführte Abschluß
prüfung am Ende der Schulzeit bewährt hat, 
wird die Ablegung einer solchen Abschluß
prüfung im Abs.5 für alle Fachschulen techhi
scher, gewerblicher und kunstgewerblicher Rich
tung vorgesehen. 

Zu § 59 (Sonderformen) : 

Neben den Normalformen der Fachschulen 
Zu § 54 (Arten): werden in organisatorischem Zusammenhang mit 

Diese' Bestimmung gibt einen überblick über diesen oder auch selbständig bereits derzeit spe
die im folgenden geregelten Arten der berufs- zielle Lehrgänge und Kurse zur Aus- und Wei
bildenden mittleren Schulen. terbildung insbesondere berufstätiger Personen 

Gemäß Abs. 2 können berufsbildende mittlere geführt. Die vorliegende Bestimmung gibt da
Schulen in organischer Verbindung mit einer für die gesetzliche Grundlage. 
höheren Schule gleicher oder verwandter Fach- Zur Erfüllung der Erfordernisse bestimmter 
richtung geführt werden. Diese Bestimmung ist WirtsChaftszweige, die neben einer technischen 
insbesondere im Zusammenhalt mit § 72 Abos. 3 Vorbildung auch kaufmännische Kenntnisse vor
von Bedeutung, wonach Schüler der höheren ausetzen, ist im Abs. 3 die Einrichtung spezieller 
technischen und gewerblichen Lehranstalten, die' Schulen vorgesehen. Ein Beispiel dafür ist d1e 

bereits bestehende Textilhandelsschule an der 
die Unterstufe erfolgreich ·besucht haben, ihre Höheren Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für 
Ausbildung in der 3. Klasse einet Fachschule Textilindustrie in Wien, die neben der textil-
gleicher oder verwandter Fachrichtung abschlie- technischen auch eine textilkaufmännische Aus-
ßen können. . 

Zu § 55 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Wie schon bisher sieht der Entwurf vor, daß 
die Aufnahme in eine berufsbildende mittlere 
Schule die erfolgreiche Absolvierung der ersten 
acht Jahre der .allgemeinen Schulpflicht (8. Schul
stuf.e der Volks\5chule, 4. Schulstufe der Haupt-

bildung vermitt;elt. . 
Im Sinne der in der Einleitung dieser Erläu

ternden Bemerkungen bereits genannten' Absicht 
des Entwurfes, allen geeigneten Personen die 
Möglichkeit des Erwerbes fachlicher Bildung zu 
erschließen, sieht Abs. 4 der vorliegenden Ent
wurfsbestimmung vor, daß auch Sonderfo:rmen 
der gewerblichen, technischen und kunstgewerb-
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lichen Fachschulen zum Zwecke de'r Berufsaus- Der Inhalt der Bestimmungen über den Lehr
bildung Körperbehinderter geführt werden plan (Abs. 4) ist vom Bildungsziel dieser Schulen 
können. bestimmt. 

Zu § 60 (Handelsschule): 

Aufgabe der Handelsschule ist es, die in Staat 
und Wirtsmaft notwendigen Fachkräfte für den 
Bürodienst, für V,erwaltung, Buchhaltung und 
Verkauf heranzubilden. 

Auf dieses Ziel werden auch die unter Anwen
dung der Bestimmungen des Abs.2 zu erlassen
den Lehrpläne auszurichten sein, wobei entspre
ch,end der bereits eingeleiteten Entwicklung auch 
der praktische Unterricht etwa in der Form der 
bereits eingeführten Lehrbüros an' Bedeutung 
gewinnen wird. Dadurch soll die in der Praxis 
notwendige Anlernzeit auf ein Minimum redu
ziert und den Erfordernissen der Wirtschaft in 
noch stärkerem Maße Rechnung getragen wer
den. 

Zu § 61 (Sonderformen der Handelsschule): 

In übereinstimmung mit dem bereits mehr
fach ,erwähnten Grundsatz des Entwurfes, soweit 
als möglich Einrichtungen eines zweiten Bil
dungsweges zu schaffen, sieht die vorliegende 
Bestimmung Handelsschulen für Berufstätige, die 
vor allem in Form von Abendunterricht ge
führt werden, und Handelsschulen als Sonder
form für körperbehinderte Personen vor. 

Zu § 62 (Fachschulen für wirtschaftliche Frauen
berufe): 

Der bewährten Einrichtung von Fachschulen für 
wirtschaftliche Frauenberufe liegt die Erkenntnis 
der Bedeutung eines speziellen mädchenbildenden 
Unterrichtes zugrunde. Sie bieten den Mädchen 
die Gelegenheit, in einem ein-, zwei- oder drei
jährigen Bildungsgang jene Allgemeinbildung 
und jene Fachkenntnisse zu erwerben, die für, 
die Füh~ung eines Haushaltes oder eines son
stigen wirtschaftlichen Frauenberufes erforderlich 
sind. Aus diesem Grunde wird, so wie schon 
bisher, bei der Erlassung des Lehrplanes gemäß 
Abs. 3 insbesondere auch auf die praktische 
Schulung Bedacht zu nehmen s,ein. 

Gemäß Abs. 4 und 5 können besondere' Lehr
gänge und Kurse für Teilgebiete der Hauswirt
schaft und Fachschulen für Körperbehinderte 
e~ngerichtet werden. 

Zu § 63 (Fachschulen für Sozialarbeit): 

Die Fachschulen für Sozialarbeit haben die 
Heranbildung von Fachkräften für den fürsor
gerischen Hilfsdienst im Sinne unmittelbarer per
sönlicher Hilfdeistung in FäHen sozialen Not
standes zum Ziele. 

Abweichend von den sonstigen Normalformen 
der berufsbildenden mittleren Lehranstalten 
setzen sie im Hinblick auf ihr Ausbildungsziel 
eine .größere Reife (Vollendung des 18. Lebens
jahres) voraus. 

Zu § 64 (Berufsbildende mittlere Bundesschu
len): 

Diese Bestimmung enthält die n:otwendigen 
Regelungen über die Bezeichnung der öffent
lichen berufsbildenden mittleren Schulen. 

Zu Abschnitt III (Berufsbildende höhere Schu
l,en): 

Während bisher unter dem Begriff der berufs
bildenden mittleren Schulen auch die mit Reife
prüfung abschließenden Lehranstalten: verstanden 
worden sind, bezeichnet der vorliegende Entwurf 
die zuletzt genannten Anstalten als höhere Schu
len. 

Es handelt sich dabei um die bisher zumeist 
als Gewerbeschulen bezei.chneten höheren tech
nischen und gewerblichen Lehranstalten, die 
Handelsakademien und die höheren Lehranstal
ten für wirtschaftliche Frauenberufe. 

Der Abschnitt III enthält in seinen §§ 65 his 
71 die für alle berufsbildenden höheren Schulen
geltenden Bestimmungen, in den §§ 72 bis 78 
die besonder,en Bestimmungen für die einzel
nen Arten. 

Zu § 65 (Aufgabe): 
Die Aufgabe der berufsbildenden höheren 

Schulen besteht vor allem darin, der österreichi
schen Wirtschaft Fachleute zuzuführen, di,e kraft 
ihrer fachlichen Ausbildung, ihres geistigen Hori
zonts, ihrer Aufgeschlossenheit für die Belange 
der Wirtschaft und der österreich ischen Kultur 
u'nd auf Grund ihres beruflichen Ethos di,e Kon
kurrenzfähigkeit Österreichs zu beha~pten ver
mögen. 

Darüber hinaus sollen sie die Grundlage für 
ein Studium an einer Hochschule gleicher oder 
verwandter Fachrichtung, im Falle der Ablegung 
von Ergänzungsprüfungen aber an jeder Univer
sität oder Hochschule schaffen. 

Zu § 66 (Aufbau): 

Die Dauer des Bildungsganges der berufsbil
denden höheren Schulen wird einheitlich mit 
fünf .Schuljahren festgesetzt. Während die tech
nischen und gewerblichen Schulen (Gewerbe
schulen) in der Regel schon bisher fünf Jahre 
uinfaßten, bringt diese Bestimmung eine Ver
längerung der Schulzeit an den Handelsakade
mien und an den höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe mit sich, die im 
Hinblick auf die steigenden Anforderungen not-
W",endig ist. . 

Zu § 67 (Arten): 

Diese Bestimmung gibt einen überblick 
über die verschiedenen Arten der berufsbilden
den höheren Schulen. 
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Zu § 68 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Mit Rücksicht auf die großen Anforderungen, 
die im In~eresse einer intensiven Berufsausbil
dung an die Schüler der berufsbildenden höheren 
Schulen gestellt werden müssen, 'sieht der Ent
wurf - wie dies schon bisher Praxis war -
vor, daß für die Aufnahme neben der positiv,en 
Erfüllung der ersten acht Jahre (8. Stufe der 
Volkss,chule,4. Klasse der Hauptschule oder der 
allgemeinbildenden höheren Schule) die erfolg
reiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung Vor
aussetzung ist. 

Zu § 69, (Reifeprüfung): 

Die Ausbildung an den berufsbildenden höhe
ren Schulen schließt nach dieser Bestimmung 
mit der Ablegung einer Reifeprüfung ab. Durch 
diese Bestimmung soll aber nicht die Ausstellung 
eines Abschlußzeugnisses ausgeschlossen werden, 
welches auf Grund der geltenden gewerberecht
lichen Vorschriften für die Erlangung gewerbe
rechtlicher Begünstigungen genügt. 

Abs. 2 ermächtigt das Bundesministerium für 
Unterricht, durch Verordnung zu bestimmen, 
welche Fachrichtungen der Hochschulen und 
Kunstakademien jenen der berufsbildenden 
höheren Schulen jeweils gleich oder verwandt 
sind und deren Besuch daher auf Grund der er
folgreichen Ablegung der Reifeprüfung möglich 
ist. Ferner wird durch Verordnung zu bestim
men sein, in welchen Fällen Zusatzptüfungen 
zur Reifeprüfung abzulegen sein werden. 

Zu den §§ 70 und 71 (Lehrer und Klassen
schülerzahl) : 

Auf die Erläuterungen zu den §§ 42 und 43 
wird verwiesen. 

Zu §72 (Höhere technische und gewerbliche 
Lehranstalten): 

Die höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten dienen der Heranbildung der für 
gehobene Stellen in Industrie und Wirtschaft 

, notwendigen Fachleute. Dabei beschränkt sich 
die Ausbildung nicht allein auf die Vermittlung 
der theoretischen Grundlagen, sondern soll in 
gleicher Weise die praktischen Fertigkeiten ent
wickeln. 

Den Grundsätzen des Ischler Progra'mms 
folgend, sieht der Entwurf im Abs.3 vor, daß 
sich die höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten in eine zweijährige Unterstufe 
und dreijährige Oberstufe gliedern. :per über
tritt von der Unterstufe in die Oberstufe setzt 
einen guten Studienerfolg voraus. Schülern, die 
diesen guten Studienerfolg nicht aufweisen, ist 
die Möglichkeit geboten, in die 3. Klasse einer 
Fachschule gleicher oder verwandter Fachrich
tung überzutreten. Dadurch soll jenen Schülern, 
die den Anforderungen des Unterrichtes an den 

.' 
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höheren technischen und gew~rblichen Lehran
stalten voraussichtlich nicht ,gewachsen sipd, ein 
Abschluß ihrer Schulzeit, der ihnen die gewer
berechrtlkhen Begünstigungen in ihrer Sparte ver
mittelt, ermöglicht werden. 

Im Lehrplan (Abs.' 5) werden einerseits die für 
eine erweiterte Allgemeinbildung erforderlichen 
Unterrichtsgegenstände und anderseits die ge(,fie
gene fachliche Ausbildung berücksichtigt. 

Zu § 73 (Sonderformen): 

Im Sinne des bereits mehrfach erwähnten 
Grundsatzes, allen geeigneten Personen den Zu
gang zu höherer Bildung zu öffnen, sieht di,e 
vorliegende Bestimmung die Führung höherer 
technischer und gewerblicher Lehranstalten für 
Berufstätige, von Abiturientenlehrgängen an 
höheren technischen und gewerblichen Lehran
stalten und von höhel'en technischen und ge
werblichen Schulen, die zur Berufsausbildung 
von körperbehinderten Personen bestimmt sind, 
vor. 

In gleicher Weise, wie dies bereits bei den 
Erläuterungen zu § 59 hinsichtlich der g,ewerb
lichen und technischen Fachschulen bemerkt 
worden ist, sieht der Entwurf auch hinsichtlich 
der höheren technischen und gewerblichen Lehr
anstalten die Führung als Sonderform unter be
sonderer Berücksichtigung einer kaufmännischen 
Ausbildung vor. 

Zu § 74 (Handelsakademie): 

Die Handelsakademien sollen die für eine 
gehobene und leit,ende Tätigkeit in der Wirt
schaft, vor allem kaufmännischer Richtung, er
forderlichen Fachleute heranbilden. Darüber 
hinaus ermöglichen sie das Studium an der Hoch
schule für Welthandel oder einer verwandten 
Fachrichtung. 

Die tr .. ditionelle Bezeichnung "Handelsakade
mie" wurde im Entwurf beibehalten, obgleich sie 
Anlaß zu der irrigen Meinung geben könnte, 
daß es sich dabei um eine Schultype handelt, die 
der im § 3 Abs. 2 Et. b ~ls "Akademien und ver
wandte Lehranstalten" bezeichneten Schulgat~ 
tung angehört. Es handelt sich vielmehr, wie 
auch aus der Stellung der Bestimmung des § 74 
im Entwurf hervorgeht, um eine berufsbildende 
höhere Schule. 

Wie bereits in den Erläuterungen zu § 66 be
merkt worden ist, wird der Bildungsgang an den 
Handelsakademien durch die zitierte Bestimmung 
um ein Jahr verlängert. 

Die Bestimmungen über den LehrpIan 
(Abs. 2) tragen den Aufgaben der Handelsaka
demie Rechnung. Neben einer erweiterten All
gemeinbildung hat der Lehrplan die fachlichen, 
theoretischen, aber auch praktischen Grundlagen 
für den künftigen Beruf entsprechend zu be-

'rücksichtigen. Gerade die Vermittlung prakti
scher'Kenntnisse, die in der Form von Lehrbüros 
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bereits ihre Bewährung gefunden hat, ist für die I Zu § 80 (Aufbau): 
~usübung eines Ber~fes in gehobener Stellung Da mit dem bisher zweijährigen Bildungsgang 
mcht mehr zu vermISsen. gegenwärtig das Auslangen nicht mehr gefunden 

Z § 7S (S d f ) werden kann, sieht der Entwurf eine Verlänge-u on er ormen : . f' 
rung von VIer au sechs Semester vor. 

Auch im Zusammenhang mit den Bestimmun
gen über die Handelsakademien sieht der Ent
wurf Einrichtungen eines zweiten Bildungsweges 
vor. Es handelt sich dabei um die Handelsaka
demien für Berufstätige (bisher Abendhandels
akademien bezeichnet) und die Abiturientenlehr
gänge an Handelsakademien. Bezüglich der letz
teren ist ferner vorgesehen, daß sie ebenfalls in 
der Form von Abiturientenlehrgängen für Be
rufstätige geführt werden können. Ferner ist die 
Führung von Handelsakademien als Sonderfor
men für Körperbehinderte' im Entwurf vor
gesehen. 

Zu § 76 (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe): 

Die höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe sollen die Absolventinnen zur Aus
übung einer gehobenen oder leitenden Funktion 
in betriebsmäßigen Großhaushalten und ähn
lichen Einrichtungen befähigen, die spezifisch aus
gebildete Fachleute benötigen. 

Wie dies bei allen anderen berufsbildenden 
höheren Schulen der Fall ist, vermitteln sie so
wohl eine erweiterte Allgemeinbildung als auch 
eine intensive fachliche Ausbildung. Diesen Zie
len entsprechen auch die Vorschriften über den 
Lehrplan (Abs. 2). 

. Zu § 77 (Sonderformen): 

Zu § 81 (Lehrplan): 

Im Lehrplan der Lehranstalt für gehobene 
Sozialarbeit werden auf Grund dieser Bestim
mung die .für den künftigen Beruf erforder
lichen theoretischen und praktischen Kenntniss:e 
und Fertigkeiten unter Bedachtnahme auf die 
hohen sittlichen Anforderungen, die dieser Beruf 
erfordert, vorzusehen sein. 

Zu § 82 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Der Entwurf sieht vor, daß für die Aufnahme 
in eine Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit im 
Normalfalle die erfolgreiche Ablegung der Reife
prüfung einer höheren Schule und einer Eig
nungsprüfung erforderlich ist. Wie schon bisher 
wird jedoch auch anderen, für die Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Sozialarbeit besonders geeigne
ten Personen unter bestimmten Voraussetzun
gen der Zugang eröffnet. 

Die Tatsache, daß für den Besuch der Lehr
anstalte.n für gehobene Sozialalfueit die Reife
prüfung nicht ausschließlich vorausgesetzt wird, 
hat dazu geführt, daß diese Schuden im Entwurf 
nicht aJIs "Akademien" bezeichnet werden. Da sie 
aber nach ihrem BildUlngsziel über jenes der 
höherelll Schulen hinausgehen, wurden sie als den 
Akademien verwandte L'ehranstalten in den Ent
wurf ei,ngereih t . 

Hier werden wiederum die zusätzlichen Bil- Zu § 83 (Abschlußprüfung): 
dungswege für Berufstätige, Maturanten anderer 
höherer Schulen und für Körperbehinderte ge- Wie schon bisher ist vorg·esehen, daßd'ie Aus-
regelt. bildung mit einer Abschlußprüfung endet. 

Zu § 78 (Berufsbildende höhere Bundesschulen): Zu § 84 (Lehrer): 

Analog§ 64 regelt diese Bestimmung die Be
zeichnung der öffentlichen berufsbildenden hö
heren Schulen. 

Zu Abschnitt IV (Lehranstalt für gehobene 
Sozialarbei t): 

Dieser AbsChnitt enthält die Organisations
vorschriften für die Lehranstalten für gehobene 
Sozialarbeit. Bei diesen Lehranstalten handelt 
es sich im Sinne des § 3 Abs,. 2 um die nach der 
Bildungshöhe höchste Art der berufsbilden
den Schulen, nämlich um den Akademien ver
wandte Lehranstalten. 

Zu § 79 (Aufgabe): 

Die Lehranstalt für gehobene Sozialarbeit 
soll die für die Ausübung gehobener sozialer und 
fürsorgeris,cher Berufe erforderliche Bildung ver
mitteln. Sie baut dabei auf dem Bildungsgut der 
höheren Schule auf. 

Auf di.e Bemerkungen zu § 42 wird verwiesen" 

Zu § 8S (Bundes.lehr~nstalt für gehobene Sozi'al-
arbeit): ' 

Diese Bestimmung r,egert die Bezeichnung der 
öflentlichen Lehranstalten für gehobene Sozial
arbeit. 

Zu Teil C (Anstalten der Lehrerbildung und 
der ErzieherbiMung): 

Der Teil C ent,hält die Organisaüonsvor
schriften über die Anstalten der Lehrerbildllng 
und der Erzieherbildun;g. Soweit es sich um die 
im Abschnitt I behandelten Bildungsanstalnen für 
Arbeitslehrerinnlcn, Idieim AJb.~chnitt II hehan
delten Bildungsanstaltenl für Kindergärtnerinnen 
und, die im Abschnitt III behandelten Bildllngs
anstalten für Erzieher handelt, weicht der Ent
wurf im wesentlichen von der derzeitigen Rechts-
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lage und Praxis nicht ab, wenn von der Ver
längerung der beiden zuerst genann,ten Bildungs
a'nstahen um ein Jahr abgesehen wird. Hingegen 
enthält der Abschnitt IV ·über· die Berufs~ 
pädagogisch,enl Lehranstalten teilweise, der Ab
schnitt V über die Pädagogischen Akademien zur 
Gänze wesentliche Neuerungen. Auf die Einfüh
rung der Pädagogischen Akademien wurdie bereits 
in der Einleitung diese.r Erläuternd:en Bemer
kungen hingewiesen; im e~n'zelnen wird auf die 
Erläuterungen zu Abschnitt V verwiesen. In 
einem Abschnitt VI enthält der Entwurf erst
mals eine gesetzliche R,egelung ü'ber die Päd
agogischen und Berufspädagogischen lirustitute. 

Zu Abschnitt I (Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen ): 

Die Ausbildung der Arbeitslehrermnen stand 
ursprünglich mit der Lehrerbildung für Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen in engem Zusammen
hang. Aus besonderen Kursen der Lehrerinnen
bi1dwngsanstalten haben sich ~m Laufe der Zeit 
selbständige Schulen entwickelt. Der vorliegende 
Ges.etzenrtwurf unterzieht diese Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen im HinblicK auf. die Be
deutung der Mädchenbildung an den allgemein
bildenden Pflichtschulen einer eingehenden Rege
lung. 

Zu § 86 (Aufgabe): 

Die Bildungsanstalten für Atbeits1ehrerinn1en 
soHen dje für den Unterricht in Mäd'chenhand
arbeit und Hauswirtschaft an den allgemeinbil
denden Pflichtschulen erforderlichen Lehrerinnen 
heranbilden. 

Zu § 87 (Aufbau): 

Der Bildungsgang der Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen wird um ein Jahr auf vier 
Jahre verlängert. Ferner wir,d bestimmt, daß für 
die Aufnahme .nun:mehr. die Erfüllung der ersten 
acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht Voraus
setzung" ist uno daher oas derz·eit bestehende 
Ein-Jahr-Intervall zwisch,en der Bntlassung aus 
der Volks-, Hauptschule oder der Unterstufe 
einer allgemeinbildenden höheren Schule 'Und 
dem Eintritt in diese Bildungs3lfilstalten entfällt. 
Die Verlängerung der Ausbildungsdauer ermög
licht .eine weitere Verhesserung in der Berufs
ausbildung. 
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Zu § 90 (Befähigungsprüfung): ' 

Diese Bestimmung entspricht ebenfalls der gel
tenden Rechtslage. 

Zu den §§ 91 und 92 (Lehrer und Klassen
schülerzahJ) : 

Auf di,e Erläuterungen zu den §§ 42 und .43 
wird verwiesen. 

Zu § 93 (Bundesanstalten): 

Diese Entwurfsbestimmung ,regelt die Bezeich
nung der öffentlichen Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen. 

Zu Abschnitt 11 (Bildungsanstalten für Kinder
,gärtnerinnen) : 

Gemäß Artikel 14 Abs. 4 lit. b des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung der im Ent~ 
wurf vor liegenden Bundesverfassungsnovelle 
kommt den Ländern. ,die Gesetzgebung und die 
Vollziehung auf dem Gebiete des Kindergart,en
wesens zu. Unter den. Begriff des Kindergarten
wesens fällt jedoch nicht die AusbiIdung der 
Kindergärtnerinnen, die - wie schon bisher -
auch ilnl Zukunft an mittleren Schul.en erfolgen 
son und deren Regelung in Gesetzgebung und 
Voll ziehung daher dem Bund vorbehalten ist 
(Artikel 14 Abs. 1 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der genannten Fassung). 

Zu § 94 (AufgaJbe): 

Während hi~her die Bildunßsanstalten für 
Kindergärtnerinnen gleichzeitig schon in ihrer 
Bezeichnung auch Bildungsanstalten für" Hort
erzieherinnen wareni, sieiht der Entwurf vor, daß 
die Ausbildung der Hor-terzieher in Zukunft in 
erster Linie an den Bildungsanstalten für Er
zieher erfolgen soll. Da :liber diese Schultype erst 
im Aufbau begriffen ist, wird im Abs. 2 vor
gesehen, daß die Bildungsanstalten für Kinder
gärtnerinnen vorläufig auch Horterzieherinnen 
heranzuhildlen haben. 

Zu § 95 (Aufbau): 

In gleicher Weise wie der Bildungsgang der. 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinfilen' wird 
auch die Dauer der Bildungsanstalten für Kinder
gärtnerinnen um ein Jahr verlängert, welche 
Regelung die her,eits bei den Erläuterungen zu 
§ 87 ·erörterten Vorteile mit sich bringt. 

Zu§ 88 (Lehrplan): Zu den §§ 96, 97 und 98 (Lehrplan, Aufn3Jhms-
Die Bestimmungen über den Lehrplan tragen voraussetzungen, Befähigungsprüfung): 

den Anforderungen Rechnung, die an die Absol- Die. da·rin enthahenen Regelunge~ entsprechen 
ventinnen der Bildungsanstalten gestellt werden der geltenden Rechtslage. 
müssen. 

Zu § 89 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Diese BeStimmung enthält keine Anoerung 
gegenüber der bisherigen; Rech~lage. 

Zu den §§ 99 und 100 (Lehrer und Klassen
schülerzahl) : 

Auf die Bemerkungen zu den §§ 42 und 43 
wird verwiesen. 
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Zu § 101 (Bundesanstalten): 

Hier wird die Bezeichnung der öff·entlichen 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen ge
regelt. 

Selbstverständlich gehört zu all diesen Ausbil
dungsformen wes,entlich ·eine möglichst UIIllfang
reiche Einführung irrl die Erzieherpraxis, wozu 
entsprechende Einrichtun.gen- (der Bildungs
anstalt beigegebene Heime) une.rläßlich sind. 

Zu Abschnitt III (B~MU'ngsanstalten für Er- Zu § 104 (Lehrplan der Bildungsa!l1Stalten für 
zieher): Erzieher): 

Dieser Abschnitt behandelt eine sehr junge Die hier angeführten Pflicht- und Freigegenl-
schulische Einrichtung. Seit dem September 1960 stände stellen in dieser Form ein Gerippe der 
werden an eirrl,em Bundesinstitut für Heim'erzie- verschiedenen Ausbilldungsfo,rmen dar, das erst 
hung Erzieher für die verschied~nartigen Heime durch die Lehrpläne klar und plastisch Gestalt 
ausgebildet, Forschungsarbeiten auf dem Gebiete annehmen wird. Weitere ErfahI"ung und eine an 
der Heimerziehung ,eingeleitet und die Fort- die 'jeweiligen Erfordernisse sich anpassende Be
bildung und Nachschulung von Erziehern vor- wegungsfreiheit sichern die· berufsspezifischen 
bereitet. Diese neue schulisChe Aufgabe ist aus Ergänzungen. Dabei werden - ~hnlich der bis
der unabweislichen Verpflichtung erwachsen, herigen Lehrerbildung - Allgemein- und Berufs
über die sonstige Betl'euung hinaus auch für eine bildung mit- und m:ebeneinander, aher auch nach
richtige und angemessene Erziehung der mehr als einarnder im gleichen Unterrichtsgegenstand auf-
70.000 Kinder und: Jugendlichen vorzusorgen, die treten. 
in österreich ischen Heimen aller Art unt,er-
gebracht sill'd. Die bisherigen überlegungen und Zu § 105 (Aufnahmsvoraussetzungen): 
Erfahrungen' in der Erzieherausbildung rbe- Hier sind die Miridesobedingungen festgelegt; 
stimmen die folgenden neuen gesetzlichen Rege- nähere Ausführungen zu' verkürzten Ausbil
lungen. I dungsgängen ;bleiben einem gesonderten Bundes-

gesetz vorbehalten. Erst die kommenden Jahre 
Zu § 102 (Aufgabe der Bildungsanstalten für können zeigen, welche SchiiIergruppen (auch hilll-

Erzieher): . sichtlich der Vorbildung) vor allem für die Er
Aufgabe dieser Bildungsansta1ten ist die Aus- zieherausbildung gewonnen werden. Darn.ach 

bildung. von ~rzieh~m und Sond1ererziehern, die 1
1 richten sich, entsprechend der Führung bestimm

als ErzIeher In Helmen oder auf anderen Ge- tel' Ausbildungsgänge, die A,ufnahmsbedingungen. 
bieten der. Er~iehun~.s- und Sozialatbeit wert-I 
volle ArbeIt Ielsten. konnen. Zu § 106 (Befähigungsprüfung): 

Auf der Grund:la,ge der allgemeill'bildenden i Fü,r den Abschlluß der Erzieherausbildung an 
Ausbilduing zum Erzieher wird die Ergänzung diesen Bild1ungsanstalten wird, wie an jenen für 
für Sondererzieherund Facherzieher aufgebaut Kindergärtnerinneru wie auch Arbeitslehrerinnen, 
und darüber hinaus auch ein Einsatz als Heim- eine Befähigungsprüfung vorgesehen. Dies ent
leiter oder auch in ~hnlichen Bereichen der Er- spricht auch der Zuordnung dieser Anstalten. im 
ziehun,gs- und Sozialarbeit und -v.erwahung vor- Rahmen dieses Bundesgesetzes zu den mitdel'en 
bereitet. Schulen und dem Umstand, daß eine Hochschul

Zu § 103 (Aufbau der Bildungsanstalten für Er
zieher): 

Die Ausbildung zum Erzieher ist nur Ber~fs
aushadung, soweit sie eine ausreichende All
gemeinbildung voraussetzen kann. Daher genügt 
eine Art ein~ährigerAbiturientenkurs für Be
werber mit dem Reifezeugnis einer höhere.ll' 
Schule. E~n zweijähriger Ausbildungsgang ist für 
Studierende vorgesehen, die eine th inreich ende, 
uber die Pflichtschule (etwa drei Jahre) hinaus
gehende Vorbildung besitzen. Für sie ist die All
gemeinbildung zu ergänzen und die Berufs
ausbildung für Erzieher zu vermitteln. Wenn 
lediglich die Ausbildung der obersten Stufe >be
ziehungsweise Klasse der Volks- oder Haupt
schule oder der Unterstufe einer allgemein
bildenden höheren Schule nachgewiesen werden 
ka-nn, ist der Ejmltritt in einen fünfstufigen Aus
biJdungslehrgang möglich, der vertiefte All
gemeinbildung und Berufsausbildung geben wi.rd. 

reife nur von höheren Schulen erteilt, wird. Bei 
Absolventen einjähriger C Formen ' der Erzieher
ausbildung wird schon jetzt der Besitz eines 
Reifezeugnisses verlangt. Unter welchen Bed~ru
gungen mit der Befähigungsprüfung gleichzeitig 
eine vertiefte Allgemeinbildung zur Ei'tei;lung 
einer Hochschull'eife festgestellt wird beziehungs
weise eine Wertung dieser Befähigungsprüfung 
als Reifeprüfung erfolgt, wird durch gesonde.rtes 
Bundesgesetz. vornehmlich im Hinblick darauf 
hestimmt werden, daß die derzeitigen Erfah
rungen nicht aus,reichen, die künftige Entwick
lungder Erzieherausbildung schon jetzt genauer 
abzuschätzen. 

Zu § 107 (Lehrer): 

Außer den Lehrern erfordert eine Bildungs
anstalt für Erzieher auch Erzieherpersonal für 
die angeschlossene übungseinrichtung (Heim) so
wie für ein, etwa mit ihr verbundenes I.nternat 
für die St,udierenden selbst, 
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Zu § 108 (Klassenschülerzahl): einer den Ausbildungserfordernissen entspre-
. . d' U f d "b' BI"ldun<>s-' chenden Entwicklung Raum zu lassen. SIe wIr Im m ang er u! ngen <> 

anstalten f.estgesetzt. 

Zu § 109 (Bundes-Bildungsanstalten für Er-
zieher): _ 

Hier wir·d die Bezeichnung der öffentlichen 
Bildungsanstalten für Erzieher geregelt: 

Zu Abschnitt IV 
anstalten): 

(Berufspädagogische Lehr-

Die in diese~ AbsChnitt behandelten Berufs
pädagogischen Lehranstalten halben die Aufgabe, 
die Lehrer für den 'hauswirtschaftlichen oder für 
den gewerblichen Fachunterricht an berufs-' 
bildenden mittleren und höheren Schulen heran
zubilden. Diese Aufgabeobfa.g bisher den Bil
dungsanstalten für Lehrer für den hauswirt
schaftlichen beziehungsweise gewerblichen Fach
unterricht sowie verschieden organisierten Kur
sen. Die Wichtigkeit der Ausbildung entspre
chend befähigter Lehrer für diese Gebiete hat 
dazu bewogen, diesen Ausbildungsstätten im vor
liegenden Entwurf eingehende Regelungen zu 
widmen. Dabei wurde die Bezeichnung "Bildungs
anstalt" nicht übernommen, da sie die Ausbil': 
dungshöhe nicht. richtig zum Ausdruck bringt. 
Bei diesen Lehranstalten handelt es sich nämlich 
um über das Bildungsziel einer höheren Schule 
hinausgehende Einrichtungen, die daher im S]fiJne 
des § 3 Abs. 2 lit. ob in die nach der Bildungshöhe 
höchste Schulgattung, nämlich die den Akademien 
verwandten Lehranstalten einzureihen waren. 

Zu § 110 (Aufga'be der Berufspädagogischen 
Lehranstalten) : 

Wie bereits in der Ei'l1Jleitungzu Abschnitt IV 
ausgeführt worden ist, haben die Berufspädago
gischen Lehranstalten die Aufgabe, Lehr.erpersön
lichkeiten heranzubilden, die zur Ausübung des 
Lehrberufes a.n· ber·ufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen geeignet sind. 

Zu § 112 (Lehrplan der Berufspädagogischen 
Lehranstalten): . 

Die Bestimmungen über den Lehrplan der Be
rufspädagogischen Lehranstalten weichen zum 
Teil von der derzeitigen Praxis im Interesse einer 
vertieften Ausbildung der Lehrer, wie sie die 
steigenden Anforderungen an die berufsbilden
den Schulen erforderlich macht, ab. Dabei wird 
sowohl eine Vertiefung der Allgemeinbildung 
als auch eine ausreichende pädagogische Schulung 
in Theorie und Praxis sowie eine Vervollkomm
nung in fachlicher Hinsicht vorgesehen. 

Zu § 113 (Aufnahmsvoraussetzungen): 

Übereinstimmend mit der derzeitigen Praxis 
wird als Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Lehranstalt für den haus
wirts·chaftlichen Fachunterricht auschließlich die 
erfolgreiche Ablegung tier Reifeprüfung einer 
höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauen
berufe oder eines Mädchenrealgymnasiums, sowie 
~ine entsprechende Praxis, für den gewerblichen 
Fachunterricht hingegen die erfolgreiche Ab
legung der Reifeprüfung einer berufsbildenden 
höheren Schule oder einer einschlägigen Meister-
prüfung verlangt. . 

Die Tatsache, daß der Zugang zu den Berufs
pädagogischen Lehranstalten nicht auschließlich 
auf Grund einer Reifeprüfung einer höheren 
Schule möglich ist, hat dazu geführt, daß der 
Entwurf diese Schulen nicht als Akademien be
zeichnet. Wie bereits erwähnt, sind sie jedoch 
unter die den Akademien verwandten Lehr
anstalten eingereiht, weil ihr Bildungsziel über 
das einer höheren Schule hinausgeht. 

Zu § 114 (Lehramtsprüfung): 

Der Ausbildungsgang wird durch die Lehr
amtsprüfung abgeschlossen. 

Zu den §§ 115 und 116 (Lehrer und Klassen
Zu § 111 (Aufbau der Berufspädagogischen Lehr- schülerzahl): 

anstalten): 

Während die Ausbildung der Lehrer für den 
hattswirtschaftlichen und den gewenblichen Fa·ch
unterricht an den mittleren und höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe be
ziehungsweise den für Mädchen bestimmten ge
wer-blichen Fachschulen bereits derzeit eine weit
gehend abgeschlossene Entwicklung aufweist, ist 
dies hinsichtlich der Ausbildung der Lehrer für 
den -gewel"blicheru Fachunterricht an den sonstigen 
mittleren und höheren berufslbildenden Schulen 
nicht de,r Fall. Diese wurde bisher in fallweise 
organisierten Kursen durchgeführt. Aus diesem 
Grunde ist die Ausbildungsdauer an den Berufs
päaagogischen Lehranstalten im vorliegenden Ent
wurf mit zwei bis vier Semestern angegeben, um 

Auf die Erläuterungen zu den §§ 42 und 43 
wird verwiesen. 

Zu § 117 
anstalten): 

(Berufspädagogische Bundeslehr-

Diese Bestimmung regelt die Bezeichnung der 
öffentlichen Berufspädagogischen Lehranstalten. 

Zu Abschnitt V (Pädagogische Akademien): 

Die im Reichsvolksschulgesetz (1869) grund
gelegte Lehrerbildung war durch viele Jahr
z·ehnte möglich, da die dort mit der Berufs
bildung verquickte Allgemeinbildung sich nur 
wenig über die gegenwärtige Hailptschulbil~ung 
erhob. Die zurzeit auf einer realgymnasIalen 
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Höhe stehende Allgemeinbildung in der Lehrer
bildung läßt sich jedoch mit der pädagogischen_ 
Ausbildung nicht mehr verbinden, Die Weiter
entwicklung der pädagogischen Wissens-chaft und 
ihrer Teilgebiete, aber auch die sehr erweiterte 
praktische Ausbildung lassen sich mit der früher 
erwähnten notwendigen gehobenen Allgemein
bildung nicht mehr in einem Ausbildungsgang 
vereInen. 

Daher erfährt die Lehrerbildung für die all~ 
gemeinbildenden Pflichtschulen durch dieses Bun
desgesetz eine umfassende Neugestaltung. Dafür 
sind - von den nur indirekt einschlägig,en :Er
fahrungen der bisherigen Maturantenjahrgänge 
abgesehen - Vorbilder aus der Zeit nach dem 
Zweiten W-eltkrieg nicht vorhanden. Dagegen 
gibt es ähnlich konstruierte Lehrerbildungsein
richtungen in zahlreichen Ländern der Welt. Die 
in~ere Gestaltung der Pädagogischen Akademien 
wird den Zusammenhang mit der _ bisherigen 
Entwicklung der Lehrerbildung' wahren, wo sie 
von brauchbaren Regelungen und Traditionen 
ausgehen kann. Auch auf eine unmittelbare Zu
bringerschule wurde nicht verzichtet, wodurch 
den unangenehmen Übergangserscheinungen (un
genügender Zugang) nach Möglichkeit vor
gebeugt wird. In unserem so betont musischen
Land ist auf eine hinr-eichend musisch vorgebil
dete Lehrerschaft beso.nders zu achten. Darauf 
nimmt das Ausbildungsprogramm der Pädago
gischen Akademien gebührend Rücksicht. Die 
höhere Allgemeinbildung wird - wie oben er
wähnt -schon bei Eintritt in die Pädagogische 
Akademie vorausgesetzt und damit der Haupt
schwierigkeit der bisherigen Lehrerbildung be
gegnet. Die Forderung nach Trennung von All
gemeinbildung und Berufsbildung ist eine alte, 
bisher in asterreich nur unvollkommen in den 
Maturantenjahrgängen verwirklichte Forderung, 
über die es mehr als ein halbes Jahrhundert in 
der Lehrerschaft keine unterschiedlichen Auf
fassungen gab. 

Studierenden anzugliedern. Entsprechend den 
Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg wer
den auch örtlich getrennte Schulen beziehungs
weise Schulklassen als Besuchsschulen (-klassen) 
für Land- und Stadtschulpraktika vorgesehen. 

Zu § 120 (Lehrplan der Pädagogischen Aka
demien):. 

Der Umfang der Unterrichtsgegenstände an 
den Pädagogischen Akademien entspricht w~it
gehend den derzeitigen Richtlinien für die Ma
turantenjahrgänge an Lehrer(innen)bildungs
anstalten. Erforderliche Ergänzungen zur 
höheren Schule sieht der Absatz d) vor, der auch 
die erforderliche Ermäc.h.tigung für zusätzliche 
Lehrgebiete gibt (so etwa für Volks- und Lan
deskunde, Erwachs'enenbildung u. ä.). Dies, ist 
auch im Interesse einer dauernden Angleichung 
der Lehrerbildung an neue Entwicklungen und 
besondere Verhältnisse gelegen. 

Zu § 121 (Apfnahmsvoraussetzungen): 

Während bisher die- Lehrerbildung mit dem 
14. Lebensjahr begonnen und mit der Reife
,prüfung beendet wurde, soll der Beginn der 
Lehrerbildung nunmehr erst nach der Reife
prüfung liegen. Dadurch wird gewährleistet, daß 
die Hinwendung zum Lehrberuf in einem für 
eine solche Entscheidung wesentlich reiferen 
Alter erfolgt, in dem der junge Mensch bereits 
ein.e höhere Allgemeinbildung erworben hat. 

Um die positiven Seiten der bisherigen Lehrer
bildung jedoch beizubehalten, ist gerade im Hin
blick auf die Lehrerbildung die Einführung eines 
musisch-pädagogischen Realgymnasiums vorge
sehen, dessen Besuch in der Regel zum Eintritt 
in die Pädagogische Akademie führen wird. 
Darüber hinaus soll der Eintritt aber auch den 
Maturanten aller anderen höheren Schulen er
möglicht werden. 

Zu § 118 (Aufgabe der Pädagogischen Aka- Zu § 122 (Lehramtsprüfung): 
demien): ' Die Lehramtsprüfung an pädagogischen Aka-

Im Gegensatz zu den bisherigen Lehrerbil
dungsanstalten, die Allgemeinbildung und Be
rufsausbildung in einem einheitlichen Bildungs
gang vermittelte, haben die Pädagogischen Aka
demien die Aufgabe, aufbauend auf der bereits 
erworbenen Allgemeinbild~ng der B.erufsausbil
dung für das Lehramt an Volk'sschulen zu 
dienen. 

demien tritt an die Stelle der bisherigen Lehr
befähigungsprüfung für allgemeine Volksschulen. 
Künftig wird also zur definitiv-en Anstellung an 
Volksschulen eine zusätzliche Lehrbefähigungs
prüfung nicht mehr erforderlich sein, Wie bei 
den Reifeprüfung'en werden die Einzelheiten da 
Lehramtsprüfung durch ein eigenes Gesetz ge
regelt. 

Zu § 119 (Aufbau der Pädagogischen Akademien): Zu § 123 (Lehrer): 

Die Pädagogischen Akademien werden ihre 
Aufgab'e in einer Normal-.Studiendauer von 
vier Semestern erfüllen. Die Vorlesungen werden 
durch Seminare und schul praktische Übungen 
ergänzt und erweitert. Dafür sind Obungsschulen 
mit Schularten der künftigen Verwendung der 

Ein voller Lehr- und Übungs betrieb der Päd
agogischen Akademien wird Lehrer verschiedener 
Verwendungsgruppen erfordern, worüber die 
Dienstzweigeverordnung die Einzelheiten fest
s'etzen wird. Durch die Bestimmung des Abs.· 2, 
daß für die pädagogischen Hauptfädler min-
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destens drei L<:hrer mit voller Lehrverpflichtung 
zu bestellen sind, soll gewährleistet werden, daß 
der Lehrkörper einer Pädagogischen Akademie 
eine gewisse Kontinuität erhält .. 

Zu § 124 (Pädagogische Akademien des Bundes): 

Da eine Unterstellung der Pädagogischen Aka
demien unter die Landesschulbehörden nicht 
vorgesehen wird - um den besonderen Charak
ter dieser Anstalten zwischen höheren Schulen 
und Hochschulen zu unterstreichen -, muß für 
die Wahrnehmung der Aufgaben vorgesorgt wer
den, die mit der Schulerhaltung und der per-

. sonellen Ausstattung der öffentlichen Pädagogi
schen Akademien zusammenhäng.en. 

Die Einrichtung besonderer Kuratorien für 
die gel1anntenA~fgaben hat den Zweck, einerseits 
die Leitung der Pädagogischen Akademien des 
Bundes von den mit der 'Schulerhaltung zusam
menhängenden administrativen Arbeiten zu ent
lasten und anderseits den Faktoren der einzel
nen Bundesländer einen entscheidenden Einfluß 
darauf ,einzuräumen, der bei einer Verwaltung 
durch die zuständige Zentralstelle in dieser Weise 
nicht möglich wäre. 

Zu bemerken ist insbesondere, daß der Auf
gabenbereich der Kuratorien die Schulaufsicht in 
pädagogischer Hinsicht nicht einschließt und 
diese daher dem Bundesministerium für Unt·er
richt vorbehalten ist. 
, Was die Zusammensetzung der Kuratorien be
trifft, so ist sie derjenigen der Landesschulräte 
nachgebildet, wie sie der Entwurf eines Bundes
Schulaufsichtsgesetzes vorsieht. Auch die Bestim~ 
mungen über die Geschäftsführung der Kura
torien stimmen mit den korrespondierenden Re
gelungen hinsichtlich der Kollegien der Landes
schulräte überein. 

Für private Pädagogische Akademien sind 
keine Kuratorien vorgesehen, weil die Aufgaben 
bei diesen vom Schulerhalter selbst besorgt wer
den. 

Zu Abschnitt VI (Pädagogische Institute): 

In diesem Abschnitt wird die wichtige Frage 
der Fortbildung der Lehrer geregelt. 

Vor 1938 gab es (mit Ausnahme von Wien) 
nur unvollkommene Einrichtungen und An
sätze für diese Lehrerfortbildung, nach dem 
Zweiten Weltkrieg konnten darin be'achtliche 
Fortschritte erzielt werden. 

Auch die Vorsorgen für eine Vorbereitung auf 
die Hauptschullehrbefähigungsprüfungen· sind 
derzeit unzureichend, hinsichtlich der Sonderschul
lehrbefähigungsprüfungen haben zentrale Vor
bereitungskurse' des Bundesministeriums für 
Unterricht in den letzten Jahren wesentliche 
Verbesserungen gebracht; aber auch hierin ist 
eine voll befriedigende Lösung noch nicht ge
funden. Das gleiche gilt zum Teil für die Lehrer 
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an den berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen. 

Immer meh~ haben die Fortbildung der 
Volks-, Haupt- und SonderschuUehrer die nun
mehr schon in sechs Bundesländern bestehenden 
Pädagogischen Institute übernommen, die ab
gesehen von Wien erst nach 1945 errichtet wur
den. Ferner gibt es eine ähnliche Einrichtung in 
Niederösterreich (Institut für Lehrerfortbildung). 
Vorarlberg und Burgenland entbehren eines sol
chen Institutes: Eine wichtige Aufgabe wird den 
Pädagogischen Instituten in der Abhaltung. von 
Kursen zur Vorbereitung auf die Lehramtsprü-" 
fungeri für Haupt- und Sonderschulen erwachsen. 
Während bisher die Vorbereitung auf diese Prü
fungen neben der Berufstätigkeit als Volksschul
lehrer autodidaktisch erfolgte, wird. den Volks
schullehrern im Rahmen der personalmäßigen 
Möglichkeiten durch das gleichzeitig im Ent
wurf vorliegende Landeslehrer-Dienstrechtsüber
leitl:mgsgesetz ein R,echtsanspruch auf Gewäh- 0 

rung eines Urlaubes in der Dauer eines Jahres 
zum Zwecke dieser Prüfungsvorbereitung ein
geräumt. 

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehene Re
gelung geht weit über den derzeitigen Stand 
hinaus und zielt - wie aus räumlichen, per
sonellen und verwaltungstechnis'chen Gründen 
empfehlenswert - darauf ab, zu einem späteren 
Zeitpunkt die Pädagogischen Institute mit den 
Pädagogischen Akademien zu vereinigen und da
mit für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung ge
meinsame Zentren zu schaffen. 

Zu § 125 (Aufgaben der Pädagogischen Institute): 

Wie schon einleitend erwähnt, haben die Päd
agogischen Institute in erste.r Linie der Fort
bildung der Lehrer an den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen zu dienen. Daneben wird aber in 
zunehmendem Maße auch die Fortbildung der 
Lehrer an sonstigen Schulen übernommen. Spe
zielle Berufspädagogische Institute werden der 
Fortbildung der Lehrer an berufsbildenden Schu
len zu dienen haben. Ein wesentlicher Bestand
teil der Arbeit der Pädagogischen Institute ist 
auch die pädagogische Tatsachenforschung, der 
sie schon bisher dienten. 

Zu § 126 (Aufbau der Pädagogischen Institute): 

Der Aufbau der Pädagogischen Institute und 
der Berufspädagogischen Institute wird durch die 
sich aus deren Aufgabenstellung ergebenden 
Arbeitsformen bestimmt. über die im Gesetz 
gegebenen. Regelungen hinaus kann - um ge
nügend elastisch zu bleiben - ein engerer Rah
men noch nicht gezogen werden. Pädagogische 
Akademien und Pädagogische Institute werden 
in ihrem fortschreitenden Aufbau besonders dar
auf zu achten haben, daß zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt die übernahme der Aufgaben. 
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der Pädagogischen Institute durch die Pädago
gischen Akademien ermöglicht wird. 

Zu § 127 (Lehrer): 

Auf die Bemerkungen zu § 42 wird verwiesen. 

Zu § 128 (Pädagogische Institute des Bundes): 

Diese Bestimmung regelt die . Bezeichnung 
öffentlicher Pädagogischer Institute. 

Zum 111. Hauptstück (übergangs- und Schluß
bestimmungen) : 

Dieses Hauptstück enthält in den §§ 129 
und 130 übergangsbestimmungen, in den §§ 131 
bis 133 Schlußbestimmungen. 

Zu § 129: 

Im Hinblick darauf, daß der vorliegende Ent
wurf für jede der darin geregelten Schularten 
auch die Bezeichnungen der öffentlichen Schulen 
festsetzt ersebeint es notwendig, die traditio
nellen Bezeichnungen einzelner Schulen, die 
eigennamenähnlichen Charakter haben, durch 
eine übergangsbestimmung aufrechtzuerhalten. 
Dazu zählen zum Beispiel die Bezeichnungen 
Technologisches Gewerbemuseum" und "Aka

demisches Gymnasium". 

Zu § 130: 

Durch die Verlängerung einzelner Schularten 
und die Einführung neuer Schultypen kann das 
Gesetz nicht hinsichtlich aller} seiner Bestim
mungen im gleichen Zeitpunkte in Kraft treten. 
Diese Tatsache macht eingehende Bestimmungen 
notwendig, die eine reibungslose überleitung 
vom bestehenden auf den dem vorliegenden Ent
wurf entsprechenden Zustand ermöglichen. 

Dabei trägt die vorliegende Bestimmung auch 
der Notwendigkeit Rechnung, daß die du.rch 
die Verlängerung einzelner Schultypen de~ ~Irt
schaft entzogenen Arbeitskräfte nicht hmslcht
lieh aller Schultypen im gleichen Jahr vom Be~ 
rufseintritt ferngehalten werden. Im wesent
lichen ist dabei als Stichtag für das Inkrafttreten 
des Gesetz,es für die jeweilige erste Klasse der 
verschiedenen Schultypen der 1. September 1963 
vorgesehen. Im Hinblick . auf die. vers~iedene 
Dauer der einzelnen Schularten Wird dIe volle 
Einführung des dem Gesetz entsprechenden Zu
standes daher verschieden lange dauern, späte
stens jedoch mit dem Ende des Schuljahres 
1970/71 abgeschlossen sein. 

Zu § 131: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß di.e bis
herigen gesetzlichen Vorschriften über die Or
ganisation der in diesem Entwurf geregelten 

Schularten nach Maßgabe des im §. 130 geregelten 
Inkrafttretens der vorliegenden Bestimmungen 
außer Kraft treten. 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 werden die 
besonderen Bestimmungen des Minderheiten
Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, 
aufrechterhalten, soweit es sich nicht um An
geleg,enheiten handelt, die in gleicher Weise alle 
übrigen entsprechenden Schularten betreffen. 

Zu § 132: 

Der Wegfall der paktierten Gesetzgebung im 
Sinne des § 42 Verfassungs-übergangsgesetz 1920 
durch das Inkrafttreten einer dem ebenfalls vor
liegenden Entwurf einer Bundesverfassungs
novelle entsprechenden Kompetenzregelung . soll 
im Interesse der Stabilität rechtspolitisch dadurch 
ausgeglichen' werden, daß ein dem vorliegenden 
Entwurf entsprechendes Bundesgesetz in Hin
kunft nur mit qualifizierter Mehrheit im Natio
nalrat abgeändert werden kann. Diesem Zweck 
entspricht die Bestimmung des § 132, nach wel
cher durch Verfassungsbestimmung festgesetzt 
wird daß dieses Bundesgesetz nur in A~wesen
heit 'von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen ergänzt, abgeändert oder 
aufgehoben werden kann. Damit wird ein dem 
vorliegenden Entwurf entsprechendes B.undes
gesetz mit den Sicherheiten der gemäß Art~~el 4.4. 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes fur die 
Beschlußfassung über Verfassungsgesetze vor
gesehenen Stimmerfordernisse ausgestattet, ohne 
selbst Zum Verfassungsgesetz zu werden. Diese 
Regelung verbindet mit dem Vortei.l einer St~
bilisierung des Bundesgesetzes. denJel11ge~, dIe 
Qualität eines Verfassungsg.esetzes den eigent
lichen Grundsgesetzen des Staates vorzubehalten 
und sie nicht auf Regelungen zu übertragen, die 
dem materiellen Verwaltungsrecht angehören. 

Zu § 133: 

Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel. 
Dabei wird auch bestimmt, welche Blehör~e zur 
Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14 
Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes' in der Fas
sung des Entwurfes einer Bundesverfassungs
novelle zukommenden Rechte berufen ist. Die 
zitierte Verfassungsbestimmung 'sieht vor, daß 
dem Bund in jenen Angelegenheiten, in denen 
dem Bund die Gesetzgebung oder Grundsatz
gesetzgebung, den Länder~ aber die Vollziehung 
zukommt, das Riecht der MängeLrüge zusteht. 
Da der vorliegende Entwurf hinsichtlich der 
äußeren Organisation der Pflichtschulen Grund
satzbestimmungen enthält, ist es notwendig, die 
Zuständigkeit zur Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes im Hinblick auf die Voll'ziehung der 
Länder gemäß den zu diesen Grundsatzbestim
mungen erlasSienen Ausführungsgesetzen zu 
regeln. 
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Beiblatt zu den Erläuternden Bemerkungen. zum 
Schulorganisationsgesetz. 

Mit die~emBundesgesetz ist voraussichtlich 
folgender finanzieller Mehraufwand verbunden: 

Für den Bund: 

Laufender Mehraufwand: 
1. Ausbau der Volksschuloberstufe: 

ab 1. September 1963 zusätzlicher 
jährlicherPersonallaufwand .... 

2. Einrichtung polytechnischer Lehr
gänge: 
ab 1. September 1966 zusätzlicher 

600.000 S 

jährlicher Personalaufwand .... 114,000.000 S 
In den Schuljahren 1966/6i bis 
1968/69 wird der zusätzliche 
jährliche Personalaufwand nur 
57,000.000 S betragen, da in 
diesen Jahren zirka 1000 Berufs-
schullehrer zur Verfügung .stehen 
werden. 

3. Allgemeinbildende höhere 
Schulen: 
Verlängerung um ein Jahr 

übertrag ... 171,000.000 S 

7. Berufsbildende mittlere und 
höhere Schulen: 
Verlängerung der Handels
schulen, Handelsakademien und 
Höheren Lehranstalten für wirt
schaftliche Frauenberufe um ein 
Jahr 
ab 1. Sep~ember 1967 zusätzlicher 
jährlicher Personalaufwand .... 22,800.000 S 
zusätzlicher jährlicher Sach-
aufwand .................... 2,200.000 S 

8. Unentgeltlichkeit des Unter
richtes: 
Wegfall der Schulgelder·...... 11,000.000 S 

Zusätzlicher jährlicher Gesamt-
aufwand .................... 207,000.0005 

Einmaliger Mehraufwand (Bau
und Einrichtungskosten) : 
1. Allgemeinbildende höhere 

Schulen ..................... 155,400.000 S 
2. Pädagogische Akademien ...... 100,000,000 S 
3. BerufsbiJidende mittlere und ab 1. September 1970 zusätzlicher 

jährlicher Personalaufwand .... 
zusätzlicher jährlicher Sach-

42,000.000 S. höhere Schulen ......... ;.... 47,600.000 S 
Zusätzlicher einmaliger Gesamt-

aufwand ................... . 3,000.000 saufwand ..................... 303,000.000 S 

4. Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen und Kindergärtn~-
nnnen: . 
V erläng~ung um ein Jahr' 
ab 1. September 1966 zusätzlicher 
jährlicher Personalaufwand .... 
zusätzlicher jährlicher Sach-
aufwand· ................ · ... . 

5. Kurse für die Vorbereitung auf 
di'e Lehramtsprüfung für Haupt
und Sonderschu~en: 
ab 1. September 1964 jährlicher 

1,080.000 S 

320.000 S 

Aufwand .................... 2,000.000 S 

6. Einrichtung Pädagogischer 
Akademien: 
ab 1. September 1968 zusätzlicher 
jährlicher Personabufwand .... 4,900.000 S 
zusätzlicher jährlicher Sach-
aufwand .................... 3,100.000 S 

übertrag ... 171,000.000 S 

Für die Länder: 

Der von den Gemeinden zu tragende jährliche 
Sachaufwand für die polytechnischen Lehrgänge 
(zirka 1500 zusätzliche Klassen) kann mangels 
Vergleichsziffern nicht geschätzt werden. 
Einmaliger Mehraufwand: 
Bau- und Einrichtungskosten der 

polytechnischen Lehrgänge .... 500,000.0~0 S 

Der Entwurf dieses Bundesgesetzes wurde 
allen Bundesministerien, allen Amtern der 
Landesregierung, allen Landesschulräten, den 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions
gesellschaften, der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft, dem Arbeiterkammertag, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts
kammern, dem Landarbeiterkammertag und dem 
österreichischen Gewerkschaftsbund zur Stel
hingnahme übermittelt. Die innerhalb der Frist 
zur Abgabe einer Stellungnahme eingelangten 
Gutachten wurden der Ausarbeitung des Ent
wurfes zugrunde gelegt. 
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